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Gl Leitsätze

Zugongsnochweis / Telefoxprotokoll

DerNochweiseinesZugongsperTelefoxkonnnichtdurchdenBeweisdes
Absendens ge{uhrt werden'
(OLG München, Urt'v' 16'12'1992 -7 l-) 5553/92 - NJW 1993'24471

i. Telefoxsendeprotokolle begrÜnden nur ein lndiz fÜr den Zugong eines

Schreibens, *"il 1;;i"ptt"r..rr" durch Monipulotionen om Sendegeröt

bzw. durch Einscholtung eines zweiten Teleioxgerötes hinsichtlich der

impfong"rkennung belieUig hergestellt werden könnten'

2.BestreitetderongeblicheEmpföngerderTelefoxsendungderenZugong
unierVorlogeeinessog.Kommunikotions|ournolsodereinesvergleichboren
protokolls, w"t.h", aoi ongeblich gesendete Telefox nicht ols eingegongen

ousweist,sogenÜgidieVorlogeeinesSendeprotokollsnichizumBeweis
Ju, Zrgong.' (L"lttött" der Redoktion)

(LG Dormstodt, Urt.v. 17'12'1992- 9 O170/92- NJW 1993'24481

EntgongeneSteuervergÜnstigung/Archirehenhoftung/Wohnflöchenbegrenzung

l.WirdeinArchitektmitderErrichtungvonsieuerbegÜnstigtemWohnroum
beouftrogt,hofieier{urdiesteuernochteile,dieentstehen,weildieWohn-
flöchenhöchstgrenzen nicht Überschritien sind'

2.E|nMiwerschuldendesBouherrnscheidetgrundsöizlichous,oußerwenn
dieser onn"nrnln .nußr", doß der Architeki nicht in der Loge sei, die Be-

L.hnrng ordnungsgemöß durchzufÜhren'

(OLG Köln, Urt'v' 16' O'tqqS -l1l37/93 - AiF 1993' llBB)

Anmerkung: , , ..^)t>"
DieserFollbeir!fftdenFrogenbereichderGrundsieuerundGrunderwerbsteuer,
der in den u"r.nonn"n"nion'"n von Bedeuiung wor' Die SteuerbegÜnsiigung

isi zwischenr"itli.;;;;richen worden. Bei dem Beklogien hondelte es sich um

einen Fochonwolt f-ur Steuerrecht. Dos Gericht wor zu Recht der Auffossung'

doßdieEinholiungvonWohn{löchengrenzenprimördenBerufsbereichdes
Architekten trifft. Spezifische Kenntnirs""ir Steuerrecht erfordert dies nicht'

uberlossung des Kundenstomms / steuerberolungsproxis /

verdeckte Gewi n noussch Üttu n g / Prqxisverko uf

l'DieUberlossungdesKundenstcmmseinerSteuerberoterproxisoneine
SteuerberotröiOrtU gegen Entgelt konn ein Proxisverkouf sein'

2.7ah|ungen{ÜrdieUberlossungdesKundenstommesmÜssennichtzuver-
deckten GewinnousschÜttungen fÜhren'

(FG Sqqrlond, Urt'v' 30' 3' 1993 - 1K168192' StB 1993' 301)
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l. Die ous diesem Grunde gegebene Nichtigkeit des Geschöftsbesorgungs-
vertroges bedeutete iedoch noch nicht ohne weiteres, doß domit ieder
Zo h lungso nspruch des Klögers f ur die im Ro h men dieses Vertro ges ousgeübte
Tötigkeit entfollen mußte.

Höchstrichterlich ist zwor geklört (BGHZ 37,2A1, doß in den Föllen des ouf
eine unzulössige Rechtsberoiung und Vertretung in Rechtssochen gerichteien
GeschAftsbesorg u ngsvertro ges ei n Aufwen d un gsersotzo nspruch o us Ge-
schaftsfuhrung ohne Auftrog in der Regel zu verneinen ist, doß iedoch ein
Anspruch ous ungerechtfertigter Bereicherung in Höhe des Werles der ge-
leisteten Dienste ledenfolls donn in Betrocht kommt, wenn der Dienstleistende
nicht bewußt und gewollt gegen dos gesetzliche Verbotverstoßen hot (BGHZ

50,921.

Dof ür besteht hler kein hinreichender Anholtspunkt.

2. Ein Bereicherungsonspruch des Klögers ist hier iedoch zu verneinen, weil
die Totigkeit des Klögers wegen Mongeln der Leisiung des Klögers fur die
Beklcgte keinen ,Wert" gehobt hot, der eine ,,Bereicherung" der Beklogten
darstellen konnte; denn die vom Klögerfur die Beklogte verfoßte und im April
l99l erhobene Kloge gegen die H.-Besitzgesellschoft bürgerlichen Rechts ouf
Herobsetzung der Pocht {ür dos Johr 1989 wor, weil mit der vorliegenden
vertroglichen Regelung unvereinbor, sochlich unbegründet und hot fur die
Beklogte keine Vorteile, sondern nur Nochteile in Form erheblicher Kosten

gebrocht. Desholb konn der Klöger eine Vergütung für diese Leistung nicht
beonspruchen.

Notorhofiung
- Prüfung der Vertretungsmocht

- U rsochenzuso mmenhong

- Schutzzweck
{BGH, Urt. v.27.5.1993 - |XZR66/921

Leitsötze:

l. Der Notcr hot bei der Beurkundung eines Grundstückskoufs zu prü{en, ob
der ouslöndische Köufer (hier, Gesellschoft des britischen Rechts) ordnungs-
gemöß vertreten wird.

2. lm Rohmen seiner ollgemeinen Betreuungspflicht muß der Notor, wenn

besondere Umstönde dos Scheitern des zu beurkundenden Grundstücks-

koufuertroges nohelegen, den Verköufer dorou{ hinweisen, doß eine onder-

weitige Veröußerung des Grundstücks durch eine zugunsten des ouslöndi-

schen Köufers eingetrogene Vormerkung behindert werden konn.

Totbestond:

Die Klö g eri n verlo n gt vom beklo gten N oto r Schodenersotz weg en Amtspf licht-

verletzung.

Anl7.l2.l9}6 beurkundete der Beklogte einen Vertrog, in dem die Klagerin ihr

Hcusgrundstück in B. H. der G. Ltd. in 1., vertreten durch M. G. ous E,lür2,6 Mio
DM verkoufte. Die Beteiligten erklörten die Au{lossung, die Klögerin bewilligte
zur Sicherung des Anspruchs ouf Eigentumsüberirogung eine Vormerkung im

Grundbuch. Mit deren Eintrogung om 28. 1.1987 wurde der Koufpreis vertrogs-
gemoß fallig.

Der Koufpreis wui'de nicht bezohlt. Die G. Ltd., die seii l9B2 im Gesellschofts-

register von C./Groflbritonnien eingetrogen wor, wurde oufgrund eines von

Amts wegen ob Septemberlg86 betriebenen Verfohrens om17.2.1982 gelöscht.

G. wor schon beiVertrogsschluß vermögenslos.

An 17.12.1986 - noch Beurkundung des Koufuertroges - und am 12.9.1987

erteilte die Klögerin G. ieweils eine Generolvollmocht. Domit ließ G. ouf dem

verkouften Grundstück der Klögerin Grundschulden eintrogen, nohm unter

Abtretung von Grundschulden Dorlehen ouf und koufte Grundstücke. lm

Zusommenhong mit diesen Geschöften wurde dem Grundbuchomt im April

lgBZ eine vom Notor K. in S. om 28.8.l98l beurkundete Erklörung des - inzwi-

schen verstorbenen - Dr. B. in Ki./Schweizvorgelegt, durch die dieser,,hondelnd

ols Direktor der Firmo G. G.l. C. Ltdl - sowie im eigenen Nomen - G. umfos-

sende Vollmocht,,zur o lleinigen und o usschließlichen Vertretung des vorstehen-

Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -2,19941

Anwoltsnolor
- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung
- Wohnflöchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsicht
: Rückkoufongebot

Beweislost
- unterlossene Au{klörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- Kousolitöt
: z. P{lichverletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Erfü I I u ngsg eh i lfe
- Notor/Beteiligter

Feslstellungskloge

- kün{tiger Anspruch

94,40

94,28

94,19

94,3

94,4
94,26

94,2

Fristenkontrolle

- Fristenkonhollbuch
: Frist 0 516 ZPO, 6 Mte

- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gewinnousschüttun g, verdeckte -
- Zohlung für Kundenstomm

Honororonspruch d. SIB

- Aufrechnung
: mit n. fölliger Honororlorderung

- Einforderborkeit, S 9 StBGebV
: im Prozeßvortrog

- Erfüllung
: kein Verrechnungshinweis

- Gebührenrohmen, $ ll StBGebV
: MittelgebLihr

94,39

94,38

9.4,38

94,28

94, l4

94, l6

94,22
aa ,2
94, l6

64

94,2
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den Unternehmens in ollen Angelegenheiten" erteilte; die Gesellschoft sollte
,,nur durch den Generolbevollmöchtigten reprösentiert und geleitei" werden.

Mit Schreiben vom 14.11.1987 on G. ols,,Geschöftsführer" der G. Ltd. focht die
Klögerin ihre Vertrogserklörungen vom lZ 12j9}6wegen orglistiger Töuschung
on.

lm Juni l98B beontrogte die V.bonk G. die Zwongsversteigerung des Grund-
stücks der Klögerin wegen einer Grundschuld von 600.000 DM, die G. ols
Vertreter der Klögerin im April l9BZ bestellt und im Moi lgBZ obgetreten hotte.
Am 15.9.l9BB verkoufte die Klögerin ihr Grundstück für 2.150.000 DM on den
Bonkkoufmonn Gr.; die Klögerin verpflichtete sich, dos Grundstück von seinen
Belostungen zu befreien. Sie erwirkte gegen G. ,,ols Bevollmöchtigten. der
G.Ltd1 ein rechtskröftiges Versöumnisurteil vom 16.5.198? berichtigt durch
Beschluß vom 28.7.1989, ouf Zustimmung zur Löschung der Vormerkung. Diese
wurde om 1.9.198? die übrigen Grundstücksbelostungen wurden im Oktober
1989 gelöscht.

Die Klögerin hot vom Beklogten Ersotz von Zinsen in Höhe von 196.000 DM ver-
longt, die sie noch ihrer Behouptung in derZeitvom 15.9.l9BB bis 30. B.l9B9 on
die V.bonk G. entrichten mußte, weil sie deren Forderung nicht mit dem von Gr.
zu zohlenden Koufpreis tilgen konnte, solonge die Vormerkung zugunsten der
G. Ltd. nicht gelöscht wor. Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos
Oberlondesgericht hot ihr stottgegeben. Mit der Revision erstrebt der Beklogte
die Wiederherstellung des londgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen:

Die Revision rügt mit Erfolg, doß dos Berufungsgericht eine Hoftung des Beklog-
ten wegen fo hrlössiger Amtspflichtverletzung ($ l9 Abs. I BNotO) o ngenom men
hot.

t.

l. Zu Recht ist dos Berufungsgericht dovon ousgegongen, doß der Beklogte
bei der Beurkundung des Koufuertroges vom17.12.1986 die ihm gegenüber
der Klögerin obliegende Amtspflicht verletzt hot, weil er - unstreitig - do-
mols nicht geprüft hot, ob der im Nomen der Köuferin - einer Gesellschoft
des britischen Rechts in L. - hondelnde Vertreter G. Vertretungsmocht hotte.

Diese Pflicht des Notors ergibt sich ous $ lZ BeurkG (BGH, Urt.v. 2l.l.l9BB -
IXZR 252/86, WM 1988, 545, 547 : DNotZ 1989, 43l.. Donoch hot er den
Sochverholt zu klören und die Beteiligten, zu denen die Klögerin gehörte ($ 6
Abs. 2 BeurkG), über die rechtliche Trogweite des Geschöfts zu belehren, um
die Errichtung einer dem Willen der Beteiligten entsprechenden, rechtswirk-
somen Urkunde zu gewöhrleisten. Dies schließt die Verpflichtung ein, die
Vertretungsmocht eines Beteiligten zu prüfen, der eine zu beurkundende

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung der Beklogten hot in der Soche Erfolg, wöhrend die
zulössige unselbstöndige Anschlußberuf ung des Klögers, mit welcher er Zinsen
ob einem früheren Zeitpunkt beonsprucht, ols unbegründet zurückzuweisen wor.

t.

Unstreitig hot die Beklogte den Klöger in seiner Eigenschoft ols Wirtschofts-
prü{er mit einer Uberprüf ung der wirtschoftlichen Anpossungsvoroussetzun-
gen der von ihr der ,,B.-Besitzgesellschoft" geschuldeten Pachtzinsen f ür die
Johre 1986 bis lgBB beouftrogt. Sie schuldet ihm dofür eine Vergütung. Den
der Rechnung des Klögers vom 2.5.1991überl.630,20 DM zugrunde gelegten
Zeitoufwond fUr die obgerechneten Arbeiten bestreitet die Beklogte gemöß
ihrer Protokollerklörung vom 18.5.1993 nicht mehr Einwönde gegen die
berechneten Stundensötze woren nie erhoben worden.

2. Die Beklogte zieht ouch nicht in Zweilel, doß der Klager eine Vergütung {ür die
Vertretung der Beklogten in dem gegen sie ongestrengten Schiedsgerichts-
verfo h ren wegen Au{lösu n g der Gesel lsch oft zu beo nspruchen h ot. Der H öhe
noch sind insoweit die geltend gemochten Gebühren (Rechnung v. 3. 12. l99l)
unstreitig.

il.

Unbegründet ist iedoch der Gebuhrencnspruch des Klögers, den er für seine
Tötigkeit im Zusommenhong mit einem von der Beklogten {unter ihrer früheren
Firmenbezeichnung) geschlossenen Pochtvertrog in dem onhöngigen und durch
Vergleich v.20.4.1991 beendeten Schiedsgerichtsverfohren gegen die H.-Besitz-
gesellschoft bürgerlichen Rechts geltend gemocht hot.

Die vom Kloger gem. Rechnung v. 3.7.l99l beonspruchte Proze0gebühr nebst
Auslogen und MwSt. betrifft die f ur die Beklogte erhobenen Klogen ouf Herob-
setzung der geschuldeten Pocht und ouf Feststellung der Wirlaomkeit des obge-
schlossenen Pochtvertroges. lnsoweit hotte zwor der Klöger einen Au{trog zum
fütigwerden f ur die Beklogte durch deren domclige Geschoftsf uhrer erholten -
in diesem Punkt folgt der Senoi der Beweiswürdigung des Londgerichts -.

Der domolige Geschöftsbesorgungsvertrog zwischen den Porteien wor iedoch
gem. $ 134 BGB nichtig ( BG HZ 37, 258 12621 ; 50, 90 lg2l ; 70, 12 ll7ll, weil der
Klöger ols Rechtsbeistond mit einer ouf dos ,,Gesellschoftsrecht" beschrönkten
Zulossung zu einer Rechtsberotung und Prozeßführung für die Beklogte ouf dem
Gebiet des von dieser obgeschlossenen Pochtvertroges nicht befugt gewesen
wor. Doß die Pochtongelegenheit begrifflich nicht dem ,,Gesellschoftsrecht"
zuzuordnen wor; hot ouch dos Londgericht richtig gesehen. Der Begriff' ,,Gesell-
schoftsrecht" isi o ls solcher o uch nicht in der Weise o usleg ungsfa h ig, doß dovon
ouch Geschöfte ous dem Tötigkeitsbereich einer Gesellscho{t, {ür welche der
Klager rechtsbesorgend tötig wor, mitumfoßt sein konnten.
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verursocht hoben. Selbst wenn kein obiektiver Grund in ihrer Person vorlöge,
muß die Freiheit der Beklogten, sich vom Vertrog zu lösen, cngesichis des gonz
ou{ dem persönlichen Vertrouen beruhenden Verhöltnisses gewohrt bleiben.

3. Dos Kündigungsrecht der Beklogten noch $ 627 BGB ist ouch nicht wirksqm

obbedungen worden. lm Gegensolz zu 9 626 BGB, der einer Porteiendispo-

siiion entzogen ist, wird ein Ausschluß von 9627 BGB durch Porteiobrede
grundsötzlich onerkonnt (Polondt/Putzo, BGB, 50. Aufl., $622 Rdn. 5). Die

Porteien hoben einen solchen Ausschluß ouch ousdrücklich vereinbort. ln For-

mulorvertrögen konn 9627 BGB indessen nicht wirlsom obbedungen werden
(BGH NJW 1989,1479,1480r OLG Koblenz, NJW 1990,3153; LG Homburg,

MDR l9Z? 1025; Senot, Uri. v. 16.5.1991 - 13 U 14191; Sengelmonn, StB 1985,

173,174lt, weil dos mit dem wesentlichen Grundgedonken der gesetzlichen

Regelung nicht zu vereinboren ist ($ 9 Abs. 2 Nr. I AGBG).

Bei dem Vertrog vom 27.3.1990 hondelt es sich - entgegen der Ansichi der
Klöger- um einen Formulorvertrog, derdie Merkmole des $ IAGBG oufweist.

Auch die moschinenschriftlich hinzugefügten Klouseln slellen, do sie für eine

Vielzohl von Vertrögen vorformuliert worden sind, Vertrogsbedingungen im

Sinne dieser Vorschrift dor. Dos ergibt sich schon dorous, dcß weder die

,,Finonzbuchholiung" noch die,,Lohnbuchholtung" Gegenstond des Ver
troges der Pcrleien sind. DerZusotz überdie Pouscholvergütung betrifft eben-
folls nicht dos vorliegende Vertrcgsverhöltnis. Die Zohlung eines Pouschol-

honorors ist unstreiiig nicht vereinbort worden. Die Klöger legen ouch nicht

dor, dcß sie den gesetzesfremden Geholt der Bestimmung über den Aus-

schluß des 3 A7 BGB ernsthcft zur Disposition gestellt hoben.

Erklörung ols Vertreter für einen onderen obgeben will; denn nur soweit der

Vertreter Vertretungsmocht hot, konn die Urkunde - seinem Willen ent
sprechend - rechtliche Wirkungen für und gegen den Vertrefenen entfolien
($ 

.|64 
Abs. I Sotz I BGB). Leitet der Vertreter die Vertretungsmocht ous einer

Vollmocht her, so ist es regelmößig notwendig, doß sich der Notor die Voll-

mochtsurkunde in Urschrift oder - wenn sie notoriell beurkundet ist - in Aus-

fertigung vorlegen lößt tvgl. $ 12 BeurkG, $ 2l BNotO). Kcnn die Urkunde nicht

vorgelegt werden oder ergeben sich sonst Zweifel on der Vertretungsmocht,

so hot der Notor die sich dorous obzuleitenden Bedenken mit den Beteiligten

zu erörtern ($ 1Z Abs, 2 Satzl BeurkG). Bestehen diese gleichwohl ouf der Be-

urkundung, so konn der Notor sie ouch bei Zweifeln cn der Wirksomkeit des

Geschöfts vornehmen, hot donn ollerdings gemöß $ 1Z Abs. 2 Solz 2 BeurkG

einen entsprechendenVorbeholtin die Niederschriftoufzunehmen. Stehtdoge-
gen der Mongel der Vertretungsmocht fest und erscheint eine nochtröglich

Genehmigung durch den Vertretenen ols ousgeschlossen (vgl. $ lZZAbs.l BGB),

hot der Notor die Beurkundung obzulehnen ($ 4 BeurkG, $ 14 Abs. 2 BNotO).

Der Beklogte hoi bei der Beurkundung nicht geprüft, ob der ongebliche Ver-

ireier oufgrund Gesetzes oder Rechtsgeschöfts berechtigtwor, den Vertrog fÜr

die Köuferin zu schließen. Entsprechende Urkunden oder sonstige Belege sind

nichtvorgelegtworden; der Beklogte hot donoch ouch nicht gefrogt. Er hot sich

noch seinem Vorbringen ohne weiieres dorouf verlossen, dcß die Erklörung

des ongeblichen Vertreters, er sei ollein f ür die Köuferin verontwortlich und holie

deren Anteile, richtig sei, ouch weil die Klögerin dieser Außerung nicht wider-

sprochen hobe. Dos wor pflichWidrig. Zwor dorf der Notor regelmößig tot-

söchliche Angoben der Beteiligten ohne eigene NochprÜfung ols richtig zu-

grunde legen; dos gilt ober nicht für Außerungen rechtsunkundiger Personen

über rechtliche Begriffe und Verhöltnisse, die ols Totsochen dorgestellt werden

oder mit totsöchlichen Angoben verbunden sind, weil solche Erklörungen nicht

ouf Sochkunde beruhen und deswegen unzuverlössig sind (BGH, Urt.v.6.ll.l986

- lX ZR 125/85,G|87,7: VersR 1987,461,462; v.7.2.1991- lX ZR 24/90,G\92,
229:WM 1991, 1046,1048; v.19.12.1991 - IXZRB/91, G\92,229:WM1992,
527,529i. Es wor eine Rechtsfroge, ob ein Vertretungsverhöltnis zwischen der -
dem Beklogten unbekonnten - Köuferin und ihrem ongeblichen Vertreter, den

der Beklogte noch seinem Vortrog wenige Toge zuvor onloßhch einer Unter-

schriftsbegloubigung kennengelernt hotte und den er nicht nöher kcnnte,

bestond. Der Beklogte hotte triftigen Anlcß doron zvzweileln, doß die Beteilig-

ten dieses Rechtsverhöltnis sicher beurteilen konnten. Wenn die vom Beklogten

behouptete Erklörung des cngeblichen Verireters dohin zu werten wor, doß er

Orgon der - ols Köuferin vorgesehenen - Gesellschoft britischen Rechts sei, so

entscheidet noch deutschem internotionolen Privotrecht grundsötzlich dos

Recht des Sitzes der Ho u ptverwo ltu ng der ouslö ndischen Gesellschoft do rüber,

ob und in welchem Umfong deren OrgoneVertretungsmocht hoben (vgl. BGHZ

51,27,28;53,181,l83r 97,269,271;Polandt/Heldrich, BGB 52. Aufl. Anh' Art.12

Unerloubte Rechtsberotung
- Rechtsbeistond für Gesellschoftsrecht
(OLG Stuttgort, Urt. v. 6.7.1993 -12U 229/921

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Rechtsbeistond mit beschrönkter Zulcssung ouf dos Sochgebiet Gesell-

schoftsrecht ist nicht berechtigt, Rechtsberotung und Prozeß{ührung zum

Pochtvertro g der von ih m beroten en Gesel lsch oft d u rchzuf ü h ren.

2. Unzulössige Rechtsberotung begründet einen Honororonspruch ous unge-

rechtfertigter Bereicherung, wenn der Dienstleister nicht bewußt und gewollt
gegen dosgesetzlicheVerbotverstoßen hotund dieTotigkeitfürden Leisiungs-

empfönger einen ,Wert" gehobt hot.
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EGBGB Rdnr. I ff, 10; Keidel/Kuntze/Winkleq FGG Teil B - Beurkundungs-
gesetz - 12. Aufl. $ 12 Rdnr. 12; Reithmonn/Mortiny, lnternotionoles vertrogs-
recht 4. Aufl. Rdnr. 844 I+,860,867 ff; Knoche Mür. RhNorK 1985, 165 ff,
Jocob - steinorth DNotZ 1960,126ff). wollte der cngebliche vertreter eine
Vollmocht der britischen Gesellschcft behc u pten, so richtete sich eine solche
Vertretungsmocht oufgrund des deutschen internotionolen Privotrechts
grundsötzlich noch dem Recht des Londes, in dem die vollmocht ihre Wir-
kung entfolten sollte (vgl. BGHZ 64,183,192; BGN, Urt. v. 13. 5)g\2 - lll ZR
l/80, NJW 1982, 2733; v. 26.4.1990 - Vll ZR 218/89, NJ\V 1990, 3088,
Polondt/Heldrich o.o.o. Anh. Art. 32 EGBGB Rdnr. I ff; Reithmcnn/Morriny
o.o.O. Rdnr. 868, 918,929 {+,944 ff; Knoche o.o.O. 167 {+l,soweit dos Gesell-
schcftsstotut diesen Grundsotz nicht einschrönkt (vgl. BGH, urt. v.26.11.1990
- ll ZR 92/90, WM 1991, 193 m. Anm. Thode WuB lV E Art. 33 EGBGB l.9l).
Der Beklogte mußte dovon ousgehen, doß die domit verbundene schwie-
rige Rechtsloge von den - deutschen - rechtsunkundigen Beteiligten nicht
zuverlössig beurteilt werden konnte. Auch wenn, wie er behcuptet hot, die
Klögerin durch einen Mokler und Rechtsonwolt beroten worden sein sollte,
so hotte der Beklogte doch keinen Anholtspunkt dofür, doß sie sicher und
umfossend dovon unterrichtetworden wor, wie G. Vertretungsmocht erlongt
hotte, und doß sie deswegen keinerweiteren Aufklörung bedurfte (vgl. BGH,
Urt. v. 10. 5. 1990 - lX ZR ll3/8? WM l990,l7l0,lZl3: Gl 90,185; v.5. li. 1992 -
lXZR260/91, WM 1993,260,2621. Das gilt erst recht, wenn - gemöß der
unbestrittenen Behouptung der Klögerin - G. entgegen seiner ursprüng-
lichen Absicht, selbst dos Housgrundstück der Klögerin zu koufen, erst bei
der Beurkundung erklört hoben sollte, ous steuerlichen Gründen solle die
von ihm vertretene G. Ltd. Vertrcgspcrtnerin sein.

lnsoweit beonstondet die Revision dos Berufungsurteil ouch nicht.

2. Dos Berufungsgericht hot weiterhin im Ergebnis zutreffend ongenommen,
der Beklcgte hobe ouch eine Pflicht zur o llgemeinen betreuenden Belehrung
verlelzl, und dozu ousgeführt, Besondere Umstönde.bei der Beurkundung
des Koufvertroges hötten Anloß zu der Vermutung gegeben, der Klögerin
drohe ein Schoden,weilsie sich wegen mongelnder Kenntnis der Rechtsloge
der Gefohr nicht bewußt gewesen sei. Es hobe sich um einen Foll mit,,Aus-
londsberührung" gehondelt. Bei einem Scheitern des Kcufuertroges hötte
die Klögerin gegenüber der Vertretenen ihr Rechf vor britischen Gerichten
suchen müssen. Dennoch sei die Fölligkeit des Koufpreises von der Ein-
trogung einer Auflossungsvormerkung und domit von einer ungesicherten
Vorleistung der Klögerin obhöngig gemccht worden. Do die Existenz der
ouslöndischen Köuferin und die Vollmocht ihres Vertreters nicht bewiesen
gewesen seien, hobe der Beklogte die Gefohr sehen müssen, doß der
Klögerin durch die Auflossungsvormerkung ein Schoden entstehen könnte.
Dorouf höue er die Klogerin hinweisen und zugleich uber die rechtlichen
Mog Iich keiten zu r Vermeid u n g od er zu m ind est zu r Verrin g eru n g d er Gefo h r

Böttcher, o.o.O., $ 9 Anm. 2.2 ,,Beispiel Zeitgebühr"). Bei dieser Sochloge konn die
Froge, ob die Gebühr sochlich gerechtfertigt ist, dohinstehen. Die berechneten
205,20 DM sind iedenfclls nicht einforderbor und klogbor.

il.

Der Zinsonspruch ist im zuerkonnten Umfonge gerechffertigt gemöß gg 286, 2BB BGB.

ilt.

Dos Londgericht hot dem mit der Widerkloge erhobenen Feststellungsbegehren der
Beklogten ollerdings zu Recht entsprochen. Dos Vertrogsverhöltnis der Porteien ist

durch die fristlose Kündigung der Beklogte n vom 22.3. i99l beendet worden.

L Die Beklogte wor berechtigt, dos Mondotsverhöltnis zu den Klögern gemöß

9627 BGB fristlos zu kündigen. Diese Vorschrift kommt zur Anwendung, wenn
Dienste höherer Art geleistet werden, die oufgrund besonderen Veilrouens
überlrogen zu werden pflegen, es sei denn, der Dienstverpflichtete steht in
einem douernden Dienstverhöltnis mit festen Bezügen. Den Klögern ist die
lou{ende Wohrnehmung der steuerlichen Belonge der Beklogten übertrogen
worden. Dcs umfossende Mondotsverhöltnis ist rechtlich ols Dienstvertrog,
der eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hot (S$ 6ll, 675 BGBI, zu
werten. Die Klöger schuldeten, wos die Quolitat ihrer Leisiungen ongeht,
Dienste höherer Art. Dos folgt schon ohne weiteres dorous, doß die Berufs-
cusübung der steuerberotenden Törigkeit eine besondere Ausbildung und
{och I iche Quo lifikotion voroussetzt.

Ob derzwischen den Klögern und der Beklogten geschlossene Vertrog recht-
lich ols douerndes Dienstverhöltnis zu werten ist, bedorf keiner Entscheidung.
Es kann iedenfolls nicht dovon ausgegongen werden, dofl die Beklogte die
Zohlung fester Bezüge versprochen hot. lm Vertrog vom 27.3.1990 ist ous-
drucklich festgeholten, doß sich die Vergütung noch der Gebührenverord-
nung für Steuerberoter bemesse. Domit ist zwischen den Pcrteien keine be-
siim mte Entloh nung f ür eine Geso mtdienstleistung vereinbo rt worden.

2. DerVertrogmiteinemSteuerberoterstelltimübrigeneintypischesVertrouens-
verhöltnis dor,weildie besondereVertrouenswürdigkeitzum Berufsbild gehört
(BGH NJW 1986,373,3741. BeruhI ein Vertrog ober ouf besonderem Ver-
trouen, so können beide Vertrogsporieien bei ernstlicher Erschütterung oder
sogor Foffoll der Vertrouensgrundloge ouch donn kündigen, wenn die Vor-
cussetzungen einer Kündigung ous wichtigem Grund noch den für olle
Arbeits- und Dienstuerhöltnisse geltenden Vorschriften des S 626 BGB nicht
erf ullt sind. Eine ernstliche Erschütterung des Vertrouens konn ober schon durch
unwögbore Umstönde, ouch durch rqtionol nicht begründete Empfindungen
ousgelöst werden ( BG H o.o.O.). H ier ist d ie bestehen de Vertro uensg rund I o ge
durch die Auseincndersetzungen über die Wirksomkeit des Steuerberoter-
vertroges vom27.3. 1990 und über die Modolitöten einer etwoigen Vertrogs-
oufhebung zerstöriworden. Dobei konn dohinsiehen, ob die Klagerden Streit
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Zunöchst entspricht die Rechnung den formolen Voroussetzungen des $ 9 StBGebV.

Die fertiggesiellen Steuererklörungen, die der Beklogten ongeboten worden
sind, gehören, wie bereiis dorgelegt, zum Leistungsumfong des Steuerberoter-
vertroges vom27.3.1990. Bei den ongesetzten Gegenstondswerten hondelt es

sich, sieht mon von zwei Ausnohmen ob, um die in der Steuerberotergebühren-
verordnung vorgesehenen Mindeswerte. Aber ouch die höheren Gegenstonds-
werte sind nicht zu beo nsto nden. Der Wert f ur die Anfertig ung der Erklörung zur
Gewerbesteuer noch dem Gewerbekopitol richtet sich gemöß $ 24 Abs. I N r. 5 b
StBGebV ncch dem Gewerbekopitol vor Berücksichtigung der Freibetröge. Aus

welchen Gründen der in der vorgelegten Steuererklörung ongegebene ,,Hilfs-
wert" von 50.000 DM zu hoch bemessen ist, hot die Beklogte nicht nöher dorge-
legt. Dos Betriebsvermögen hoben die KlAger in derVermögensou{stellung ouf
den l.l.l99l mit 48.582 DM ongegeben. Welche der Ansötze, die diesem Wert
zugrunde liegen, fehlerhoft sind, hot die Beklogte ebenfolls nicht vorgetrogen.

Die Klöger hcben sich schließlich bei der Berechnung der Unkostenpouschole
im Rohmen des $ 16 StBGebV geholten. Noch dieser Vorschrift hot der Steuer-
beroterAnspruch ou{ Ersotz der beiderAusführung des Auftrogs entstondenen
Post- und Fernmeldegebühren; er konn in derselben Angelegenheit iedoch
höchstens 40 DM beonspruchen. Dos Gesetz verwendet ouch in dieser Norm
tvgl. $ Z StBGebU die Begriffe,,Auftrog" und ,,Angelegenheit'jdenen eine unter-

schiedliche Bedeutung beizumessen ist. Der,,Auftrog" umfoßt in der Regel meh-
rere selbsländige gebührenrechtliche ,,Angelegenheiten" {Eckort/Böticher, Steuer-

berotergebührenverordnung,2. Aufl., $12 Rdn. 2). Unobhöngig dovon, wos die
Porteien im einzelnen vereinbort hoben, ist iede der Steuererklörungen ols eine
selbstöndige,,Angelegenheit" onzusehen. Dos gilt ouch, wenn zweiTeilgebühren
gewöhrt werden, wie bei der Gewerbesteuererklörung (Eckort'/Böttcher; o.o.O.,
5 24 Rdn. l).

Die Rechnung der Klöger ist lediglich korrekturbedürftig, soweit es um dos
Honoror fur die Eigenkopiiolgliederung geht. Sie können nur die Mittelgebuhr
noch $ 24 A6s.l Nr.4 StBGebV (3,5/l0l beonspruchen, olso 3l?90 DM. Doß die
hier berechneten Leistungen eine überdurchschnittliche Bedeutung oder einen
mehr ols durchschnittlichen Schwierigkeitsgrod gehobt hoben, ist dem Soch-
vortrog der Klöger nicht zu entnehmen.

Lößt mon die cnsonsten noch vorgenommenen Auf- und Abrundungen oußer
Betrocht, so errechnetsich ein Betrog von 3.085,60 DM und noch Hinzurechnung
der Mehrwertsteuer A31,98 DM) ein solcher von 3.5lZ5B DM.

3. Rechnung vom 26.2.1991über lB0 DM.

Den in Rechnung gestellten Betrog können die Kloger schon desholb nicht be-
onspruchen, weil die Rechnung nicht den Anforderungen des $ 9 StBGebV ent-
spricht. Do eine Zeitgebühr geltend gemocht wird, hötte nicht nur $ 35 Abs. 3
StBGebV sondern ouch $ 13 StBGebV der die Höhe der Gebühr regelt, genonnt
sein müssen (OLG Düsseldorf - 18. Zivilsenot - Gl 1990, 113; Senot, Un.v.l7.l0. l99l

- 13 U 5ll91; Bonner Hondbuch, S9 STEUGO, Rdn.,9.320; vgl. ouch, Eckort/

a

belehren müssen. Dozu hötte oußer dem Verlongen, eine Vollmochtsurkunde
und einen Registerouszug neueren Dotums vorzulegen, der Vorschlog ge-
hört, für den Foll des Scheiterns des Vertroges die Eintrcgung einer Vor-

merkung zum Löschen der Auflossungsvormerkung bewilligen zu lossen,

oder die Einscholtung eines Notoronderkontos zur Vertrogsobwicklung zu

empfehlen.

Die dcgegen gerichteten Angriffe der Revision sind im Ergebnis erfolglos.

ol Zworwordie Bewilligung und Eintrogung derVormerkung zurSicherung des
Anspruchs ouf Eigentumsübertrogung keine - einer Rechtsbelehrung gemöß
$ lZ BeurkG unterliegende - ungesicherte Vorleistung der Klögerin, weil die
Vormerkung ols solche nicht verkehrsföhig, sondern on den zu sichernden
Anspruch gebunden ist ($ 883 BGB, BGH, Urt. v. 31.10.1980 - V ZR 95/79,
NJW 1981, 446, 4471, und dem Verköufer trotz der Vormerkung die Verfu-
gungsmocht über sein Grundstück verbleibt (RGZ 132,419,4241.

b) Dennoch hot der Beklogte gegen die einem Notor obliegende, über die
regel mößige Beleh rungspf licht o us U rkundstötig keit hino usgehende Pflicht
zur ollgemeinen Betreuung der Befeiligten ($ 14 Abs. I BNotO) verstoßen.

Eine solche P{licht besteht donn, wenn der Notor noch den besonderen
Umstönden des Einzelfolles Anloß zu der Vermutung hoben muß, einem
Beteiligten drohe ein Schoden vor ollem deswegen, weil er sich infolge mon-
gelnder Kenninis der Rechtsloge der Gefohr nicht bewußt ist {BGH, Urt. v.

14.5.1992 - lX ZR 262/91, WM 1992,1533, 1535 m.w. N.).

Der Klögerin drohte bei der Beurkundung des Grundstückskoufvertroges
ein Schoden. Do domols offengeblieben wor, ob die Köuferin ols Gesell-
schoftdes britischen Rechts bestond und durch G. ordnungsgemöß vertreten
wurde, mußte mit einem Scheitern des Vertrogs ernsthoft gerechnet werden.
ln einem solchen Folle konnte eine - vorgesehene - Vormerkung zur Siche-
rung des Anspruchs der Köuferin ouf Eigentumsübertrogung eine cnder-
weitige Veröußerung des Grundstücks behindern und infolgedessen zt)

Nochteilen für die Klögerin {ühren. Solonge die Vormerkung im Grundbuch
ei n g etro gen ist, sind vorm erku n gswid rige Verf ü g u n gen geg en ü ber dem Vor.
merkungsberechtigien unwirksom tS BB3 Abs. 2 BGB). Demnoch wor domit
zu rechnen, doß die Klögerin noch einem Scheitern des Vertroges ihren An-
spruch gegen die ouslöndische Köuferin, die Löschung der Vormerkung zu
bewilligen, in einem Rechtsstreit durchsetzen mußte; dies konnte mit erheb-
lichen Schwierigkeiten und Verzögerungen sowie dorous folgenden Noch-
teilen verbunden sein, sogor wenn ein deutscher Gerichtsstond (vgl. $$ 24,

29 ZPOI gegeben wor. Auf die Ge{ohr eines solchen Schodens, die der
Klögerin wegen fehlender Rechtskenntnis verborgen geblieben ist, hötte der
Beklogte die Klögerin hinweisen müssen (vgl. Wenzel NJW 1973,307,308;
Gonter NJW 1986, 1017,1020; Reithmonn WuB Vlll A $ 19 BNotO 2.89). Der
Gefohr hötte durch eine Vollmocht zur Löschung der Vormerkung oder durch

I
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eine vorsorgliche, dem Notor ols Treuhönder übergebene Löschungsbewilligung
der Kouferin vorgebeugtwerden können (vgl. Reithmonn/Röll/Geßele/Albrecht,
Hondbuch der notoriellen Vertrogsgestoltung,6. Aufl. Rdnr, 385).

il.

Die Revision rügt iedoch zu Recht, doß dos Berufungsgericht unter Außerocht
lossung entscheidungserheblicher Umstönde den ho{tungsous{üllenden Ur-

sochenzuso mmenhong zwischen den Amtspflichtuerletzungen des Beklogten
und dem geltend gemochten Schoden beioht und die Beweislcst verkonnt
hobe.

Grundsötzlich hot derienige, der Schodenersotz fordert, die Entstehung und
die Hohe eines Schodens dorzulegen und zu beweisen. Dobei kommt ihm die
Beweiserleichterung des $ 2BZ ZPO zugute, ouch noch der Amtspflichtuerlet-
zung eines Noiors. Für die Beontwortung der Froge, ob eine solche Pflicht-

verletzung den behoupteten Schoden verursocht hot, ist zu prüfen, welchen
Verlcuf die Dinge bei pflichtgemößem Verholten des Notors genommen hötten.
Dorüber hot der Totrichter im Rohmen des $2BZ ZPO unter Würdigung cller
Umstönde noch freier Uberzeugung zu entscheiden {Senotsurt. v. 14.5.1992 -
\XZR262/91 o.o.O. l53B m.w N.).

Zur Kousolitöt der unterlossenen Prüfung der Vertretungsmccht,

c) Für dcs erste Glied in der Ursochenkette hct dos Berufungsgericht offen-
gelossen, ob bei pflichtgemößem Verholten des Beklcgten der ongeb-
liche Vertreter G. eine Ausfertigung der notoriellen Vollmochtsurkunde
vom 28. B.l98l vorgelegt hötte oder nicht, und ongenommen, in beiden
Föllen wöre seine Vertretungsmocht unklor geblieben.

lnsoweit ist dos Beruf ungsurteil enfgegen der Ansicht der Revision nicht zu

beonstonden, gleichgültig, ob G. die Urkunde vorgelegt hötte oder nicht.
ln iedem Folle hotte der Beklogte bei der geboienen Gesomtwürdigung
oller Umstönde Zweifel hoben müssen, ob G. berechtigtwcr, den Vertrog
für die Köuferin zu schließen. Der Urkunde ist nicht zu entnehmen, dcß
die Vertretungsbescheinigung - wie erforderlich - ouf eine Eintrogung in
einem Hondelsregister oder in einem öhnlichen Register gestützt wurde
(vgl. $ 12 BeurkG, $ 2l BNofO). Hiercuf konnte sie ouch nicht beruhen, dc
die Gesellschoft - noch der von G. im Vorprozeß vorgelegten Auskunft

der britischen Registerstelle vom ll.l0.l9B2 - unter der ursprünglichen
Firmc erst am 29.3.1982 im Register eingetrogen worden wor. Hötte G.
diese Auskunft zusommen mit der Vollmccht dem Beklogten vorgelegt,
so hötte sich diesem der Verdocht oufdröngen müssen, doß Dr. B. om
28. B.l9Bl ohneVertretungsmocht G. Vollmcchtfürdie G. Ltd. erteilt hotte.
Außerdem wöre die Vollmocht, wenn es um die Vertretung einer deutschen
GmbH gegongen wöre, noch deutschem Recht unwirksom gewesen, weil
domit die gesomte Befugnis zur orgonschoftlichen Willensbildung und

Zeitrcum um{cßt, ist, soweites um dos Ende des Geschöftsiohres geht, nichtdorge-
legtworden. VorAblouf des Johres 1990 hatte die Bilonz mii Gewinn- und Verlust-

rechnung ober nicht ongefertigt werden können. Erst noch Ablouf des Johres
1990 stonden die in Betrocht kommenden Ansötze endgültig fest. Allerdings hot-
ten Abschlußvororbeiten bereits im Johre 1990 ousgef ührt werden können. Eine

noch $ 35 Abs. 3 Steuerberotergebührenverordnung (StBGebV) mögliche Ver-

gütung f ür derortige Leistungen beonspruchen die Klöger indessen nicht.

Hinsichtlich der Steuererklörungen, für deren Fertigung Gebühren verlongt wer-
den, ergibtsich kein onderes Bild. Sömtliche von den Klögern vorgelegten Steuer-

erklörungen konnten erst im Johre 1991 erstellt werden.

il.

Die Klöger haben die im Johre l99l erbrochien Leistungen mit insgesomt 4 .882,62
DM berechnet. Die Beklogte ist ollerdings nur verp{lichtet,4.373.38 DM zu ent-
richten.

lm einzelnen,

1. Rechnung vom 26.2.1991 über 1.106,94 DM.

Die Klöger können f ür die Bilonz per 31.12.1990 nebst Gewinn- und Verlust-
rechnung die Mittelgebühr (23n0) gemöß $ 35 Abs.lo StBGebV noch einem
Gegenstondswert von 50.000 DM, olso 710,70 DM beonspruchen. Die
Rechnung entspricht - entgegen der Ansicht der Beklogten - den Form-

erfordernissen des $ 9 StBGebV. Die Tolsoche, doß die Beklogte nicht bereit
gewesen ist, die fertiggestellte Bilonz entgegenzunehmen, beeinflußt den
Honororonspruch der Klöger nicht. Gegenstondswert ist, wie sich ous $35
Abs.l Nr I StBGebV ergibt, dos Mittel zwischen der berichtigten Bilonzsumme
und der betrieblichen Johresleistung. Do leiztere hier entföllt, bemißt sich der
Gegenstondswert nur noch der Bilonzsumme, die 51.106,80 DM betrögt. Doß
die Ansötze in der Bilonz,diezu diesem Betrog ge{uhrt hoben, fehlerho{t sind,
hot die Beklogie nicht substcntiiert dorgelegt.

Den Klögern steht dorüber hinous die Pouschole für Post und Fernmelde-
gebühren gemöß $ 16 StBGebV in Höhe von 40 DM zu. lnsgesomt belouft sich

ihr Honororonspruch domit ouf 855,80 DM {einschließlich Mehrwertsteubr).

Die {ü r d ie Fertig stel I u n g der Fi no nzbuch ho ltu n g berech neten 220 DM kön n en

die Klager dogegen nicht becnspruchen. Diese Leistung ist unstreitig nicht
Gegenstond des Steuerberotervertroges vom 27.3.1990. Die Zeugen hoben
die Behouptung der Klöger, Anfong Jonuorl99l hobe derZeuge G. E. nomens
der Beklogien den Auftrog zur Erledigung der Finonzbuchholtung erteilt, nicht
bestötigt.

2. Rechnung vom 26.2.1991 über 3.570,48 DM.

Die Klöger können fur die berechneten Leistungen ein Honoror von 3.51258
DM beonspruchen. Die Einwendungen der Beklogten greifen nur in einem
Punkt durch.
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Honoror / Mondolsverlrog
- Zeitgebühr

- Auslogenpouschole

- Kündigung

- Allgemeine Geschöftsbeding ungen
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.5.1993 - 13 U 201/921

-erklörung übertrogen wurde (vgl. BGHZ 13,61,65; BGH, Urt. v.18.10.1976 -
IzR9/75, NJW t9ZZ 199).

Der Beklogte hötte die sich ous diesen Zweifeln on der vertretungsmocht
des G. ergebenden Bedenken mit den Beteiligten erörtern und ouf die
Anwendborkeit britischen Rechts hinweisen müssen ($ lzAbs. 2satzl,Abs.3
BeurkG). Ablehnen mußtd er die Beurkundung nicht, do eine Genehmigung
durch die vertretene Köuferin domols nicht ols ousgeschlossen erschien.
Dos g ilt entgegen der Ansicht des Beruf u ngsgerichts o uch bei N ichtvorlo ge
der Vol lmochtsurkunde.

b) Für den weiteren Geschehensoblouf rügt die Revision zu Recht die Ansicht
des Berufungsgerichts, es sei dovon ouszugehen, doß die Klögerin bei
ordnungsmößiger Belehrung vernünftig reogiert und nicht ohne Vorloge
der Vollmochtsurkunde und eines Hondelsregisterouszuges ouf einer Beur-
kundung bestonden hötte; verbleibende Zweilel,wie die Beteiligten sich ver-
holten hötten, wenn G. eine Vollmochtsurkunde vorgelegt höfi.e, gingen zu
Losten des Beklogten.

Die Beweislosl des Geschödigten für den Ursochenzusommenhong zwischen
der Amtspflichtverletzung des Notors und dem geltend gemochten schoden
wird erleichtert durch die Regeln über den Beweis des ersten Anscheins, wenn
es sich um einen Sochverholt hondelt, der nqch der Lebenserfohrung ouf eine
beslimmte Ursoche hindeutet und typisch in einer bestimmten Richtung zu
verloufen pflegt. Diese voroussetzungen sind gegeben, wenn die Amts-
pflichtverletzung in einer unterlossenen Belehrung besteht und die Lebens-
erfohrung dofür spricht, doß der Beteiligte sich berotungsgemöß verholten,
olso einen Rot, Hinweis oder eine Wcrnung befolgt hotte. Es ist donn Soche
des Notcrs, den gegen ihn sprechenden Anschein zu erschüttern, indem er
Totsochen dorlegt und notfolls beweist, die den Schluß zulossen, doß der
Beteiligte sich über den Rot, den Hinweis oder die Wornung hinweggesetzt
hotte. Spricht weder die Regel des Lebens noch eine totsöchlich Vermutung
oder Wohrscheinlichkeit für einen erfohrungsgemößen Ablouf, so bleibt es
dobei, doß der Geschodigte den Ursochenzuscmmenhong zwischen der
Amtspflichverletzung und seinem geltend gemochten Schoden beweisen
muß und die Nichtfeststellborkeit zu seinen Losten geht (BGH, Urt. vom
23.5.1960 - lll ZR ll0/59, WM 1960, 1150, ll5l, v. 5. 3. 1974 - Vt ZR 222/72,
LM ZPO g2B2 - Beweislost - Nr. 2Z: DNotZ 1g75,367 f; Boumgörrel/
Loumen, Hondbuch der Beweislost im Privotrecht 2. Aufl. $625 Rdnr.59 f;
Seybold/Hornig, BNotO 5. Aufl. $ 19 Rdnr. 106 ff).

Die Revision weist zutreffend dorcuf hin, doß dos Berufungsgericht - von
den Porteien vorgetrogene und ous den beigezogenen Akten ersichtliche -
Umstönde, welche die noch der Lebenserfohrung bestehende Vermutung
eines berotungsgerechten Verhcltens der Klögerin erschüttern können, nicht
berücksichtigt hot. Es wird zu prüfen sein, ob die Klögerin ous grenzen-

Leitsötze (d.Verf.),

L Die Geltendmochung einer Zeitgebühr verlongt wegen der Gebührenhöhe
den Hinweis ouf $ 13 StBGebV.

2. Die Unkostenpouschole konn in ieder selbstöndigen gebührenrechtlichen
Angelegenheiiverlongtwerden ($ l6 StBGebV). Jede Sleuererklörung ist eine
selbstö ndige,,An gelegen heit'l

3. Der Steuerberotungsvertrog konn gemöß g A7 BGBfristlos gekundigt werden.

4. Dos Kündigungsrecht noch 5627 BGB konn in Formulorvertrögen nicht wirk-
som obgedungen werden. ($ 9 Abs. 2 Nr. I AGB-Gesetz)

Aus den Gründen:

Die Klöger können fur die oufgrund des Steuerberotervertroges v. 27.3J990
geleisteten Diensie Gebühren in Höhe von 4.373,38 DM beonspruchen. Der
weitergehende Zohlungsonspruch ist dogegen unbegründet. Die Berufung hot
ouch keinen Erfolg,soweitsiesich gegen die Feststellung im ongefochtenen Urteil
wendet, dos Vertrogsverhöltnis der Porteien sei durch die fristlose Kundigung der
Beklogten v. 22. 3.1991 beendet worden.

L

Der Senci teilt nicht die Ansicht des Londgerichts und der Beklogten, der Steuer-
berotervertrog v.27.3.1990 umfosse keinesfolls Berotungsleistungen, die dos
Steueriohr l99O betrofen. Die Klöger sind, legt mon den Wortlout des Vertroges
zugrunde, mit der loufenden Steuerberotung f ür die Zeit ob 

,l.1.1991 
beouftrogt

worden. Vertrogsgegenstond sind demgemöß die Leistungen, die erst mit dem
Beginn des Johres l99l erbrocht werden konnten. llierzv zöhlen ober zwongs-
loufig die Johresobschlußorbeiten 1990, dorüber hinous ouch die dcs Johr l99O
betreffenden Steuererklörungen, die erst noch Schluß des Kclender-(Geschöfts-,
Wirtschofts-)Johres ongefertigtwerden können. Doß sich die Beklogte von Mörz
bis Dezember 

,1990 
im Gründungsstcdium bef unden und der Geschöftsbetrieb

geruht hot, beeinflußt die ihr obliegenden Bilonzierungs- und Steuererklörungs-
pflichten nicht.

Gemöß t242 Abs.I und Abs.2 HGB hot der Koufmonn für den Schluß eines

ieden Geschöftsiohres eine Bilonz und die Gewinn- und Verlustrechnung oufzu-
stellen. Doß dos Geschöftsiohr hier einen vom Kolenderiohr obweichenden
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losem Vertrouen zu G. einen pflichtgemößen Hinweis des Beklogten ouf

Zweifel on derVertretungsmocht des G. mißochtet und ouf einer von diesem

gewünschten Beurkundung des vorgesehenen Vertroges bestonden hötte.

lnsoweit gilt folgendes'

Unmittelbor noch der Beurkundung des Vertroges - noch on demselben

Toge - erteilte die Klögerin G. persönlich eine ,,Generclvollmochi" unter

Befreiung von der Beschrönkung des $ l8l BGB.

Noch seinem Vorbringen im Vorprozeß verwertete G. mit Hil{e dieser Gene-
rolvollmocht und der Zustimmung der Klögerin eine Eigentümergrundschuld

über 500.000 DM und bestellte zwei weitere Eigentümergrundschulden

über ie 600.000 DM, um domit Mittelfur Grundstücksgeschöfte im Nomen
der Klögerin zu beschoffen. Die Klögerin behouptete im Vorprozel), G. hobe

mit der Generolvollmocht von der V.bcnk G. 500.000 DM erholten und ver-

broucht sowie Grundstücke für mehr ols 40 Mio DM gekouft. Fur die Rich-

tigkeit dieses Vorbringens sprechen die Abtretung der Grundschuld uber

500.000 DM durch G. im Februor1987, die Bestellung der beiden Grund-
schulden über ie 600.000 DM im April 19BZ und deren Abtretung durch G.

im Moi 1987, die durch G. im Nomen der Klögerin geschlossenen drei Dor-

lehensvertröge vom 23.7.1987 über insgesomt 3,5 Mio DM sowie Grund-

stückskoufuertröge vom 20.8.1987 über 5,8 Mio DM und vom 17.9.1987 über

4.892500 DM.

An12.9.1987 erteilte die Klögerin G. nochmols eine notoriell beurkundete

,,Generolvollmocht'l genehmigte die von G. seit dem lZ 12.1986 vorgenom-

menen Vertretu n gsgeschofte u nd beo ntro gte, G. 50 Ausfertig u ngen d er Vol l-

mochisurkunde zu erteilen, nochdem der Notor,,über die Bedeutung und

Trogweite sowie dos Bestehen eines besonderen Vertrouensverhöltnisses

bei Erteilung einer Generolvollmocht belehrt" hotte.

c) Die Revision mochtzu Recht geltend, doß dos Berufungsgericht hötte prÜfen

müssen, ob wegen dieser Umstönde der behouptete Schoden in einem

odöquoten Ursochenzusommenhong mit der Amtspflichtverletzung des

Beklo gten steht. Dieser Zuso m menho ng ko nn fehlen, wen n der Geschödigte
in ungewöhnlicher und unsochgemößer Weise in den Geschehensoblouf

eingreift und eine weitere Ursoche setzt, die den Schoden erst endgÜltig

herbeiführt; diese Voroussetzung liegt nicht vo[ wenn für die Zweithondlung

des Geschödigten ein rechtfertigender,Anloß bestond oder diese durch dos

hoftungsbegründende Ereignis herousgefordert wurde und eine nicht unge-

wöhnliche Reoktion ouf dos Ereignis dorstellt (BGH, Urt. v. 10.5.1990 - lX ZR

113/89 o.o.O. lZll m.w.N.).

Dos Berufungsgericht hötte ferner prüfen müssen, ob der fur die Zeit vom

15.9..1988 bis 30. B.l9B9 geltend gemochte Zinsschoden - gemöß dem

Klcgevortrog - entstonden ist, weil der Köufer Gr. erst noch der Löschung

solche beweisen muß (Eckert-Böttcher, o.o.O., $ 4 Anm. l0), und beruft sich dies-

bezüglich in beiden Rechtszügen ouf den Zeugen. Schon dos Londgericht hot

in seinem klogeobweisenden Urteil zu Recht dorouf hipgewiesen, die Beklcgte

hobe ihr Vorbringen hierzu nicht substontiiert: Sie hobe weder vorgetrogen,

wonn die enlsprechende Vereinborung getroffen worden sein soll, noch hobe

sie dorgelegl, welche Personen hieron beteiligt gewesen seien. DorÜber hinous

gibt die Beklogte ouch den Ort der Vereinborung nicht on. Sie ist nicht nur im

ongefochtenen Urteil ouf die mcngelnde Substontiierung deutlich hingewiesen

worden, dorüber hinous hot der Klager in der Berufung dies nochmols beson-

ders betont und dozu, wie bereits im ersten Rechtszug, ergönzend erklört, er

kenne den von der Beklogten benonnten Zeugen nicht. Trotz olledem hot die

onwoltlich berotene Beklogte keine Veronlossung gesehen, nunmehr die not-

wendigen Einzelheiten zu dieser ongeblichen Pouscholvereinborung vorzu-

trogen. Sie hct sich weiter nur ollgemein ouf diesen Zeugen berufen. Unter

diesen Umstönden besteht keineVeronlossung, ihn zu hören. SeineVernehmung

würde ouf reine Ausforschung hinousloufen und ist desholb unzulössig. Die

Beklogte ist somit für dos Vorliegen einer von ihr behoupteten Pouscholverein-

borung beweisföllig geblieben. Schon diese Erwögungen irogen die Entschei-

dung des Londgerichts bezuglich der weiter zugesprochenen 6.203,20 DM.

Eine weitere Uberlegung rechtferiigt dieses Ergebnis zusötzlich' Die Beklogte

hot sich im zweiten Rechtszug dorouf berufen, schon fur die Johre l9BB und

l9B9 hobe der Klöger die Pouschole erholten, ohne iemols eine Berechnung

noch der Steuerberoiergebü h renverord n u n g vorzu neh men. Dieser Vortro g isi

unrichtig. Der Klöger hot im Schriftsotz vom ll.l.1993 im einzelnen erlöutert, wie

die Geschöftsbeziehungen der Porteien sich seit Mitte l9B5 entwickelt hoben

und wie ieweils obgerechnetworden ist. Dozu hoter die entsprechenden Unier-

lcgen vorgelegt. Sie weisen ous, doß ouch {rüher schon ouf der Grundloge des

Johresnettoumsoizes obgerechnetworden isi. Dobeiist die ursprÜnglich einge-

forderte Vorouszohlung von 500 DM für dos Johr 1989 nochtröglich und in

Anpossung des Gegenstondswerles on die wirtschofiliche Enpicklung des

von der Beklogten betriebenen Unternehmens ouf 250 DM ongehoben worden.
Die Beklogte hot dem nicht widersprochen und hot diese höheren Betröge

onstondslos, wenn ouch wiederholt erst noch mehreren Mohnungen, gezohlt.

ln genou gleicherWeise istder Klöger{ürdos hierstreitigeJohr1990verfohren.

Es konn desholb keine Rede dovon sein, der Kloger hobe schon immer die hier

streitige Pouschole erholten. Rechnungen und Schriftverkehr über den

gesomten Zeilroum, in dem der Klöger fur die Beklogte tötig geworden ist,

sprechen eindeutig gegen die Dorstellung der Beklogten.

JÖ
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Honororonspruch
- Einforderborkeit, $ 9 StBGebVO

- substo ntiierier Sochvorirog
{OLG Düsseldorf, U rt. v. ll. 3. 1993 - 13 U 123 /921

der Vormerkung zugunsten der G. Ltd. om 1.9.1989 den Koufpreis gezohlt
hot. Ein solcher Schoden konn cuch dorouf zurückzuführen sein, doß noch
dem Koufvertrcg mit Gr. vom 15.9.1988 dieser die Zohlung des Koufpreises
von 2.150.000 DM obzüglich dervereinborten Anzohlung von 30O.OOO DM
verweigern durfte, bis die - seitens der Klögerin bestellten - Grundpfond-
rechte gelöscht woren, und dies erst im Oktober 1989 geschehen ist.

d) Sollte die Amtspflichtuerletzung des Beklogten ollerdings den Schoden her-
beigeführt hoben, so {iele dieser entgegen der Ansicht der Revision bei
wertender Betrochtung in den Schutzbereich derverletzten Form (vgl. BGH,
urt.v.12.11.1992-lxzR68/92,21P1993,48,49 m.w. N.). Die pflichtzurRechrs-

belehrung gemöß $ lZ BeurkG soll noch dem Zweck und der Trogweite der
Vorschrift die Errichtung einer rechtswirksomen Urkunde gewöhrleisien. Die
dorunter follende Verpflichtung des Notors, die Vertretungsmocht eines
Beteiligten zu prüfen, erfoßt mit ihrem schutzbereich ouch einen Schcden,
der dorcus entsteht, doß infolge der Verletzung dieser P{licht dos betrüge-
rische Vorspiegeln einer Vertretungsmocht nicht erkcnnt wird. ln den Föllen,
in denen ein Dritter zu dem Schoden beigetrogen hot, entföllt die Zurechen-
borkeit der ersten Hoftungsursoche ousnohmsweise nur donn, wenn diese für
dos Eintreten des zweiten Schodenereignisses noch dem Schutzzweck der
Norm gönzlich bedeutungslos wo[ wenn olso dos schödigende erste Ver-
holten nur noch den öußeren Anloß für ein völlig ungewöhnliches und soch-
widriges Eingreifen eines Dritten bildet, dos donn den Schoden erst endgühig
herbeiführt (BGH, Urt. v. 10.5.1990 - lx zR 113/89 o.c.o. lzl2). Do diese
Ausnohme nicht vorliegt, wöre dem Beklogten eine ursachlichkeit seiner
Pf I ichtverletzu n g hoftu n gsrechtl ich bil I igerweise zuzuordnen.

2. Zur Kousolitöt der Verletzung der ollgemeinen Betreuungspflicht,

I nsoweit g elten d ie vorstehend en Ausf ü h ru n g en entsp rechend. Es wi rd do her
zu prüfen sein, ob die Klogerin wegen ihres Verfrouens zu G., wenn der
Beklogte pflichtgemöß ouf die bei einem Scheiiern des Vertroges drohenden
Ncchteile ous der vormerkung hingewiesen hötte, den vorgesehenen Ver-
trog unveröndert geschlossen hötte oder ob der Vertrog in diesem Folle ouf
Wunsch der Klögerin mif einer Klousel zum schutz gegen Nochteile ous
der Vormerkung beurkunddi worden wöre.

3. Die mit der Feststellung des Ursochenzusommenhongs verbundenen Tot-
frcgen wurden mit den Porteien noch nicht erschöpfend erörtert, so doß
nicht ouszuschließen ist, doß sie dozu noch ergönzend vortrogen möchten.

Leitsotz {d.Verf.)'

I . Hot der Steuerberoter erbrochte Leistungen ordnungsgemöß obgerechnet,
so bleibt die Ein{orderborkeit zumindest der behoupteten niedrigeren
Pouschole unberührt.

2. Behouptet der Mondonf, er hobe niedrigere monotliche Pcuscholen mit
dem Steuerberoter vereinbort, so ist er hierfur beweispflichtig. Er hot dcrzu-
legen, wonn er, wo, mit welchen Personen die behouptete Vereinborung
getroffen hot.

Aus den Gründen:

I . Dos Londgericht hot die Beklogte zunöchstzu Recht und ohne doß es dorcuf
onkommt, ob die Porteien eine Pouscholvereinborung getroffen hoben, zur
Zohlung von 1.920,09 DM gemöß den Rechnungen vom 2.4.,23.5. und
11. 6.1991 verurteilt. Auf die diesbezüg lichen zutreffenden Ausf ühru ngen im
ongefochtenen Urteil wird Bezug genommen.

Die Auffossung der Beklogten, diese Forderung ,sei nicht fallig, weil infolge
Nichtbeochtung der vereinborten Pouschole die zugrunde liegenden
Rechnungen nicht ordnungsgemöß erteiltworden seien, teilt der Senot nichi.
Gemöß $ zstBGebvo wird die vergütung föllig, wenn derAufrrog erledigt
oder die Angelegenheit beendigt ist. Die unstreitig vom Klöger erbrochte
Lohnbuchhohung ist beendet im Sinne dieser Vorschrift. Die Beklogte hot die
dem obigen Betrog zugrunde liegenden Rechnungen unstreitig erholten.
Dorin sind dieGebuhren so berechnet,wie es $ gStBGebvoweiterverlongt,
domit dos Honorcr einforderbor ist. Die Rechnungen sind ouch vom Klöger
unterschrieben, so doß weiter dem Erfordernis von Abs. 2 dieser Bestimmung
Genüge geton ist. Selbst wenn unler diesen Voroussetzungen eine von der
Beklogten behouptete Pouschole unberücksichtigt geblieben wöre, so ließe
dos die Einforderborkeit zumindesf der - niedrigeren - Pouschole unberührr.
lnsoweit würde es sich nur um eine fehlerhofte Berechnung hondeln. Die
Rechtswirkung der Liquidotion bleibt dovon unberührt (Eckert-Böttcher,

Kommenfor zur StBGebVO,2. Avfl.,5 9 Anm. 4).

2. Bezohlung der Rechnung vom 18.4.1991über weitere 6.103,20 DM Buch-
holtungshonoror konn der Klöger gleichfolls verlongen. Demgegenüber
konn die Beklogte sich nicht dorouf berufen, mon hobe eine (niedrigere)
monotliche Pouschole vereinbort Sie geht zutreffend dovon ous, doß sie eine

I

56
37



Gerling lnformotionen für wirtschohsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 2194 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2194

Fristenkontrolle
- Telefox
(BGH, Beschl.v. 28. 10. 1993 - Vll 78 22/931

Leitsolz:

Dos Absenden eines Telefox ist eine einfoche technische Verrichtung, welche

ein Prozeßbevollmöchtigter im Rohmen der gebotenen orgonisotorischen Vor'

kehrungen einer hinreichend geschulten und überwochten BÜrokroft Über

trogen konn.

Aus den Gründen:

Noch der Feststellung des Berufungsgerichts sind ouf dem Berufungsschrifisotz

onstelle einer Unterschri{t nur zwei einzelne Striche zu erkennen, weil der un-

terste Teil der Seite beim Kopieren von der nochfolgenden ersten Seite der

Anloge zum Schriftsotz versehentlich obgedeckt worden wor. Domit liegt nicht

ein Ubermitilungsfehler vor, sondern ein Fehler bei der Eingobe in dos Kopier-

und U bermittlungsgeröt. Dos Berufu ngsgericht ist der Auffossung, der vorzeitige

Einzug einer Folgeseite sei ouch für den ungeÜbien Bediener eines Telefox-

gerötes erkennbor und desholb vermeidbcr. Der Prozeßbevollmöchtigte der

Beklogten hobe dcnoch die ihm obliegende Sorgfoltspflicht bei derVersendung

d es Beruf u ngssch riftsotzes sch u ld ho{t verletzt.

Domit hot dos Berufungsgericht übersehen, do0 der Fehler.nicht dem Prozeß-

bevollmöchtigten persönlich unierloufen ist, sondern seiner Angestellten. Fehler

von Büropersonqlfollen den Porteien, solonge eigenes Verschulden des Rechts-

onwolts fehlt, nichtzur Lost {vgl. Zöller, 7PO,1B.Aufl. Rdn. 232u9233 n. ousf. N.).

Ein Verschulden des Prozeßbevollmöchtigten ist insoweit nicht zu erkennen. Er

durfte dos,Absenden des Telefox einer hinreichend geschulten und überwochten

Bürokroft überlqssen. Es hondelt sich bei diesem Vorgong um eine einfoche

technische Verrichtung, welche der Prozeßbevollmöchtigie nicht selber ous-

führen mußte. Dieser hct gloubhoft gemocht, doß er hinreichende orgonisolori-

sche Vorkehrungen für den ordnungsgemößen Abgong des Telefox getroffen

und dos Absenden einer hinreichend geschulten und onsonsten zuverlössigen

Mitorbeiterin übertrogen hot.

zu gelten, folls der Schoden bereits mit Abschluß des Erbteilubertrogungs-

vertroges entstonden ist. Denn donn hötten die Kloger koum vor Zugong des

Schreibens vom7.ll.l9B3 Kenntnis von dem Schoden erlongi.

V.

Soweit der Beklogte ols Notor in Anspruch genommen wird, konn er sich nicht

ouf die Subsidioritöt seiner Hoftung ($ 19 Abs. I Sotz 2 BNotO) berufen.

lst der Schoden, der durch die fohrlössige Pflichverletzung eines Notors ent-

stonden ist, zugleich ouch ouf einen Anwoltsfehler zurÜckzufÜhren, konn der

Notor den Geschödigten grundsötzlich ouf diese onderweitige Ersotzmöglich-

keit verweisen. Dos gilt ober donn nicht, wenn der Notor und der Anwolt ein

und dieselbe Person sind.

$ 19 Abs.l Sorz 2 BNotO ist dem $ 839 Abs.I Sotz 2 BGB ncchgebildet. Diese

Vorschrift wird ollgemein so verstonden, doß dos Verweisungsprivileg nur ein-

greift,wenn ein Dritterunmittelborfürden Schodenfollund die dqrous herrühren-

den Folgen einzustehen hqt (E Kreft, Offentlich-rechtliche Ersotzleistungen 1980,

Rdnr..482; MünchKomm/Popier, BGB 2. Aufl., $ 839 Rdnr. 259). Dos ergibt sich

ous dem Sinn und Zweck der Vorschrift, den in der Regel leistungsschwochen

Orgonwolter zu schützen und ihn vor Gesomtschuldverhöltnissen mit privoten

Zweitschödigern zu bewohren (vgl. Soergel/Gloser, BGB ll. Aufl., $ 839 Rdnr. 38,

2ll; MünchKomm/Pcpier, o.o.O., $ 839 Rdnr. 258). Die Rechtsprechung be-

trcchtei sogor die verschiedenen rechtlich selbstöndigen iuristischen Personen

des öffentlichen Rechts grundsötzlich ols eine wirtschoftliche Einheit; hier konn

die eine Person den Geschödigten nicht ou{ Ansprüche gegen die ondere

Person verweisen (BGHZ GrS 13,88,]04 I;8GH749,267,275; A,394,396{;
68,2l7,221l.Ersl recht entföllt dos Verweisungsprivileg, wenn es nur um ondere

Anspruchsgrundlogen, ober um die Ersotzpflicht ein und derselben öffentlich-

rec htl i ch e n Kö rpe rsc h oft g eht ( RGZ I 65, 365, 374 ; BGHZ 29, 38, 4 4 ; 49, 267, 269 ;

79,26,27 F). Durch eine Verweisungsmöglichkeit wÜrde weder die Entschluß-

freudigkeit der Körperschoft gestörkt noch ihre wirtschoftliche Leistungskroft

geschont. Für $ 19 Abs. I Sotz 2 BNotO konn nichts cnderes gelten. Desholb ist

es dem Notor, der zugleich Anwolt isi und in beiden Eigenschoften einen Fehler

begcngen hot, verwehrt, den Ersotzonspruch durch Hinweis ouf seine Hoftung

ols Rechtsonwolt obzuwehren. Ob diese - etwo wegen Veriöhrung - nicht

mehr durchsetzbor wöre, ist unerheblich.
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8.5.1984 - Vl ZR 156/82; Gl13/84: NJV/ 1984,2204; v. L l0.1987 - IXZR
202/86; Gl BB, 3Z : NJW 1988,265,266; v.14.11.1991- lX ZR 31/91; G\92,
Zl: NJW 1992,836, B3Z). Diese Voroussetzung wöre hier nichtzweifelhoft,
wenn dos Schreiben v.7.11.1983 olsbold noch Zugong den Anloß für die
erneute Einscholtung des Beklogten gegeben hötte' ln diesem Foll hotte die
Erteilung des neuen Mcndots zugleich den Anloß zur Uberprüfung des
eigenen Verholtens wöhrend des früheren Mcndots gegeben.

Die Veriöhrungsfrist für den Sekundöronspruch betrögt ebenfolls drei Johre;
sie beginnt mit der Veriöhrung des Primöronspruchs, wenn diese vor der
Mo ndotsbeendigung erfolgt, o ndernfo I ls mit dieser ( BGHZ 94, 380, 390 :
Gl 32/85 ; Voll kom mer, o.o.O. Rdnr. 474; Borg mo n n/Ho ug, o.c.O. S. 2731.

lst der Sekundöronspruch - wie es hier in Betrocht kommt - im Rohmen

eines neuen Mondotsverhöltnisses entstonden, so ist nicht ouf dos Ende des
olten, sondern des neuen Mondotsverhöltnisses obzustellen. Ob dieses mit
dem Schreiben vom 24.4.1984 geendet oder dorüber hinous ongedouert
hot, ist totrichterlich nicht geklört. Ebensowenig geklört ist, ob dos neue
Mc ndotsverhö ltn is g eg ebenenfo I ls vor der Veriö h ru n g d es Primö ro nspruchs
beendet wor.

ln iedem Folle wurde die Veriahrung eines elwoigen Sekundöronspruchs
durch die Streitverkündung im Vorprozeß unterbrochen. Die Unterbrechung,
die zunöchst für olle Schodenersotzonsprüche wirkte, gilt ober noch $ 215

Abs. 2 BGB {ür solche Ansprüche ols nicht erfolgt, die spöter ols sechs
Monote noch Beendigung des Vorprozesses gerichtlich geltend gemocht
wurden. Eine Teilkloge - und ebenso ein nur ouf einen Teil des Anspruchs
gerichteter Mohnbescheid - unterbricht nur die Veriöhrung dieses Teilon-
s p ru c h s (BGHZ 66,142,147 ; B G H, U rt. v. 22. 2. 197 B - V lll ZR 24 / 7 7, N JW 197 8,

1058,1059r MünchKomm/v. Feldmonn, BGB $ 209 Rdnr. 9; Polondt/Heinrichs,
o.o.O. $ 209 Rdnr. l4). Desho I b könnten der erst mit Schriftsotz vom 5. 4.1989
g eltend g emo chte Feststel I u n gso nspruch u nd der m it Sch riftso tz v. 7. 5.1990
erhobene weitergehende Zo h I u n gso nspruch veriö h rt sei n.

2. Schodenersotzonsprüche ous Amtspflichtverletzung eines Notors veriöhren
in dreiJohren ($ lgAbs.l Sotz3 BNotO i.V. m. $$ B39,B12BGB}. Gemöß $ 852
Abs. I BGB beginnt die Veriöhrungsfrist mit der Kenntnis des Geschödigten
von dem Schoden und der Person des Ersotzpflichtigen.

lst der Schoden erst mit Rechtskroft des Urteils des Londgerichts Homburg
im Vorprozeß eingetreten, wöre die Veriöhrungsfrist durch die Erhebung der
vorliegenden Kloge rechtzeitig unterbrochen worden (S 209 BGB). Dies

würde ouch für die im Loufe des Verfohrens neu gestellten Antröge gelten.

Wenn derZugong des Schreibens P vom 7.11.1983 moßgeblich ist, hötte die
zunöchst eingetretene Unterbrechung ($ 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB) wiederum
noch $ 215 Abs. 2 BGB ihre Wirkung teilweise verloren. Dosselbe hotte wohl

Fristenkontrolle
- Rechtsonwolt

- Berufungs{rist, $ 516 ZPO
(BGH, Beschl. v. 28.10. 1993 - Vll 7B 21/931

t

Leitsotz:

Die ous g516 ZPO sich ergebende 6-monotige Frist ist vom Prozeßbevoll-

möchtigten zu überwochen.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot sein Schlußurteil om 22.10.1992 verkündet. Den Prozeßbe-

vollmöchtigten der beiden Beklogten ist dos Urteil erst om 1.4.1993 zugestellt
worden. Dos Oberlondesgericht hot die om 3.5.1993 bei Gericht eingegon-
gene Berufung der Beklo gten unter Zurückweisung ih res Wiedereinsetzungso n-

trc g s wegen Versö u m u n g der Beruf u n gsf rist o Is u nzu lössig verwor{en. Do g eg en

richtet sich die sofortige Beschwerde der Beklogten.

il.

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die Prozeßbevollmöchtigten der Beklogten, deren Verschulden den Beklogten
gemöß $ 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist, hoben die Berufungs{rist versöumt.
Diese lief bis22.4.1993, nochdem dos Urteil bis zum Ablouf von fünf Monoten
noch der Verkündung noch nicht zugestellt wor ($ 516 ZPO). Die Berufung der
Beklogten ist erst om 3.5.1993 eingelegt worden.

Die Prozeßbevollmöchtigten hoben die Versöumung der Frist verschuldet.

Noch ihrem Vortrog ist die Söumnis nicht ouf ein Versehen zurückzuführen,

sondern dorouf, dofl in ihrer Konzlei die ous $ 516 ZPO sich ergebende sechs-

monotige Frist nicht notiertwird. Dos ist ein Orgonisotionsmongel. Prozeßbevoll-

möchtigte hoben sömtliche in Betrocht kommenden gesetzlichen Fristen zu

überwochen. Dos gilt cuch donn, wenn die Frist nur desholb Bedeutung
gewinnt, weil dos Londgericht die Fünf monotsfrist des E 516 ZPO nicht eingehol-
ten hot, wie es hier geschehen ist. Den mit der Fristüberwochung verbundenen
Verwoltungsoufwond holt der Senot für zumutbo

Auf den weiteren Vortrog, bei einer rechtzeitigen Berufung bis zum 22.4.1993
hötten die Beklogten die ubliche Uberlegungsfrist von einem Monct nicht ous-

schöpfen können, kommt es nicht on.
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Die Prozeßbevollmöchtigten der Beklogten hoben, wie sie selber dorlegen, die
Frist ollein desholb versöumt, weil deren Notierung und Uberwochung in ihrer
Konzlei nicht vorgesehen wcr.

Hinweis:

Die Finonzgerichtsordnung kennt einen vergleichboren Rechtsmittelbeginn von
6 Monoten noch der Verkündung nicht.

Hötte dos Londgericht Homburg olso möglicherweise zum gegenteiligen
Ergebnis gelongen müssen, wöre eine entscheidende Verschlechterung der
Vermögensloge der Klöger erst mit rechtskröftigem Abschluß des Vorpro-
zesses eingetreten. Donn wöre, folls der Auftrog des Beklogten nicht früher
endete, für den Beginn der Frist ouf diesen Zeitpunkt obzustellen. Die Ver.

iöhrung wöre donn rechtzeitig unterbrochen worden.

b) Wonn der dem Beklogten erteilte Anwoltsquftrog endete, ist streitig. Fest-

gestellt ist insoweit nicht. Die Streifuerkündung im Vorprozeß wurde om

9.9.1986 eingereicht und ,,demnöchsf" zugestellt, so doß $ 270 Abl3ZPO
onzuwenden ist. Folls dos Mondot des Beklogten vor dem 9. 9.1983 geendet
hoben sollte, wöre der Regreßonspruch mithin veriöhrt.

c) Den Klögern konn oberein sogencnnterSekundöronspruch erwcchsen sein.

Ncch stöndiger Rechtsprechung (vgl. BGHZ 94,380,386: Gl32185, BGH,
Urt. v. 18. 9.1986 - lX ZR 204/85, NJW 19BZ 326; v.14.11.1991- lX ZR 3l/91,

Glg2,Zl : NJW 1992,836,832)wird ein solcher dorous hergeleitet, doß der
Anwolt bei der weiteren Wohrnehmung des Mondots die Möglichkeit einer
Regreßhoftung erkennt oder erkennen muß und es gleichwohl unterlößt, den

Mondonten ouf den Regreßonspruch und dessen drohende Veriöhrung hin-

zuweisen.

Dos Berufungsgericht stellt nicht fest, ob und wonn für den Beklogten noch
Abschluß des Erbübertrogungsvertroges - bis dohin begongene Pflicht-

verletzungen lösten den Schoden und domit den Primöronspruch erst ous,

sind olso für den Sekundöronspruch unerheblich {BGHZ 94,380,382) - ein

Anloß zur Uberprüfung des eigenen Verholtens bestond oder er einen

Schoden der Klöger in Betrccht ziehen mußte. Dos könnte iedenfolls der Foll

gewesen sein, ols sich der Beklogte mit dem Schreiben des E P vom7.ll.l9B3
zu befossen hctte. Dos Antwortschreiben vom A.4.1984 stommt ous der
Federdes Beklogten. Ob dos frühere Mondotsverhöltnis solonge ondouerte
oder ob dos Schreiben oufgrund eines neuen Auftrogs entworfen wurde
(wofür die Abrechnung im Schreiben vom lB.3.l9B5 - sprechen könnte), ist

ungeklört. Erhölt der Anwolt noch Beendigung des ersten Mondots, ous

dem der Schodenersotzonspruch entstonden ist, ein neues Mondot über
denselben Gegenstond, so konn sich dorous zwor erneut eine Hinweis-
pflicht ouf den Schodenersotzonspruch ous dem olten Mondot ergeben;
Voroussetzung isl obel doß bei Ubernqhme des neuen Mondots die Ver-

iöhrung des Primöronspruchs noch löuft (BGH, Urt. v. 10.10.1985 - lX ZR

153/84; Gl 44/85: NJW 1986, 5Bl, 583; Vollkommer, c.o.O. Rdnr. 474;

Borgmonn/Houg, Anwoltshoftung 2. Aufl., S. 272 Ll. Ob hier dos neue

Mondot zu einem Zeitpunkt erteiltwurde, ols der Primöronspruch noch nicht
veriöhrt wor; ist froglich. Dos Berufungsgericht hot dozu nichts festgestellt.

Dorüber hinous muß cuch die weitere Pflichverletzung, die den Sekundör-

onspruch ouslöst, zu einer Zeit begongen sein, zu der der Primöronspruch

noch nicht veriöhrt wor (BGHZ 94, 380,391 : Gl 32/85; BGH, Urt. vom

Anwoltsnotorhoftung
- Abgrenzungen

- Veriöhrung

- o nderweitige Ersotzmög lichkeit
(BGH, Urt.v. 24.6.1993 - lX ZR 216/921

Leitsötze:

I . Ein Anwoltsnotor, derfohrlössig sowohl onwcltliche cls ouch Notcrpflichten
verletzt hot, konn ols Notcr ouch donn in Anspruch genommen werden,
wenn der Geschodigte von ihm oufgrund der Anwoltshoftung Ersotz ver-

longen konn oder - folls dieser Anspruch inzwischen veriöhrt ist - hötte
erlongen können.

2. ln Notorho{tp{lichtprozeß konn dem Geschödigten nicht entgegen-
geholten werden, doß er es schuldhoft unterlossen hobe, einen Urteils-
schoden durch Gebrouch eines Rechtsmittels obzuwenden, wenn dem

Notor im Vorprozeß der Streitverkündetwor und er dos Rechtsmittel desholb
selbst hötte einlegen können.

Totbestond:

Der om 23.9.1975 verstorbene P P wor in zweiter Ehe mit der Klögerin zu l) ver-

heirotet. Aus der geschiedenen ersten Ehe des Erblossers ist der Sohn E P, ous
derzweiten Ehe ist der Klöger zu 2) hervorgegangen. Die Klöger und E P woren
Erben zu ie 1/3. Zum Nochloß gehörten unter onderem Geschöftsonteile im
Nennwert von 150.000 DM on der G.-G. mbH (im folgenden, GVG) in G. E P,

der obendrein olleinvertretungsberechtigter Geschaftsfuhrer wor, hielt schon
vor dem Erbfoll weitere Anteile im Nennwert von 150.000 DM. Die restlichen
Anteile des Gesomtstommkopitols von 450.000 DM entfielen ouf ondere Fomi-

lienmitglieder.DieGVG,dieein,,Freizeilzenlrum"mitCompingplotz,Yochthofen
und Bodestrond betreibt, hot umfongreichen Grundbesitz.

40 53



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2lg4 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2194

noch offen, ob pflichwidriges, ein Risiko begründendes Verhqlten zu einem
Schoden führt, ist ein Ersotzonspruch noch nicht entstonden. Es hondelt sich donn
ersl um eine bloße Geföhrdung einer Rechtsposition, die iedenfolls für dos
Entstehen eines vermögensrechtlichen Regreßonspruches gegen einen Dritten
noch nicht einem Schoden gleichsteht (BGH, urt. v. 15.10.1992 - lx zR 43/92;
Gl 93, lll: WM 1993,251,2551.

lm vorliegenden Foll kommen drei Moglichkeiten in Betrocht, Entweder ist der
Schoden bereits mit Abschluß des Erbteilübertrogungsvertroges entstcnden
oder mit dem Zeitpunkt, ols E P sich weigerte, die Klöger on weiteren Verkoufs-
erlösen zu beteiligen, oder mit Rechtskroft des Urteils im Vorprozeß, doß E P

dorin Recht gob.

Köme es ouf den zuerst genonnten Zeitpunkt on, wöre zumindest der Primör-
onspruch veriöhrt. Denn die erste zur Unterbrechung der Veriöhrungsfrist ge-
eignete Hondlung wor die Streituerkündung im vorprozeß ß209 Abs.2 Nr.4
BGB). Der entsprechende schriftsotz wurde erst om 9.9.1986 eingereicht.

Wöre der Zeitpunkt entscheidend, ols E P weitere Zohlungen on die Klöger
oufgrund des Erbteilübertrogungsvertroges oblehnte - mithin ous dessen mög-
licherweise mißlungenen Fossung Konsequenzen zog -, hötte die Veriöhrungs-
frist wohl mit Zugong des Schreibens vom Zll.l9B3 zu loufen begonnen. ln

diesem Schreiben hotte E P - unter Ablehnung weiterer Leistungen - dorouf
oufmerksom gemocht, doß den Klögern ein nicht bestehender Anspruch ob-
getreten worden sei; ouf eine persönliche Verpflichtung wor er mit keinem
Wort eingegongen. Begonn die Veriöhrung mit Zugong des Schreibens vom
7.11.1983, wöre die Unterbrechung rechtzeitig erfolgt.

Die Rechtskroft des Urteils im Vorprozeß wöre donn moßgeblich, wenn dieser
unrichtig entschieden worden wöre. Dofürsind immerhin Anholtspunkte erkenn-
bor. Doß die ,lerpflichtungserklörung" in $ 6 des vertroges versehentlich und
n icht etwo p lo nvol I weg g elossen wu rde, kön nte sich d o ro us erg eben, d oß no ch
wie vor die,lerpflichtung zur Auszchlung des Koufpreises" ouf etwoige Rechts-
nochfolger von E P übertrogen werden mußte. Wenn die Vertrogsporteien
einem der Beieiligten die Verpflichtung ouferlegten, eine Schuld on einen
Rechtsnochfolger weiterzugeben, donn loßt sich dorous regelmößig entneh-
men, doß sie sich über die Begründung der Schuld im Verhöltnis untereinonder
einig woren. Hinzu kommt, doß die,Verpflichtung zurAuszohlung" noch wievor
bei einer unentgeltlichen Veröußerung gelten sollte. Wesholb fur diesen Foll,
den die vertrogsporteien bisher einer entgeltlichen veröußerung gleich ge-
ochtet hotten, nun plötzlich etwos Besonderes gelten sollte, ist nicht ohne
weiteres ersichtlich. Schließlich könnte ouch ous der oblektbezogenen Ein-
schrönkung,,DerAnspruch ouf Auszohlung .. . entsteht nicht,wenn... (on dieser
Stelle wurden bestimmte Grundstücke oufgezöhlt)" gefolgert werden, doß im
vorongegongenen Vertrogstext eine Lücke besteht, die sinnvoll geschlossen
werden muß.

I

Nochloßverbindlichkeiten bestonden in Höhe von rund 300.000 DM. lm

wesentlichen folgten diese ous einer Unterholtsverpflichtung gegenüber der
geschiedenen ersten Ehefrou des Erblossers.

Die Klögerverhondelten mit E P über eine Ubertrogung ihrer Miterbenonteile.
Seit l9Z9 vertrot der verklogte Rechtsonwolt und Notor dobei ihre lnteressen.
Für die Ubertrogung ihrer Anteile verlongten die Kloger oußer der Freistellung
von den Nochloßverbindlichkeiten insbesondere eine Beteiligung on künftigen
Erlösen ous der Veröußerung von Grundstücken der GVG. F P, seit lgBO vertre-
ten durch Rechtsonwolt und Notor U., unterbreitete zuletzt mit Schreiben vom
29.12.1980 den Entwurf eiens Angebots, der in $ 6 unter onderem folgendes
vorsoh,

,,(E P) ist bereit, bei einem Verkouf oder einer unentgeltlichen Uber-
lossung des Grundbesitzes der G.-G. mbH den ... (Klögern) ols
Gesomtberechtigten 100/o des Koufpreises, den die G.-G. mbH in
G. erhölt, oder l0 0/o des Verkehrswerles von unentgeltlich überlos-
senen Grundflachen ouszuzohlen, wenn der Verkouf oder die
Uberlossung bis zum 1.7.1995 beurkundet worden ist und die Ver-
tröge Rechtswirksomkeit erholten hoben'.'

Mit Ausnohme dieser Klousel nohm die von dem Beklogten erorbeitete end-
gültige Fossung, die er der Gegenseite mit Schreiben vom 15.1.1981 mitteilte,
den Entwurl vom 29.12.1980 ouf. Sie Ioutete wie folgt,

,,(E P) tritt hiermit unwiderruflich ie1/20 on . . . (die Klöged von seinem
Anspruch gegen die G.-G. mbH in G. ouf Auszohlung eines Kouf-
preises beim Verkouf von Grundstücken der G.-G. mbH in G. ob. Er

beouftrogt die G.-G. mbH in G., Zohlungen on die Berechtigten
unmittelbor vorzunehmen . . .

Bei einer unentgeltlichen Uberlossung des Grundbesitzes der
G.-G. zohlt E P on ... (die Klöged ie1/20 des seinem Anteil zugrun-
del iegend en Verkeh rswertes.

Diese Verpflichtungen bestehen nul wenn der Verkouf oder die
Uberlcssung bis zum 1.7.1995 beurkundet worden ist.

(Die Klögerl ... nehmen hiermit die Abtretung on.

Veröußert oder tritl E P vor dem 1.7.1995 seinen Geschöftsonteil
oder Teile seines Geschöftso nteils on Dritte o b, verpflichtet er sich,
diese Abtretung den . . . ( KlAgern) gegenüber sog leich o nzuzeigen.
Ferner sogt er zu, die Verpflichtung zur Auszo hlung des Koufpreises
bzw. zum Ausgleich des Wertes ouf etwoige Rechtsnochfolger zu
übertrogen. Unterbleibt die Ubertrogung der Verpflichtung ouf
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etwoige Rechtsnochfolger; verpflichtet sich E P den ... (Klögern)

gegenüber, den Betrog zu zahlen, den sie bei einer ordnungsge-
mößen Ubertrogung derVerpflichtung von den Rechtsnochfolgern

hötten fordern können.

Der Anspruch ou{ Auszohlung von 100/o des Koufpreisonteils bzw.

des Verkehrswertes entsteht nichi, wenn dle G.-G. mbH in G. von

ihrem Grundbesitz veröußert' . ..

E P tritt hiermitseineAnsprüche ouf Auszohlung des Gewinnonteils
gegen die G.-G.mbH in G.zuiel/9 on... (die Klöged unwider-
ruflich ob. Diese Abtreiung gilt für olle Gewinne, die bis zum

1.7.1995 cnfollen. (Die Klöger) . . . nehmen dies Abtretung hiermii

on ..'.'

Rechtsonwolt U. beurkundete om 27.1.1981dos Angebot von E P Dobei legte er

in $ 6 die Fossung des Beklogten zugrunde. Die Annohme dieses Angebots
durch die Klöger beurkundete der Beklogte om ll.2.l98l.

lm Zuge spöterer Grundstücksveröußerungen durch die GVG leistete E P nur

om Anfong Zohlungen on die Klöger. Diese nohmen ihn schließlich gerichtlich

in Anspruch und verkündeten dem Beklcgten den Streit. Dos Londgericht

Homburg wies durch Urteil vom 27.4.1988179 O 401/86) die Klcae ob, weil F P

noch dem lnholt des Vertroges vom 27.1./11.2.1981 keine Zohlungspflicht treffe.

Dieses Urteil wurde rechtskrö{tig.

Mit der vorliegenden Kloge (Mohnbescheid zugestellt om 30.ll.l9BB, Kloge-

erweiierungen zugestellt om 24.4.1989 und om 14.5.1990) verlongen die
Klögervon dem Beklogten im Wege des Schodenersotzes Zohlung von 196.300

DM nebst Zinsen sowie Feststellung der Verpflichtung zum Ersotz künftigen

Schodens. Sie werfen dem Beklogten vor, er hobe die in den {rüheren Vorschlö-
gen entholtene persönliche Zohlungsverpflichtung von F P in der von ihm -
Beklogten - entworfenen, dem Vertroge zugrunde gelegten Form versehentlich

ousgelossen.

Dos Londgericht hot der Kloge im wesentlichen stottgegeben; dos Ober-
lcndesgericht hot sie obgewiesen. Dogegen wenden sich die Klöger mit ihrer

Revision.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel fuhrt zur Aufhebung und Zurückverweisung

A.

Dos Berufungsgericht hot die Kloge cbgewiesen, weil dem Beklogten kein Ver-

stoß gegen Anwolts- oder Notorpflichten vorzuwerfen sei. Die von den Klögern

vermißte Klousel hobe er mit Recht nicht in die endgültige Fossung des Vertroges

Dos Londgericht hotte die Abtretung des - nicht bestehenden - Anspruchs

ouf Zohlung eines Verkoufserlösonteils ols unwirksom gemöß S 306 BGB

ongesehen, iedoch eine Ausdehnung der Unwirksomkeit ouf den gesomten

Vertrog gemöß S 139 BGB obgelehnt. Dies hotte die Berufung - mit dem Ziel

einer Feststellung der Geso mtnichtig keit - o ngeg riffen. Dos versproch schon

desholb keinen Erfolg, weil S 306 BGB ouf dingliche Vertröge nicht onwend-

bor ist (MünchKomm/Söllner, BGB 2. Aufl., S 306 Rdnr. 1; Polondt/Heinrichs,

BGB 52. Aufl., $ 306 Rdnr. 2l.7war konn eine ous $ 306 BGB folgende Nich-

tigkeit des Verpflichtungsgeschöfts dos dingliche Geschöft erfossen {vgl.

BGHZ 31, 321,323; Polondt/Heinrichs, o.o.O. $ 139 Rdn. Z). Abgesehen

dovon, doß eine schuldrechtliche Verpflichtung noch Meinung des Beklog-

ten in dem Vertrog gor nicht entholten wor, wöre ihre ErfÜllung - wie oben

dorgelegt - hier ouch nicht oblektiv unmöglich gewesen.

2. An einem Schoden würde es ouch donn fehlen, wenn ein Anspruch gegen

E P -wie der Beklogie behouptet-wegen dessen Mittellosigkeit nicht durch-

setzbor gewesen wöre.

E P hot ols Zeuge ousgesogt, er lebe - ols Alleinstehender - in ouskömm-

lichen Verhöltnisse, beziehe z. B. von der GVG ein Geschöftsführergeholt

von monotlich 14.000 DM brutto und hobe nie Schulden gehobt. Diese Aus-

soge hct dos Berufungsgericht nicht gewürdigt.

lm übrigen weisen die Klager zu Recht dorouf hin, doß sie oufgrund eines

gegen E P gerichteten Titels die Geschöftsonteile, die F P innehot, hötten

pfönden können. Dodurch hötten sie ein Pföndungspfondrechterholten und

die gepfandeten Geschö{tsonteile noch $ 844 7PO verwerten, nömlich

gemöß $ B5Z Abs. 5 ZPO veröußern können (Hochenburg/2ufi, GmbHG
B. Aufl. Anh. $ 15 Rdnr. 82 ff; Scholz/Winter, GmbHG B. Aufl' $ 15 Rdnr' IZZ

Boumboch/Hueck, GmbHG 15. Aufl. $ 15 Rdnr. 621.

tv.

Die von dem Beklogten erhobene Veriöhrungseinrede konn oufgrund der bis-

herigen Feststellungen nicht cls begründei cngesehen werden'

L Der Anspruch des Auftroggebers ouf Schodenersqtz gegen einen Rechts-

onwolt veriöhrt in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der Anspruch ent-

slonden ist, spölestens in drei Johren noch der Beendigung des Auftrogs
($ 5l BRAO).

o) Dos Beru{ungsgericht hot - von seinem Stondpunkt ous folgerichtig -
nicht dozu Stellung genommen, wonn der Schoden entstqnden ist. Ent-

scheidend ist insoweit, wonn die Vermögensloge des Belroffenen sich

verschlechtert hof es kommt nicht dorouf on, ob Umfong und Höhe sowie

die Endgültigkeit der Beeintröchtigung noch ungewi$ sind. lst dogegen
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C.

Dos ongefochtene Urteil erweist sich ouch nicht ous onderen Gründen
ols richrig {$ 563 ZPO).

t.

Den ongeblichen Vorschlog des Beklogten, die persönliche Verpflichtung des
Ubernehmers E P,,herouszunehmen" (vgl. oben B ll2 b bb), und dos behouptete
Einverstöndnis der Klöger hoben diese - ouch im Rohmen einer Porteiverneh-
mung - bestritten. Dos Berufungsgericht hot dozu - von seinem Stondpunkt
ous folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Für dos Revisionsverfohren ist

somit dovon ouszugehen, doß der Beklogte bis zuletzt beouftrogt wor, den
Klögern einen Anspruch gegen E P zu verschoffen.

il.

Der in der Beruf ungsbegründung erhobene Einwond des Mitverschuldens 15254
BGB) greift nicht durch. Selbstwenn dos Fehlen einer persönlichen Verpflichtung
des Ubernehmers bei sorgföltigem Durchlesen des Vertroges v.27.1./11.2.1981
von den Klögern höttefestgestelltwerden können,folgtdcrcus kein Vorwurf. Der
Einwond ous $ 254 BGB konn nicht mitAussichtouf Erfolg geltend gemochtwer-
den, wenn die Verhütung des entstondenen Schodens noch dem lnholt des
Berotungsvertroges dem in Anspruch genommenen Schödiger ollein oblog.
Deswegen konn es dem vertroglich zu Berolenden im ollgemeinen nicht ols mit
wirkendes Verschulden vorgeholten werden, er hötte dos, worüber ihn sein -
ouf dem bestimmten Gebiet on Wissen überlegener - Beroter hötte oufklören
sollen, bei entsprechenden Bemühungen ouch ohne fremde Hilfe erkennen kön-
nen (BGH, Urt.vom 17.10.1991- lX ZR 255/90; G192,59: NJW 1992,307,309;
insofern in BGHZ ll5, 382 nicht obged r.;v.19.12.1991- lX ZR 41/91; G\92,259:
NJW 1992, 820). Dies gilt insbesondere im Verhöltnis des Rechtsonwolts zu sei-
nem Mondonten. Die rechtliche Beorbeitung eines ihm onvertrouten Folles

obliegt ollein dem Anwolt. Der Mondont muß - selbst wenn er über eine iuri-
stische Vorbildung verfügt - dorouf vertrouen können, doß der beouftrogte
Anwolt die onstehenden Rechts{rogen fehlerfrei beontwortet, ohne doß eine
Kontrol le notwend ig ist. Dqher kommt ein Miwerschulden des Mondonten grund-
sötzlich nicht in Betrocht, soweit es um die rechtliche Beorbeitung des Folles geht
{ebensoVollkommer,Anwoltshoftungsrechtl9S9 Rdnr.4lZ Rinsche, Die Hoftung
des Rechtsonwolts und des Notors,4. Aufl., Rdnr.l247l.

ilr.

Ein Schoden der Klöger konn derzeil nicht verneint werden.

l. Anders wöre es freilich, wenn der ErbteilÜbertrogungsvertrog insgesomt
nichtig wöre.

oufgenommen. Jene Regelung hötte nur die - rechtlich unwirksome - Verpflich-
tung des Ubernehmers E P begründet, Gelder ouszuzohlen, die ihm nicht zuge-
stonden hötten und überdieernichthobeverfügen dürfen.lm übrigen seiE P nur
insofern zu Zohlungen on die Klöger bereit gewesen, ols Verkoufserlöse der
GVG ihm selbst zuflossen. Dos sei bis heute nicht geschehen. Eine dovon un-

obhöngige Einstcndspflicht hobe er stets obgelehnt. Seinen ondersloutenden
Zeugenoussogen sei kein Glouben zu schenken.

B.

Diese Beurteilung hölt einer rechtlichen Uberprüfung nicht stcnd.

t.

Dcs Berufungsgericht hot nicht geprüft, ob die Pflichten, die der Beklogte ver-

letzt hoben soll, dem Tötigkeitsbereich des Rechtsonwclts oder des Notors
zuzuordnen sind. Dc die Pflichtverletzungen noch Voroussetzung und Rechts-

folge sowie die Veriöhrung der durch diese Pflichtverletzungen ousgelösten
Ansprüche unterschiedlich geregelt sind, konn diese Froge nicht offenbleiben.

Beröt ein Anwoltsnotor einen Mondonten über ein von diesem obzuschließendes
Rechtsgeschöft und beurkundel er onschließend die Willenserklörung des Mon-
donten, so lreffen ihn bei der Beurkundung die Pflichten eines Notors. Wcr die
vorousgegongene Berotung dozu bestimmt, die Beurkundung vorzubereiten, so

isterouch insoweitols Notortötig geworden ($ 24 Abs.2Solzl BNotO). Etwos

onderes gilt iedoch, wenn die Berotung den Schwerpunkt der Tötigkeit dorstellt
und der Anwoltsnotor hierbei einseitig lnteressen des Mondonten vertritt {vgl.

BGH, Urt. vom 22.10.1987 - lX ZR 175/86, Gl BB, 226: WM l9BZ 1516, l5l9
m. Anm. Deuchler,WuBVlllA. $ 24 BNotO l.BB und Brombring, EWIRl9B8,49; v.

14.5.1992 - tX ZR 262/91,WM1992,1533,1532).

Noch den totrichterlichen Feststellungen wor der Beklcgte wöhrend der sich

über eine löngere Zeitsponne erstreckenden Auseinondersetzung zwischen
den Miterben lnteressenvertreter und ,lerhondlungsführer" der Klöger. Wenn
ihm dobei ein Berotungsfehler unterlcufen ist, so hot er hierfür noch den Grund-
sötzen der Anwoltshoftung einzustehen. Für eine Pflichtverletzung bei der Beur-

kundung - etwo eine unterlossene Belehrung - ho{tet er zusötzlich ols Notor.

il.

Einen Verstoß gegen Anwoltspflichten hotdcs Beruf ungsgericht rechtsfehlerhoft
verneint.

Aufgrund desAnwoltsvertroges worder Beklogteverpflichtet, die lnteressen der
Klöger - im Rohmen des erteilten Mondots - umfossend wohrzunehen und sie

vor möglichen Schodigungen zu bewchren (BGHZ 89,178,181; BGH, Urt. v.

31.10.1985 - lX ZR 175/84; Gl 86,145:WM 1986,199,202f ;v.10.3.1988 - lX ZR

194/87, BGHR BGB $ 675 ,,Beratungspflicht 7"; v.21.12.1989 - lX ZR 234/88,
BGHR BGB $ 625,,Anwoltspf lichten 2"l.Der Beklogte hotseine Anwo ltspflichten

.)

I
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verlelzl, wenn er den Klögern zu einem Anspruch gegen E P verhelfen sollte,
dieser o uch bereit wo r, sich gegenüber den Klö gern zu verpflichten, und diesen
dennoch heuie nichts schuldet.

Noch dem rechtskröftigen Urteil des Londgerichts Hombvrgv.27.4.1988 ist zu
Losten des Beklogten dovon ouszugehen ($ 24 Abs. 3 i.V. m. g 68 ZPO), doß der
Vertrog vom27.1./11.2.1988 den Klögern keinen Anspruch gegen E P verschofft
hot. Ausgehend von dem Vorbringen der Klöger woren sich die Vertrogspor-
teien im Vorfeld ober dorüber einig gewesen, dcß die Klöger einen derortigen
Anspruch erwerben sollten.

L Dos Berufungsgericht hot dieses Vorbringen für unschlüssig geholten. Seiner
Ansicht noch wöre eine persönliche Verpflichtung von E P, Teile der von der
GVG zu erlösenden Koufpreise on die Klöger ouszukehren, ouf eine unmög-
liche Leistung gerichtet und desholb unwirksom gewesen.

Dieser Auffossung konn nicht gefolgt werden. $ 306 BGB betrifft nur
die onföngliche obiektive Unmöglichkeir (BGHZ 47,48,50; einhellige Auf-
fossung)der Leistung. Die Klöger on den Verkoufserlösen derGVG teilhoben
zu lossen, wor ober nicht obiektiv unmöglich. Die GVG hötte diese Leistung

erbringen können.

Wenn ein Foll subiektiver Unmöglichkeit vorgelegen hötte - weil E P unver-
mögend zur Leistung wor -, wöre der Vertrog gleichwohl wirksom gewesen.
E P hött'e donn fürdie Nichterfullung einstehen müssen. lm übrigen istfroglich,
ob ein Foll des Unvermögens totsöchlich vorgelegen hötte.

2. Desweiteren hct d os Beruf u n gsg ericht d ie Klc g eo bweisu n g d o ro uf g estützt,
E P sei niemols bereit gewesen, ous seinem eigenen Vermögen Ausgleichs-
zchlungen on die KlAger zu leisten.

o) Dieser Bereitschoft bedurfte es ober nicht, wenn E P die Klöger mit Mitteln
dervon ihm beherrschten GVG be{riedigt hate. Mit der Unterscheidung
zwischen deren Vermögen und seinem eigenen scheint es F P nicht sehr
genou genommen zu hoben. Vor dem Berufungsgericht ols Zeuge
befrogt, ous wessen Portemonnoie die Klager höuen bezohltwerden sol-
len, hot er geontwortet, ,,Aus meinemi und ouf Nochfroge, ,,oder (dem)

der Firmo'l Noch eindeutiger öußerte er sich wenig spöter: ,,Diel00/o zu

bezohlen ous den Umsötzen der Firmo, dos wöre io möglich gewesen'l

b) Selbst wenn nur Zohlungen ous dem eigenen Vermögen von F P in
Betrocht gekommen wören, hötte dessen Leistungsbereitschoft noch dem
bisherigen Soch- und Streitstond nicht obgelehnt werden dürfen. Die
g eg enteil ige Wü rd ig u n g d es Beruf u n gsgerichts ist feh lerhoft.

oo) Noch Meinung der Revision sind dem Berufungsgericht bei der Beweis-
oufnohme und der Bewertung des Beweisergebnisses Verfohrensfehler
unterlcufen. Ob diese Beonstondungen zu Recht erhoben werden, konn

keinem rechtlichen Gesichispunkt hoben. Der Koufpreisonspruch stond
ollein der GYG zu; weder ols Geschöftsführer noch ols Mitgesellschofter
hotteEPdoronteil.

Allerdings dorf ein Notor grundsötzlich dovon cusgehen, doß derienige,
der eine Verfügung beurkunden lossen will, lnhober des Rechts ist, über dos
verfügtwerden soll (vgl. Weber DNoiZl955 ,624,626;Jonsen, FGG 2.Aufl.3.
Bd. S 12 BeurkG Rdnr. l). Eine Ausnohme gilt ober - obgesehen vom Grund-
buchverkehr (vgl. $ 21 BeurkG) - dcnn, wenn sich konkrete Verdochtsmomente

oufdröngen. So wor es hier. Doß E P ohne zusötzliche Vereinborung mit der
GVG nicht über deren Koufpreisonspruch verfügen konnte, log für einen

Rechtskundigen ouf der Hond. Dovon obgesehen wor gerode dieses
Bedenken ouch Gegenstond der Vorkorrespondenz zwischen dem Beklog-

ten und dem lnteressenvertretervon E P, Rechtscnwolt und Notor U., gewe-
sen. Dieser hotte mit Schreiben v.25.7.1980 dorouf hingewiesen, die GVG
und E R ols ihr Gesellschofter hötten keine Moglichkeit, von den zu erzielen-

den Kou{preisen lO 0/o on die Klöger ouszuzohlen, do ihm (E P) selbst ein sol-

cherAnspruch nicht zustehe. Dos hotte den Beklogten ersichtlich beunruhigt
(Schreiben v.12.B.l9BO u. v. 20.10.1980) und zu einem neuen Vorschlcg
bewogen, Nicht E P, sondern die GVG - oder E P und die GVG ols Gesomt-
schuldner - sollte(n) sich doch zurAuszohlung verp{lichten. Außerdem sollte

dem Risiko, doß der Koufpreisonspruch bei der GVG gepföndet werde,
durch eine (Vorous-)Abtretung on die Klöger begegnet werden (o.o.O.).

Diesen Vorschlog hoite Rechtsonwolt U. zunöchst obgelehnt {undctiertes
Schreiben), spöier ober oufgegriffen und dohin obgeöndert, doß nicht die
GVG, sondern E P ,,seinen Anspruch gegen die GVG ... ouf Auszohlung
eines Koufpreises" obtreten sollte (Schreiben v.9.12. l9B0). Dieserwesentliche
Unterschied wor dem Beklogten, der dos Angebot der Gegenseite ols

,,Durchbruch" begrüßt hotte - ,,Endlich ist eine Lösung in greifbcre Nöhe
gerückt . . i' {Schreiben v. 18.12.l9B0) - offenbcr nicht oufgefollen.

Doß der Beklogte die Klager über die Gegenstondslosigkeit der verein-

borten Abtretung belehrt hobe, hot dos Berufungsgericht nicht festgestellt.

Es hot im Gegenteil den Vertrog ols ,,vriderspruchs{reie Gesomtregelung"
gewertet. Eine Belehrung hotder Beklogte - soweitersichtlich - ouch niemols

behouptet.

2. Zvm ondern konnte ein sorgföltiger Notor beim Durchlesen des Angebots
erkennen, doß es in sich nicht,,stimmig" wor, weil die Klöger - nochdem der
obgetretene Anspruch nicht bestond - ouf einen Anspruch gegen den Ver'

trogsportner ongewiesen woren, der in dem Angebot nicht deutlich zum

Ausdruck kom. Dorouf hatte er die Klöger hinweisen müssen. Doß er dies
geton hobe behouptet der Beklogte selbst nicht.
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Zu demselben Ergebnis gelongt mon, wenn berücksichtigt wird, doß die ,,Erlös-
beteiligung" ouch im Fclle der unenigeltlichen Veröußerung des Grundbesiizes
gelten sollte. ln diesem Folle erzielte die GVG keine ;erteilungsföhigen
Gewinnei und mit der totsöchlichen Verteilung konnte schon gor nicht gerech-
net werden. Entgegen der nicht nochvollziehbor begründeten Meinung des
Berufungsgerichts wören mit einer unentgeltlichen Veröußerung cuch keine

,Wertzuflüsse" bei E P verbunden gewesen.

Nicht bedocht hot dos Berufungsgericht weiterhin, doß die ,,Erlösbeteiligung"
gerode desholb eingeführtwerden sollte, weil mon ouf obsehbore Zeit nicht mit
Gewinnen der GVG rechnete (vgl. Schreiben des Beklogten v. 20.lO.1980). lm

ersten Entwurf von Rechtsonwolt U. (v. 15. 4. l9BO) wor der Anspruch der Klöger
totsöchlich cuf einen etwcigen ,,Uberschuß" beschrönkt gewesen. Dovon hot
mon olsbold Abstond genommen.

ilt.

Auch d ie Vernei n u n g einer N otorspflichverletzung ist rechtsfeh lerhoft

Als Notor schuldete der Beklogte den on der Beurkundung Beteiligten - dos
woren hier die Klöger - Erforschung ihres Willens, Klörung des Sochverholts,
Belehrung über die rechtliche Trogweite des Geschöfts sowie klore und un-
zweideutige Wiedergobe ihrer Erklörungen in der Niederschrift ($ lZ Abs. I

Sotz I BeurkG). Dorüber hinous hofle er ouf die Vermeidung von lrrtümern und
Zweifeln sowie von Ncchteilen für Unerfohrene und Ungewondte zu ochten
($ lZ Abs. I Sotz 2 BeurkG). Neben dieser,,Rechtsbelehrung" schuldete er eine
sogenonnte,,Betreuung" donn, wenn er oufgrund besonderer Umstönde des
Folles Anloß zv der Besorgnis hoben mußte, den Klögern entstehe ein Schcden,
weil sie sich wegen mongelnder Kenntnis der Rechtsloge oder von Sochum-
stönden, die ihre Vermögensinteressen beeinflußten, einer Geföhrdung dieser
lnteressen nicht bewußt woren.

lm vorliegenden Foll sollte der Beklogte die Annohme eines vorgegebenen Ver-
trogsongebots beurkunden. Die Pflicht zur Rechtsbelehrung erschöpfte sich
unter diesen Umstönden in der Aufklörung über die rechtliche Bedeutung der
Annahmeerklörung. Der lnholt des Vertrogsongebots, dem die Annohme golt,
gehort nicht zur rechtlichen Trogweite des von dem Beklogten beurkundeten
Geschöfts.

lndessen schuldete der Beklogte den Klögern eine ,,betreuende Belehrung'j
wenn ein sorgföltiger Notor erkennen konnte, doß die Klöger, folls sie sich ouf
dos Vertrogsongebot einließen, in ihren Vermögensinteressen geföhrdei wur-
den. Dos wcr hier zweifoch der Fcll.

L Zumeinen sollte den Klögern ein Anspruch des E P gegen die GVG,,ouf Aus-
zohlung eines Koufpreises beim Verkouf von Grundstücken" der GVG (teil-

weise)obgetreten werden. Einen solchen Anspruch konnte derZedent unter

I

dohinstehen,weil- wie im folgenden ousge{ührtwird - die cnderen Rügen
der Revision durchg reifen.

bb) Dcs Berufungsgericht hot es versöumt, Vortrog des Beklogten, den sich die
Klöger zu eigen gemocht hoben, in seine Beweiswürdigung miteinzube-
ziehen.

Nicht gewürdigt hot es die Einlossung des Beklogten in der mündlichen Ver-
hondlung vor dem Londgericht om 3.8.1990, er hobe den Vorschlog
gemocht,,,doß die persönlicheVerpflichtung des E P herousgenommen wird,
weil bei diesem ohnehin nichts zu holen sei'lDonoch ist der Beklogte ober
dovon ousgegongen, doß die vorherigen Vertrogsentwürfe eine persön-
liche Zohlungspflicht des E P enthielten. ,,Herousgenommen" wurde diese
(ongeblich) nicht deswegen, weil F P eine solche Pflicht oblehnte, sondern
weil er noch Meinung des Beklogten kein solventer Schuldner wor.

Nicht berücksichtigt hot dos Berufungsgericht desweiieren den unstreitigen
Vortrog, dcß E P zumindest den ersten der noch Vertrogsschluß erfolgten
Grundstücksverköufe zum Anloß genommen hot, einen - cllerdings wohl
hinter lO0/o zurückbleibenden - Betrog on die Klöger ouszuzohlen.

cc) DenvorAbschlußdesVertrogesvom27.1.t11.2.198'lgeführrenSchriftverkehr
hot dos Berufungsgericht nicht vollstöndig ousgewertet.

Aus dem Schreiben des Rechtsonwolts E, der seinerzeit E P vertrot, vom
12.12.1979wurde zwor zilierl; nicht erwöhnt hot dos Berufungsgericht indes
die in diesem Schreiben ousdrücklich erklörte Bereitschoft des E P, die Kloger
cn dem Erlös eines ,,innerholb der nöchsten Jchre" erfolgten Verkoufs zu
beteiligen {,,Herr P würde notfolls den Vorschlog okzeptieren ..'l). Nicht
berücksichtigtwurde dos weitere Schreiben v.25.1.1980. Dorin bot Rechts-
onwolt E zu berücksichtigen, ,,doß nicht Herr E P in unzumutborer Weise die
Houptlostfür dos Zustondekommen einer solchen Einigung zu trogen hct'1 Er

röumte indes ein, ,,Er" - olso E P - ,,ist zu dieser fost unzumutboren Belostung
ober bereit .. j'. Außer ccht gelossen hot dos Berufungsgericht ferner dos
Schreiben von Rechtsonwolt U., der nunmehr die lnteressen von E P vertrot,
vom 25. 7.1980. Dorin heißt es: ,,E P hot sich . . . bereit erklört, l0 0/o des Kouf-
preises, den die GVG einmol erzielen wird, ouszuzohlen . . . Die GVG und E P

ols ihr Gesellscho{ter hoben keine Möglichkeit, von dem zu erzielenden
Kou{preis 100/o on ihre Mondonten cuszuzohlen, do ihm selbst ein solcher
Anspruch ouf Auszohlung von Teilbetrögen der Koufpreise nicht zusteht. Für

die Vertrogsporteien bitte ich desholb, mit der (vorherigen) Fossung .. . des
Angebotes einverstonden zu sein .. j'. Wos domit gemeintwor, mcchte dos
nöchste Schreiben von Rechtsonwolt U. vom B.9.]980 deutlich, ,,Die GVG
ist on dem Vertrog nicht beteiligt. Es besteht desholb keine Möglichkeit,
irgendwelche Anteile on Koufpreisen ouszuzohlen, die von der GVG ...
erziell werden. ... E P cls Beteiligter des Erbteilsübertrcgungsvertroges hot
keine Möglichkeit, von sich ous Teile des Koufpreises .. . ouszuzohlen .. . (Ed

I
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will dennoch bereit sein, eine Verein borung einzugehen, noch der er persön-

lich Zohlungen on .,. tdie Klöger) leistet..l'. Dos Berufungsgericht hot sich

zwor mit dem Schreiben vom 8.9.1980 ouseinondergesetzt. Es, hot die Ver-

p{lichtung zu persönlichen Zohlungen indes zu Unrecht ouf den Foll

beschrönkt, doß die GVG Gewinne erwirtschoftet. Der Hinweis,,E P ... hot

keine Möglichkeit, von sich ous Teile des Koufpreises. . . ouszuzohlen" könne

- so hotdos Beru{ungsgerichtgemeint- nur bedeuten, doß E P keine persön-

liche Zohlungspflicht hobe übernehmen wollen. Domit hot es eine ondere -
noch Meinung des erkennenden Senots viel nöherliegende - Moglichkeit
nicht erwogen. Gerode weil E P. domols erklörte, über dos Vermögen der
GVG nichtzugunsten der Klögerverf ügen zu können, konnte eine,,dennoch"
gezeigte Zohlungsbereitschofi'ouf E P persönlich und sein Vermögen 6ezo-

gen werden. Weil dos Berufungsgericht dies nicht bedocht hot, geriet ouch

die Wurdigung der spöteren Schreiben einseitig: Unier dem 20.10.1980

wies der Beklogte dorouf hin, Gewinne werde die GVG wohl nie erzielen, im

übrigen möge sie sich - ols Glöubigerin der Koufpreisonsprüche - om

besten selbst, onstelle von E P, zur Auszohlung verpflichten oder die An-

sprüche obtreten. Rechtsonwolt U. wies dieses Angebot zurück, beruhigte

den Beklogten indes wie folgt,,,Domit {mit dem bisherigen Vorschlog) durften

die lnteressen ihrer Mondonten hinreichend gewohrt sein. Der vertroglich

vereinborte Zohlungsonspruch entsteht gegen F P persönlich und wird
von ihm ouch erfüllt werden'1 Wenn dos vom Berufungsgericht herongezo-

gene Schreiben v. 8.9.1980 keine ousreichenden Anholtspunkte dofür ent-

halt, doß die Verpflichtung des E P nur gelten sollte, folls die GVG Gewinne
erwirtschoftete, konnte die Aussoge im Schreiben in einem onderen Licht

erscheinen.

Die Feststellung, den Klögern sei es stets nur um unmiflelbor gegen die GVG
geltend zu mochenden Ansprüche gegongen, findet in dem dorgestellten

Schriftwechsel keine ousreichende Grundloge. Eine unmitielbore Hoftung

der GVG - donn wohl ouch nur ols Gesomtschuldner neben E P - wurde
von dem Beklogten erst mit Schreiben v. 20.10. l9B0 ins Gespröch gebrocht.

Rechtsonwolt U. hot diesen Vorschlog sofort zurückgewiesen. Die Klöger

hoben sich letztlich domit obgefunden.

dd) Dos Berufungsgericht hot ouch die schriftlichen Erklörungen des Beklogten

noch Abschluß des Vertroges, ober vor Beginn des Prozesses, oußer ouch

gelossen.

Wiederholt - so in Schreiben v. lB.3.l9B5 on die Klöger, v. lB.5.l9B7,v.

30.5.1982 und 19.10.1987, ieweils on Rechtsonwolt N. - hot der Beklogte

zum Ausdruck gebrocht, seines Erochtens hobe sich E P persönlich zur Aus-

zohlung der onteiligen Koufpreiserlöse verpflichtet. Er könne sich desholb
nicht dorouf beru{en, doß die GVG keine Gewinne erziele, sondern im

Gegenteil mit Verlust orbeite.

ee) Ob die bis zum Schreiben des Rechtsonwolts U. v. 29.12.1980 vorgesehene,

vom Beklogten in der Fossung v. 15.l.l98l donn ober weggelossene,!er-
pflichtungsklousel" eine persönliche Schuld des Ubernehmers begründet
hötte, ist unerheblich. Wenn dem nicht so wor - wie dos Berufungsgericht

meint - und E P zur Begründung einer persönlichen Schuld indessen bereit

wor, trof den Beklogten die onwoltliche Pflicht, der Gegenseite eine ondere
Klousel vorzuschlogen, die dem lnteresse der Mondontschoft - olso der
Klöger - besser entsproch.

Dovon obgesehen ist dos Verstöndnis der,lerpf|ichtungsklousel" durch dos

Berufungsgericht in mehrfocher Hinsicht fehlerhoft. Wenn es dem über-

einstimmenden Willen sowohl der Klöger ols ouch des Ubernehmers E P ent-

sproch, doß dieser im Fo lle von Gru ndstücksverköufen einen Teil des Erlöses -
oder einen Betrog, der diesem Teil entsproch - on die Klager zohlte, so kom

es ouf eineAuslegung derVerpflichtungsklousel nichton. Denn fürden lnholt

einer Vereinborung ist der übereinstimmende Wille der Porteien moflge-

bend, ouch wenn er in ihren Erklörungen keinen oder nur einen unvollkom-

menden Niederschlog gefunden hot (vgl. u'o' BGHZ 20,109,110;71,243,

247; BGIH, U rt. v. l. 10.1987 - lX ZR 117/86; Gl BB, lO0 : WM 1987,1520,1522;

v,25.3.1991 - llZRl6g/90, BGHR BGB S 157 NVille2"l.

lm übrigen ist die,lerpflichtungsklousel" durch dos Berufungsgericht ouch

fehlerhoft ousgelegt worden. Es hot deren Wortlout so verstonden, doß E P

nur bereit wor, von den Erlösen, die der GVG totsachlich zuflossen, 10%

cn die Klöger weiterzuleiten. Diese Regelung hot es im Wege der ergönzen-

den Vertrogsouslegung noch weiter eingeschrönkt' E P hötte unter der Gel-
tung der,!erp{lichtungsklousel" nurdonn etwo on die Klogerzohlen müssen,

wenn ihm selbst Erlösonteile zuge{lossen wören'

Dobei hot dcs Berufungsgericht den systemotischen Zusommenhong nicht

beochtel den die ,,Erlösbeteiligung" und die ,,Gewinnbeteiligung" in dem

Entwurf gehobt hotten. Die,,Erlösbeteiligung" sollte bei einem Verkou{ (oder

einer unentgeltlichen Uberlossung) des Grundbesitzes der GVG erfolgen

und sich ouf lO0/o des Koufpreises, den die GVG erhielt, {oder 100/o des

Verkehrswertes von unentgeltlich weitergegebenen Grundflöchen) be-

loufen. Die doneben vorgesehene ,,Gewinnbeteiligung" hotte zur Vorous-

setzung, doß die GVG Gewinne erzielte und Gewinnonteile on die Gesell-

schofter ouszohlte. Sie belief sich ouf ie 1/9 des ousgewiesenen und ge-

zohlten Gewinns. Aus den Erlösen der GVG konnte F P ols Gesellschofter

nur donn Nutzen ziehen, wenn sie - durch die Auflösung stiller Reserven -
zu einem Bilonzgewinn {ührten, der on die Gesellschofter ousgeschüttet

wurde. Eine solche Ausschüttung hate doher immer zur Anwendung der

,,Gewinnbeteiligungsklousel" geführt. Die ,,Erlösbeteiligungsklousel" hötte

doneben keinen Sinn gehobt. Wenn sie selbsiöndige Bedeutung hoben

sollte, mußte sie von der Gewinnverteilung on die Gesellschofter unob-

höngig sein.
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will dennoch bereit sein, eine Verein borung einzugehen, noch der er persön-

lich Zohlungen on .,. tdie Klöger) leistet..l'. Dos Berufungsgericht hot sich

zwor mit dem Schreiben vom 8.9.1980 ouseinondergesetzt. Es, hot die Ver-

p{lichtung zu persönlichen Zohlungen indes zu Unrecht ouf den Foll

beschrönkt, doß die GVG Gewinne erwirtschoftet. Der Hinweis,,E P ... hot

keine Möglichkeit, von sich ous Teile des Koufpreises. . . ouszuzohlen" könne

- so hotdos Beru{ungsgerichtgemeint- nur bedeuten, doß E P keine persön-

liche Zohlungspflicht hobe übernehmen wollen. Domit hot es eine ondere -
noch Meinung des erkennenden Senots viel nöherliegende - Moglichkeit
nicht erwogen. Gerode weil E P. domols erklörte, über dos Vermögen der
GVG nichtzugunsten der Klögerverf ügen zu können, konnte eine,,dennoch"
gezeigte Zohlungsbereitschofi'ouf E P persönlich und sein Vermögen 6ezo-

gen werden. Weil dos Berufungsgericht dies nicht bedocht hot, geriet ouch

die Wurdigung der spöteren Schreiben einseitig: Unier dem 20.10.1980

wies der Beklogte dorouf hin, Gewinne werde die GVG wohl nie erzielen, im

übrigen möge sie sich - ols Glöubigerin der Koufpreisonsprüche - om

besten selbst, onstelle von E P, zur Auszohlung verpflichten oder die An-

sprüche obtreten. Rechtsonwolt U. wies dieses Angebot zurück, beruhigte

den Beklogten indes wie folgt,,,Domit {mit dem bisherigen Vorschlog) durften

die lnteressen ihrer Mondonten hinreichend gewohrt sein. Der vertroglich

vereinborte Zohlungsonspruch entsteht gegen F P persönlich und wird
von ihm ouch erfüllt werden'1 Wenn dos vom Berufungsgericht herongezo-

gene Schreiben v. 8.9.1980 keine ousreichenden Anholtspunkte dofür ent-

halt, doß die Verpflichtung des E P nur gelten sollte, folls die GVG Gewinne
erwirtschoftete, konnte die Aussoge im Schreiben in einem onderen Licht

erscheinen.

Die Feststellung, den Klögern sei es stets nur um unmiflelbor gegen die GVG
geltend zu mochenden Ansprüche gegongen, findet in dem dorgestellten

Schriftwechsel keine ousreichende Grundloge. Eine unmitielbore Hoftung

der GVG - donn wohl ouch nur ols Gesomtschuldner neben E P - wurde
von dem Beklogten erst mit Schreiben v. 20.10. l9B0 ins Gespröch gebrocht.

Rechtsonwolt U. hot diesen Vorschlog sofort zurückgewiesen. Die Klöger

hoben sich letztlich domit obgefunden.

dd) Dos Berufungsgericht hot ouch die schriftlichen Erklörungen des Beklogten

noch Abschluß des Vertroges, ober vor Beginn des Prozesses, oußer ouch

gelossen.

Wiederholt - so in Schreiben v. lB.3.l9B5 on die Klöger, v. lB.5.l9B7,v.

30.5.1982 und 19.10.1987, ieweils on Rechtsonwolt N. - hot der Beklogte

zum Ausdruck gebrocht, seines Erochtens hobe sich E P persönlich zur Aus-

zohlung der onteiligen Koufpreiserlöse verpflichtet. Er könne sich desholb
nicht dorouf beru{en, doß die GVG keine Gewinne erziele, sondern im

Gegenteil mit Verlust orbeite.

ee) Ob die bis zum Schreiben des Rechtsonwolts U. v. 29.12.1980 vorgesehene,

vom Beklogten in der Fossung v. 15.l.l98l donn ober weggelossene,!er-
pflichtungsklousel" eine persönliche Schuld des Ubernehmers begründet
hötte, ist unerheblich. Wenn dem nicht so wor - wie dos Berufungsgericht

meint - und E P zur Begründung einer persönlichen Schuld indessen bereit

wor, trof den Beklogten die onwoltliche Pflicht, der Gegenseite eine ondere
Klousel vorzuschlogen, die dem lnteresse der Mondontschoft - olso der
Klöger - besser entsproch.

Dovon obgesehen ist dos Verstöndnis der,lerpf|ichtungsklousel" durch dos

Berufungsgericht in mehrfocher Hinsicht fehlerhoft. Wenn es dem über-

einstimmenden Willen sowohl der Klöger ols ouch des Ubernehmers E P ent-

sproch, doß dieser im Fo lle von Gru ndstücksverköufen einen Teil des Erlöses -
oder einen Betrog, der diesem Teil entsproch - on die Klager zohlte, so kom

es ouf eineAuslegung derVerpflichtungsklousel nichton. Denn fürden lnholt

einer Vereinborung ist der übereinstimmende Wille der Porteien moflge-

bend, ouch wenn er in ihren Erklörungen keinen oder nur einen unvollkom-

menden Niederschlog gefunden hot (vgl. u'o' BGHZ 20,109,110;71,243,

247; BGIH, U rt. v. l. 10.1987 - lX ZR 117/86; Gl BB, lO0 : WM 1987,1520,1522;

v,25.3.1991 - llZRl6g/90, BGHR BGB S 157 NVille2"l.

lm übrigen ist die,lerpflichtungsklousel" durch dos Berufungsgericht ouch

fehlerhoft ousgelegt worden. Es hot deren Wortlout so verstonden, doß E P

nur bereit wor, von den Erlösen, die der GVG totsachlich zuflossen, 10%

cn die Klöger weiterzuleiten. Diese Regelung hot es im Wege der ergönzen-

den Vertrogsouslegung noch weiter eingeschrönkt' E P hötte unter der Gel-
tung der,!erp{lichtungsklousel" nurdonn etwo on die Klogerzohlen müssen,

wenn ihm selbst Erlösonteile zuge{lossen wören'

Dobei hot dcs Berufungsgericht den systemotischen Zusommenhong nicht

beochtel den die ,,Erlösbeteiligung" und die ,,Gewinnbeteiligung" in dem

Entwurf gehobt hotten. Die,,Erlösbeteiligung" sollte bei einem Verkou{ (oder

einer unentgeltlichen Uberlossung) des Grundbesitzes der GVG erfolgen

und sich ouf lO0/o des Koufpreises, den die GVG erhielt, {oder 100/o des

Verkehrswertes von unentgeltlich weitergegebenen Grundflöchen) be-

loufen. Die doneben vorgesehene ,,Gewinnbeteiligung" hotte zur Vorous-

setzung, doß die GVG Gewinne erzielte und Gewinnonteile on die Gesell-

schofter ouszohlte. Sie belief sich ouf ie 1/9 des ousgewiesenen und ge-

zohlten Gewinns. Aus den Erlösen der GVG konnte F P ols Gesellschofter

nur donn Nutzen ziehen, wenn sie - durch die Auflösung stiller Reserven -
zu einem Bilonzgewinn {ührten, der on die Gesellschofter ousgeschüttet

wurde. Eine solche Ausschüttung hate doher immer zur Anwendung der

,,Gewinnbeteiligungsklousel" geführt. Die ,,Erlösbeteiligungsklousel" hötte

doneben keinen Sinn gehobt. Wenn sie selbsiöndige Bedeutung hoben

sollte, mußte sie von der Gewinnverteilung on die Gesellschofter unob-

höngig sein.
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Zu demselben Ergebnis gelongt mon, wenn berücksichtigt wird, doß die ,,Erlös-
beteiligung" ouch im Fclle der unenigeltlichen Veröußerung des Grundbesiizes
gelten sollte. ln diesem Folle erzielte die GVG keine ;erteilungsföhigen
Gewinnei und mit der totsöchlichen Verteilung konnte schon gor nicht gerech-
net werden. Entgegen der nicht nochvollziehbor begründeten Meinung des
Berufungsgerichts wören mit einer unentgeltlichen Veröußerung cuch keine

,Wertzuflüsse" bei E P verbunden gewesen.

Nicht bedocht hot dos Berufungsgericht weiterhin, doß die ,,Erlösbeteiligung"
gerode desholb eingeführtwerden sollte, weil mon ouf obsehbore Zeit nicht mit
Gewinnen der GVG rechnete (vgl. Schreiben des Beklogten v. 20.lO.1980). lm

ersten Entwurf von Rechtsonwolt U. (v. 15. 4. l9BO) wor der Anspruch der Klöger
totsöchlich cuf einen etwcigen ,,Uberschuß" beschrönkt gewesen. Dovon hot
mon olsbold Abstond genommen.

ilt.

Auch d ie Vernei n u n g einer N otorspflichverletzung ist rechtsfeh lerhoft

Als Notor schuldete der Beklogte den on der Beurkundung Beteiligten - dos
woren hier die Klöger - Erforschung ihres Willens, Klörung des Sochverholts,
Belehrung über die rechtliche Trogweite des Geschöfts sowie klore und un-
zweideutige Wiedergobe ihrer Erklörungen in der Niederschrift ($ lZ Abs. I

Sotz I BeurkG). Dorüber hinous hofle er ouf die Vermeidung von lrrtümern und
Zweifeln sowie von Ncchteilen für Unerfohrene und Ungewondte zu ochten
($ lZ Abs. I Sotz 2 BeurkG). Neben dieser,,Rechtsbelehrung" schuldete er eine
sogenonnte,,Betreuung" donn, wenn er oufgrund besonderer Umstönde des
Folles Anloß zv der Besorgnis hoben mußte, den Klögern entstehe ein Schcden,
weil sie sich wegen mongelnder Kenntnis der Rechtsloge oder von Sochum-
stönden, die ihre Vermögensinteressen beeinflußten, einer Geföhrdung dieser
lnteressen nicht bewußt woren.

lm vorliegenden Foll sollte der Beklogte die Annohme eines vorgegebenen Ver-
trogsongebots beurkunden. Die Pflicht zur Rechtsbelehrung erschöpfte sich
unter diesen Umstönden in der Aufklörung über die rechtliche Bedeutung der
Annahmeerklörung. Der lnholt des Vertrogsongebots, dem die Annohme golt,
gehort nicht zur rechtlichen Trogweite des von dem Beklogten beurkundeten
Geschöfts.

lndessen schuldete der Beklogte den Klögern eine ,,betreuende Belehrung'j
wenn ein sorgföltiger Notor erkennen konnte, doß die Klöger, folls sie sich ouf
dos Vertrogsongebot einließen, in ihren Vermögensinteressen geföhrdei wur-
den. Dos wcr hier zweifoch der Fcll.

L Zumeinen sollte den Klögern ein Anspruch des E P gegen die GVG,,ouf Aus-
zohlung eines Koufpreises beim Verkouf von Grundstücken" der GVG (teil-

weise)obgetreten werden. Einen solchen Anspruch konnte derZedent unter

I

dohinstehen,weil- wie im folgenden ousge{ührtwird - die cnderen Rügen
der Revision durchg reifen.

bb) Dcs Berufungsgericht hot es versöumt, Vortrog des Beklogten, den sich die
Klöger zu eigen gemocht hoben, in seine Beweiswürdigung miteinzube-
ziehen.

Nicht gewürdigt hot es die Einlossung des Beklogten in der mündlichen Ver-
hondlung vor dem Londgericht om 3.8.1990, er hobe den Vorschlog
gemocht,,,doß die persönlicheVerpflichtung des E P herousgenommen wird,
weil bei diesem ohnehin nichts zu holen sei'lDonoch ist der Beklogte ober
dovon ousgegongen, doß die vorherigen Vertrogsentwürfe eine persön-
liche Zohlungspflicht des E P enthielten. ,,Herousgenommen" wurde diese
(ongeblich) nicht deswegen, weil F P eine solche Pflicht oblehnte, sondern
weil er noch Meinung des Beklogten kein solventer Schuldner wor.

Nicht berücksichtigt hot dos Berufungsgericht desweiieren den unstreitigen
Vortrog, dcß E P zumindest den ersten der noch Vertrogsschluß erfolgten
Grundstücksverköufe zum Anloß genommen hot, einen - cllerdings wohl
hinter lO0/o zurückbleibenden - Betrog on die Klöger ouszuzohlen.

cc) DenvorAbschlußdesVertrogesvom27.1.t11.2.198'lgeführrenSchriftverkehr
hot dos Berufungsgericht nicht vollstöndig ousgewertet.

Aus dem Schreiben des Rechtsonwolts E, der seinerzeit E P vertrot, vom
12.12.1979wurde zwor zilierl; nicht erwöhnt hot dos Berufungsgericht indes
die in diesem Schreiben ousdrücklich erklörte Bereitschoft des E P, die Kloger
cn dem Erlös eines ,,innerholb der nöchsten Jchre" erfolgten Verkoufs zu
beteiligen {,,Herr P würde notfolls den Vorschlog okzeptieren ..'l). Nicht
berücksichtigtwurde dos weitere Schreiben v.25.1.1980. Dorin bot Rechts-
onwolt E zu berücksichtigen, ,,doß nicht Herr E P in unzumutborer Weise die
Houptlostfür dos Zustondekommen einer solchen Einigung zu trogen hct'1 Er

röumte indes ein, ,,Er" - olso E P - ,,ist zu dieser fost unzumutboren Belostung
ober bereit .. j'. Außer ccht gelossen hot dos Berufungsgericht ferner dos
Schreiben von Rechtsonwolt U., der nunmehr die lnteressen von E P vertrot,
vom 25. 7.1980. Dorin heißt es: ,,E P hot sich . . . bereit erklört, l0 0/o des Kouf-
preises, den die GVG einmol erzielen wird, ouszuzohlen . . . Die GVG und E P

ols ihr Gesellscho{ter hoben keine Möglichkeit, von dem zu erzielenden
Kou{preis 100/o on ihre Mondonten cuszuzohlen, do ihm selbst ein solcher
Anspruch ouf Auszohlung von Teilbetrögen der Koufpreise nicht zusteht. Für

die Vertrogsporteien bitte ich desholb, mit der (vorherigen) Fossung .. . des
Angebotes einverstonden zu sein .. j'. Wos domit gemeintwor, mcchte dos
nöchste Schreiben von Rechtsonwolt U. vom B.9.]980 deutlich, ,,Die GVG
ist on dem Vertrog nicht beteiligt. Es besteht desholb keine Möglichkeit,
irgendwelche Anteile on Koufpreisen ouszuzohlen, die von der GVG ...
erziell werden. ... E P cls Beteiligter des Erbteilsübertrcgungsvertroges hot
keine Möglichkeit, von sich ous Teile des Koufpreises .. . ouszuzohlen .. . (Ed

I
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verlelzl, wenn er den Klögern zu einem Anspruch gegen E P verhelfen sollte,
dieser o uch bereit wo r, sich gegenüber den Klö gern zu verpflichten, und diesen
dennoch heuie nichts schuldet.

Noch dem rechtskröftigen Urteil des Londgerichts Hombvrgv.27.4.1988 ist zu
Losten des Beklogten dovon ouszugehen ($ 24 Abs. 3 i.V. m. g 68 ZPO), doß der
Vertrog vom27.1./11.2.1988 den Klögern keinen Anspruch gegen E P verschofft
hot. Ausgehend von dem Vorbringen der Klöger woren sich die Vertrogspor-
teien im Vorfeld ober dorüber einig gewesen, dcß die Klöger einen derortigen
Anspruch erwerben sollten.

L Dos Berufungsgericht hot dieses Vorbringen für unschlüssig geholten. Seiner
Ansicht noch wöre eine persönliche Verpflichtung von E P, Teile der von der
GVG zu erlösenden Koufpreise on die Klöger ouszukehren, ouf eine unmög-
liche Leistung gerichtet und desholb unwirksom gewesen.

Dieser Auffossung konn nicht gefolgt werden. $ 306 BGB betrifft nur
die onföngliche obiektive Unmöglichkeir (BGHZ 47,48,50; einhellige Auf-
fossung)der Leistung. Die Klöger on den Verkoufserlösen derGVG teilhoben
zu lossen, wor ober nicht obiektiv unmöglich. Die GVG hötte diese Leistung

erbringen können.

Wenn ein Foll subiektiver Unmöglichkeit vorgelegen hötte - weil E P unver-
mögend zur Leistung wor -, wöre der Vertrog gleichwohl wirksom gewesen.
E P hött'e donn fürdie Nichterfullung einstehen müssen. lm übrigen istfroglich,
ob ein Foll des Unvermögens totsöchlich vorgelegen hötte.

2. Desweiteren hct d os Beruf u n gsg ericht d ie Klc g eo bweisu n g d o ro uf g estützt,
E P sei niemols bereit gewesen, ous seinem eigenen Vermögen Ausgleichs-
zchlungen on die KlAger zu leisten.

o) Dieser Bereitschoft bedurfte es ober nicht, wenn E P die Klöger mit Mitteln
dervon ihm beherrschten GVG be{riedigt hate. Mit der Unterscheidung
zwischen deren Vermögen und seinem eigenen scheint es F P nicht sehr
genou genommen zu hoben. Vor dem Berufungsgericht ols Zeuge
befrogt, ous wessen Portemonnoie die Klager höuen bezohltwerden sol-
len, hot er geontwortet, ,,Aus meinemi und ouf Nochfroge, ,,oder (dem)

der Firmo'l Noch eindeutiger öußerte er sich wenig spöter: ,,Diel00/o zu

bezohlen ous den Umsötzen der Firmo, dos wöre io möglich gewesen'l

b) Selbst wenn nur Zohlungen ous dem eigenen Vermögen von F P in
Betrocht gekommen wören, hötte dessen Leistungsbereitschoft noch dem
bisherigen Soch- und Streitstond nicht obgelehnt werden dürfen. Die
g eg enteil ige Wü rd ig u n g d es Beruf u n gsgerichts ist feh lerhoft.

oo) Noch Meinung der Revision sind dem Berufungsgericht bei der Beweis-
oufnohme und der Bewertung des Beweisergebnisses Verfohrensfehler
unterlcufen. Ob diese Beonstondungen zu Recht erhoben werden, konn

keinem rechtlichen Gesichispunkt hoben. Der Koufpreisonspruch stond
ollein der GYG zu; weder ols Geschöftsführer noch ols Mitgesellschofter
hotteEPdoronteil.

Allerdings dorf ein Notor grundsötzlich dovon cusgehen, doß derienige,
der eine Verfügung beurkunden lossen will, lnhober des Rechts ist, über dos
verfügtwerden soll (vgl. Weber DNoiZl955 ,624,626;Jonsen, FGG 2.Aufl.3.
Bd. S 12 BeurkG Rdnr. l). Eine Ausnohme gilt ober - obgesehen vom Grund-
buchverkehr (vgl. $ 21 BeurkG) - dcnn, wenn sich konkrete Verdochtsmomente

oufdröngen. So wor es hier. Doß E P ohne zusötzliche Vereinborung mit der
GVG nicht über deren Koufpreisonspruch verfügen konnte, log für einen

Rechtskundigen ouf der Hond. Dovon obgesehen wor gerode dieses
Bedenken ouch Gegenstond der Vorkorrespondenz zwischen dem Beklog-

ten und dem lnteressenvertretervon E P, Rechtscnwolt und Notor U., gewe-
sen. Dieser hotte mit Schreiben v.25.7.1980 dorouf hingewiesen, die GVG
und E R ols ihr Gesellschofter hötten keine Moglichkeit, von den zu erzielen-

den Kou{preisen lO 0/o on die Klöger ouszuzohlen, do ihm (E P) selbst ein sol-

cherAnspruch nicht zustehe. Dos hotte den Beklogten ersichtlich beunruhigt
(Schreiben v.12.B.l9BO u. v. 20.10.1980) und zu einem neuen Vorschlcg
bewogen, Nicht E P, sondern die GVG - oder E P und die GVG ols Gesomt-
schuldner - sollte(n) sich doch zurAuszohlung verp{lichten. Außerdem sollte

dem Risiko, doß der Koufpreisonspruch bei der GVG gepföndet werde,
durch eine (Vorous-)Abtretung on die Klöger begegnet werden (o.o.O.).

Diesen Vorschlog hoite Rechtsonwolt U. zunöchst obgelehnt {undctiertes
Schreiben), spöier ober oufgegriffen und dohin obgeöndert, doß nicht die
GVG, sondern E P ,,seinen Anspruch gegen die GVG ... ouf Auszohlung
eines Koufpreises" obtreten sollte (Schreiben v.9.12. l9B0). Dieserwesentliche
Unterschied wor dem Beklogten, der dos Angebot der Gegenseite ols

,,Durchbruch" begrüßt hotte - ,,Endlich ist eine Lösung in greifbcre Nöhe
gerückt . . i' {Schreiben v. 18.12.l9B0) - offenbcr nicht oufgefollen.

Doß der Beklogte die Klager über die Gegenstondslosigkeit der verein-

borten Abtretung belehrt hobe, hot dos Berufungsgericht nicht festgestellt.

Es hot im Gegenteil den Vertrog ols ,,vriderspruchs{reie Gesomtregelung"
gewertet. Eine Belehrung hotder Beklogte - soweitersichtlich - ouch niemols

behouptet.

2. Zvm ondern konnte ein sorgföltiger Notor beim Durchlesen des Angebots
erkennen, doß es in sich nicht,,stimmig" wor, weil die Klöger - nochdem der
obgetretene Anspruch nicht bestond - ouf einen Anspruch gegen den Ver'

trogsportner ongewiesen woren, der in dem Angebot nicht deutlich zum

Ausdruck kom. Dorouf hatte er die Klöger hinweisen müssen. Doß er dies
geton hobe behouptet der Beklogte selbst nicht.

44 49



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2194 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 2194

C.

Dos ongefochtene Urteil erweist sich ouch nicht ous onderen Gründen
ols richrig {$ 563 ZPO).

t.

Den ongeblichen Vorschlog des Beklogten, die persönliche Verpflichtung des
Ubernehmers E P,,herouszunehmen" (vgl. oben B ll2 b bb), und dos behouptete
Einverstöndnis der Klöger hoben diese - ouch im Rohmen einer Porteiverneh-
mung - bestritten. Dos Berufungsgericht hot dozu - von seinem Stondpunkt
ous folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Für dos Revisionsverfohren ist

somit dovon ouszugehen, doß der Beklogte bis zuletzt beouftrogt wor, den
Klögern einen Anspruch gegen E P zu verschoffen.

il.

Der in der Beruf ungsbegründung erhobene Einwond des Mitverschuldens 15254
BGB) greift nicht durch. Selbstwenn dos Fehlen einer persönlichen Verpflichtung
des Ubernehmers bei sorgföltigem Durchlesen des Vertroges v.27.1./11.2.1981
von den Klögern höttefestgestelltwerden können,folgtdcrcus kein Vorwurf. Der
Einwond ous $ 254 BGB konn nicht mitAussichtouf Erfolg geltend gemochtwer-
den, wenn die Verhütung des entstondenen Schodens noch dem lnholt des
Berotungsvertroges dem in Anspruch genommenen Schödiger ollein oblog.
Deswegen konn es dem vertroglich zu Berolenden im ollgemeinen nicht ols mit
wirkendes Verschulden vorgeholten werden, er hötte dos, worüber ihn sein -
ouf dem bestimmten Gebiet on Wissen überlegener - Beroter hötte oufklören
sollen, bei entsprechenden Bemühungen ouch ohne fremde Hilfe erkennen kön-
nen (BGH, Urt.vom 17.10.1991- lX ZR 255/90; G192,59: NJW 1992,307,309;
insofern in BGHZ ll5, 382 nicht obged r.;v.19.12.1991- lX ZR 41/91; G\92,259:
NJW 1992, 820). Dies gilt insbesondere im Verhöltnis des Rechtsonwolts zu sei-
nem Mondonten. Die rechtliche Beorbeitung eines ihm onvertrouten Folles

obliegt ollein dem Anwolt. Der Mondont muß - selbst wenn er über eine iuri-
stische Vorbildung verfügt - dorouf vertrouen können, doß der beouftrogte
Anwolt die onstehenden Rechts{rogen fehlerfrei beontwortet, ohne doß eine
Kontrol le notwend ig ist. Dqher kommt ein Miwerschulden des Mondonten grund-
sötzlich nicht in Betrocht, soweit es um die rechtliche Beorbeitung des Folles geht
{ebensoVollkommer,Anwoltshoftungsrechtl9S9 Rdnr.4lZ Rinsche, Die Hoftung
des Rechtsonwolts und des Notors,4. Aufl., Rdnr.l247l.

ilr.

Ein Schoden der Klöger konn derzeil nicht verneint werden.

l. Anders wöre es freilich, wenn der ErbteilÜbertrogungsvertrog insgesomt
nichtig wöre.

oufgenommen. Jene Regelung hötte nur die - rechtlich unwirksome - Verpflich-
tung des Ubernehmers E P begründet, Gelder ouszuzohlen, die ihm nicht zuge-
stonden hötten und überdieernichthobeverfügen dürfen.lm übrigen seiE P nur
insofern zu Zohlungen on die Klöger bereit gewesen, ols Verkoufserlöse der
GVG ihm selbst zuflossen. Dos sei bis heute nicht geschehen. Eine dovon un-

obhöngige Einstcndspflicht hobe er stets obgelehnt. Seinen ondersloutenden
Zeugenoussogen sei kein Glouben zu schenken.

B.

Diese Beurteilung hölt einer rechtlichen Uberprüfung nicht stcnd.

t.

Dcs Berufungsgericht hot nicht geprüft, ob die Pflichten, die der Beklogte ver-

letzt hoben soll, dem Tötigkeitsbereich des Rechtsonwclts oder des Notors
zuzuordnen sind. Dc die Pflichtverletzungen noch Voroussetzung und Rechts-

folge sowie die Veriöhrung der durch diese Pflichtverletzungen ousgelösten
Ansprüche unterschiedlich geregelt sind, konn diese Froge nicht offenbleiben.

Beröt ein Anwoltsnotor einen Mondonten über ein von diesem obzuschließendes
Rechtsgeschöft und beurkundel er onschließend die Willenserklörung des Mon-
donten, so lreffen ihn bei der Beurkundung die Pflichten eines Notors. Wcr die
vorousgegongene Berotung dozu bestimmt, die Beurkundung vorzubereiten, so

isterouch insoweitols Notortötig geworden ($ 24 Abs.2Solzl BNotO). Etwos

onderes gilt iedoch, wenn die Berotung den Schwerpunkt der Tötigkeit dorstellt
und der Anwoltsnotor hierbei einseitig lnteressen des Mondonten vertritt {vgl.

BGH, Urt. vom 22.10.1987 - lX ZR 175/86, Gl BB, 226: WM l9BZ 1516, l5l9
m. Anm. Deuchler,WuBVlllA. $ 24 BNotO l.BB und Brombring, EWIRl9B8,49; v.

14.5.1992 - tX ZR 262/91,WM1992,1533,1532).

Noch den totrichterlichen Feststellungen wor der Beklcgte wöhrend der sich

über eine löngere Zeitsponne erstreckenden Auseinondersetzung zwischen
den Miterben lnteressenvertreter und ,lerhondlungsführer" der Klöger. Wenn
ihm dobei ein Berotungsfehler unterlcufen ist, so hot er hierfür noch den Grund-
sötzen der Anwoltshoftung einzustehen. Für eine Pflichtverletzung bei der Beur-

kundung - etwo eine unterlossene Belehrung - ho{tet er zusötzlich ols Notor.

il.

Einen Verstoß gegen Anwoltspflichten hotdcs Beruf ungsgericht rechtsfehlerhoft
verneint.

Aufgrund desAnwoltsvertroges worder Beklogteverpflichtet, die lnteressen der
Klöger - im Rohmen des erteilten Mondots - umfossend wohrzunehen und sie

vor möglichen Schodigungen zu bewchren (BGHZ 89,178,181; BGH, Urt. v.

31.10.1985 - lX ZR 175/84; Gl 86,145:WM 1986,199,202f ;v.10.3.1988 - lX ZR

194/87, BGHR BGB $ 675 ,,Beratungspflicht 7"; v.21.12.1989 - lX ZR 234/88,
BGHR BGB $ 625,,Anwoltspf lichten 2"l.Der Beklogte hotseine Anwo ltspflichten

.)

I
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etwoige Rechtsnochfolger; verpflichtet sich E P den ... (Klögern)

gegenüber, den Betrog zu zahlen, den sie bei einer ordnungsge-
mößen Ubertrogung derVerpflichtung von den Rechtsnochfolgern

hötten fordern können.

Der Anspruch ou{ Auszohlung von 100/o des Koufpreisonteils bzw.

des Verkehrswertes entsteht nichi, wenn dle G.-G. mbH in G. von

ihrem Grundbesitz veröußert' . ..

E P tritt hiermitseineAnsprüche ouf Auszohlung des Gewinnonteils
gegen die G.-G.mbH in G.zuiel/9 on... (die Klöged unwider-
ruflich ob. Diese Abtreiung gilt für olle Gewinne, die bis zum

1.7.1995 cnfollen. (Die Klöger) . . . nehmen dies Abtretung hiermii

on ..'.'

Rechtsonwolt U. beurkundete om 27.1.1981dos Angebot von E P Dobei legte er

in $ 6 die Fossung des Beklogten zugrunde. Die Annohme dieses Angebots
durch die Klöger beurkundete der Beklogte om ll.2.l98l.

lm Zuge spöterer Grundstücksveröußerungen durch die GVG leistete E P nur

om Anfong Zohlungen on die Klöger. Diese nohmen ihn schließlich gerichtlich

in Anspruch und verkündeten dem Beklcgten den Streit. Dos Londgericht

Homburg wies durch Urteil vom 27.4.1988179 O 401/86) die Klcae ob, weil F P

noch dem lnholt des Vertroges vom 27.1./11.2.1981 keine Zohlungspflicht treffe.

Dieses Urteil wurde rechtskrö{tig.

Mit der vorliegenden Kloge (Mohnbescheid zugestellt om 30.ll.l9BB, Kloge-

erweiierungen zugestellt om 24.4.1989 und om 14.5.1990) verlongen die
Klögervon dem Beklogten im Wege des Schodenersotzes Zohlung von 196.300

DM nebst Zinsen sowie Feststellung der Verpflichtung zum Ersotz künftigen

Schodens. Sie werfen dem Beklogten vor, er hobe die in den {rüheren Vorschlö-
gen entholtene persönliche Zohlungsverpflichtung von F P in der von ihm -
Beklogten - entworfenen, dem Vertroge zugrunde gelegten Form versehentlich

ousgelossen.

Dos Londgericht hot der Kloge im wesentlichen stottgegeben; dos Ober-
lcndesgericht hot sie obgewiesen. Dogegen wenden sich die Klöger mit ihrer

Revision.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel fuhrt zur Aufhebung und Zurückverweisung

A.

Dos Berufungsgericht hot die Kloge cbgewiesen, weil dem Beklogten kein Ver-

stoß gegen Anwolts- oder Notorpflichten vorzuwerfen sei. Die von den Klögern

vermißte Klousel hobe er mit Recht nicht in die endgültige Fossung des Vertroges

Dos Londgericht hotte die Abtretung des - nicht bestehenden - Anspruchs

ouf Zohlung eines Verkoufserlösonteils ols unwirksom gemöß S 306 BGB

ongesehen, iedoch eine Ausdehnung der Unwirksomkeit ouf den gesomten

Vertrog gemöß S 139 BGB obgelehnt. Dies hotte die Berufung - mit dem Ziel

einer Feststellung der Geso mtnichtig keit - o ngeg riffen. Dos versproch schon

desholb keinen Erfolg, weil S 306 BGB ouf dingliche Vertröge nicht onwend-

bor ist (MünchKomm/Söllner, BGB 2. Aufl., S 306 Rdnr. 1; Polondt/Heinrichs,

BGB 52. Aufl., $ 306 Rdnr. 2l.7war konn eine ous $ 306 BGB folgende Nich-

tigkeit des Verpflichtungsgeschöfts dos dingliche Geschöft erfossen {vgl.

BGHZ 31, 321,323; Polondt/Heinrichs, o.o.O. $ 139 Rdn. Z). Abgesehen

dovon, doß eine schuldrechtliche Verpflichtung noch Meinung des Beklog-

ten in dem Vertrog gor nicht entholten wor, wöre ihre ErfÜllung - wie oben

dorgelegt - hier ouch nicht oblektiv unmöglich gewesen.

2. An einem Schoden würde es ouch donn fehlen, wenn ein Anspruch gegen

E P -wie der Beklogie behouptet-wegen dessen Mittellosigkeit nicht durch-

setzbor gewesen wöre.

E P hot ols Zeuge ousgesogt, er lebe - ols Alleinstehender - in ouskömm-

lichen Verhöltnisse, beziehe z. B. von der GVG ein Geschöftsführergeholt

von monotlich 14.000 DM brutto und hobe nie Schulden gehobt. Diese Aus-

soge hct dos Berufungsgericht nicht gewürdigt.

lm übrigen weisen die Klager zu Recht dorouf hin, doß sie oufgrund eines

gegen E P gerichteten Titels die Geschöftsonteile, die F P innehot, hötten

pfönden können. Dodurch hötten sie ein Pföndungspfondrechterholten und

die gepfandeten Geschö{tsonteile noch $ 844 7PO verwerten, nömlich

gemöß $ B5Z Abs. 5 ZPO veröußern können (Hochenburg/2ufi, GmbHG
B. Aufl. Anh. $ 15 Rdnr. 82 ff; Scholz/Winter, GmbHG B. Aufl' $ 15 Rdnr' IZZ

Boumboch/Hueck, GmbHG 15. Aufl. $ 15 Rdnr. 621.

tv.

Die von dem Beklogten erhobene Veriöhrungseinrede konn oufgrund der bis-

herigen Feststellungen nicht cls begründei cngesehen werden'

L Der Anspruch des Auftroggebers ouf Schodenersqtz gegen einen Rechts-

onwolt veriöhrt in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der Anspruch ent-

slonden ist, spölestens in drei Johren noch der Beendigung des Auftrogs
($ 5l BRAO).

o) Dos Beru{ungsgericht hot - von seinem Stondpunkt ous folgerichtig -
nicht dozu Stellung genommen, wonn der Schoden entstqnden ist. Ent-

scheidend ist insoweit, wonn die Vermögensloge des Belroffenen sich

verschlechtert hof es kommt nicht dorouf on, ob Umfong und Höhe sowie

die Endgültigkeit der Beeintröchtigung noch ungewi$ sind. lst dogegen
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noch offen, ob pflichwidriges, ein Risiko begründendes Verhqlten zu einem
Schoden führt, ist ein Ersotzonspruch noch nicht entstonden. Es hondelt sich donn
ersl um eine bloße Geföhrdung einer Rechtsposition, die iedenfolls für dos
Entstehen eines vermögensrechtlichen Regreßonspruches gegen einen Dritten
noch nicht einem Schoden gleichsteht (BGH, urt. v. 15.10.1992 - lx zR 43/92;
Gl 93, lll: WM 1993,251,2551.

lm vorliegenden Foll kommen drei Moglichkeiten in Betrocht, Entweder ist der
Schoden bereits mit Abschluß des Erbteilübertrogungsvertroges entstcnden
oder mit dem Zeitpunkt, ols E P sich weigerte, die Klöger on weiteren Verkoufs-
erlösen zu beteiligen, oder mit Rechtskroft des Urteils im Vorprozeß, doß E P

dorin Recht gob.

Köme es ouf den zuerst genonnten Zeitpunkt on, wöre zumindest der Primör-
onspruch veriöhrt. Denn die erste zur Unterbrechung der Veriöhrungsfrist ge-
eignete Hondlung wor die Streituerkündung im vorprozeß ß209 Abs.2 Nr.4
BGB). Der entsprechende schriftsotz wurde erst om 9.9.1986 eingereicht.

Wöre der Zeitpunkt entscheidend, ols E P weitere Zohlungen on die Klöger
oufgrund des Erbteilübertrogungsvertroges oblehnte - mithin ous dessen mög-
licherweise mißlungenen Fossung Konsequenzen zog -, hötte die Veriöhrungs-
frist wohl mit Zugong des Schreibens vom Zll.l9B3 zu loufen begonnen. ln

diesem Schreiben hotte E P - unter Ablehnung weiterer Leistungen - dorouf
oufmerksom gemocht, doß den Klögern ein nicht bestehender Anspruch ob-
getreten worden sei; ouf eine persönliche Verpflichtung wor er mit keinem
Wort eingegongen. Begonn die Veriöhrung mit Zugong des Schreibens vom
7.11.1983, wöre die Unterbrechung rechtzeitig erfolgt.

Die Rechtskroft des Urteils im Vorprozeß wöre donn moßgeblich, wenn dieser
unrichtig entschieden worden wöre. Dofürsind immerhin Anholtspunkte erkenn-
bor. Doß die ,lerpflichtungserklörung" in $ 6 des vertroges versehentlich und
n icht etwo p lo nvol I weg g elossen wu rde, kön nte sich d o ro us erg eben, d oß no ch
wie vor die,lerpflichtung zur Auszchlung des Koufpreises" ouf etwoige Rechts-
nochfolger von E P übertrogen werden mußte. Wenn die Vertrogsporteien
einem der Beieiligten die Verpflichtung ouferlegten, eine Schuld on einen
Rechtsnochfolger weiterzugeben, donn loßt sich dorous regelmößig entneh-
men, doß sie sich über die Begründung der Schuld im Verhöltnis untereinonder
einig woren. Hinzu kommt, doß die,Verpflichtung zurAuszohlung" noch wievor
bei einer unentgeltlichen Veröußerung gelten sollte. Wesholb fur diesen Foll,
den die vertrogsporteien bisher einer entgeltlichen veröußerung gleich ge-
ochtet hotten, nun plötzlich etwos Besonderes gelten sollte, ist nicht ohne
weiteres ersichtlich. Schließlich könnte ouch ous der oblektbezogenen Ein-
schrönkung,,DerAnspruch ouf Auszohlung .. . entsteht nicht,wenn... (on dieser
Stelle wurden bestimmte Grundstücke oufgezöhlt)" gefolgert werden, doß im
vorongegongenen Vertrogstext eine Lücke besteht, die sinnvoll geschlossen
werden muß.

I

Nochloßverbindlichkeiten bestonden in Höhe von rund 300.000 DM. lm

wesentlichen folgten diese ous einer Unterholtsverpflichtung gegenüber der
geschiedenen ersten Ehefrou des Erblossers.

Die Klögerverhondelten mit E P über eine Ubertrogung ihrer Miterbenonteile.
Seit l9Z9 vertrot der verklogte Rechtsonwolt und Notor dobei ihre lnteressen.
Für die Ubertrogung ihrer Anteile verlongten die Kloger oußer der Freistellung
von den Nochloßverbindlichkeiten insbesondere eine Beteiligung on künftigen
Erlösen ous der Veröußerung von Grundstücken der GVG. F P, seit lgBO vertre-
ten durch Rechtsonwolt und Notor U., unterbreitete zuletzt mit Schreiben vom
29.12.1980 den Entwurf eiens Angebots, der in $ 6 unter onderem folgendes
vorsoh,

,,(E P) ist bereit, bei einem Verkouf oder einer unentgeltlichen Uber-
lossung des Grundbesitzes der G.-G. mbH den ... (Klögern) ols
Gesomtberechtigten 100/o des Koufpreises, den die G.-G. mbH in
G. erhölt, oder l0 0/o des Verkehrswerles von unentgeltlich überlos-
senen Grundflachen ouszuzohlen, wenn der Verkouf oder die
Uberlossung bis zum 1.7.1995 beurkundet worden ist und die Ver-
tröge Rechtswirksomkeit erholten hoben'.'

Mit Ausnohme dieser Klousel nohm die von dem Beklogten erorbeitete end-
gültige Fossung, die er der Gegenseite mit Schreiben vom 15.1.1981 mitteilte,
den Entwurl vom 29.12.1980 ouf. Sie Ioutete wie folgt,

,,(E P) tritt hiermit unwiderruflich ie1/20 on . . . (die Klöged von seinem
Anspruch gegen die G.-G. mbH in G. ouf Auszohlung eines Kouf-
preises beim Verkouf von Grundstücken der G.-G. mbH in G. ob. Er

beouftrogt die G.-G. mbH in G., Zohlungen on die Berechtigten
unmittelbor vorzunehmen . . .

Bei einer unentgeltlichen Uberlossung des Grundbesitzes der
G.-G. zohlt E P on ... (die Klöged ie1/20 des seinem Anteil zugrun-
del iegend en Verkeh rswertes.

Diese Verpflichtungen bestehen nul wenn der Verkouf oder die
Uberlcssung bis zum 1.7.1995 beurkundet worden ist.

(Die Klögerl ... nehmen hiermit die Abtretung on.

Veröußert oder tritl E P vor dem 1.7.1995 seinen Geschöftsonteil
oder Teile seines Geschöftso nteils on Dritte o b, verpflichtet er sich,
diese Abtretung den . . . ( KlAgern) gegenüber sog leich o nzuzeigen.
Ferner sogt er zu, die Verpflichtung zur Auszo hlung des Koufpreises
bzw. zum Ausgleich des Wertes ouf etwoige Rechtsnochfolger zu
übertrogen. Unterbleibt die Ubertrogung der Verpflichtung ouf
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Die Prozeßbevollmöchtigten der Beklogten hoben, wie sie selber dorlegen, die
Frist ollein desholb versöumt, weil deren Notierung und Uberwochung in ihrer
Konzlei nicht vorgesehen wcr.

Hinweis:

Die Finonzgerichtsordnung kennt einen vergleichboren Rechtsmittelbeginn von
6 Monoten noch der Verkündung nicht.

Hötte dos Londgericht Homburg olso möglicherweise zum gegenteiligen
Ergebnis gelongen müssen, wöre eine entscheidende Verschlechterung der
Vermögensloge der Klöger erst mit rechtskröftigem Abschluß des Vorpro-
zesses eingetreten. Donn wöre, folls der Auftrog des Beklogten nicht früher
endete, für den Beginn der Frist ouf diesen Zeitpunkt obzustellen. Die Ver.

iöhrung wöre donn rechtzeitig unterbrochen worden.

b) Wonn der dem Beklogten erteilte Anwoltsquftrog endete, ist streitig. Fest-

gestellt ist insoweit nicht. Die Streifuerkündung im Vorprozeß wurde om

9.9.1986 eingereicht und ,,demnöchsf" zugestellt, so doß $ 270 Abl3ZPO
onzuwenden ist. Folls dos Mondot des Beklogten vor dem 9. 9.1983 geendet
hoben sollte, wöre der Regreßonspruch mithin veriöhrt.

c) Den Klögern konn oberein sogencnnterSekundöronspruch erwcchsen sein.

Ncch stöndiger Rechtsprechung (vgl. BGHZ 94,380,386: Gl32185, BGH,
Urt. v. 18. 9.1986 - lX ZR 204/85, NJW 19BZ 326; v.14.11.1991- lX ZR 3l/91,

Glg2,Zl : NJW 1992,836,832)wird ein solcher dorous hergeleitet, doß der
Anwolt bei der weiteren Wohrnehmung des Mondots die Möglichkeit einer
Regreßhoftung erkennt oder erkennen muß und es gleichwohl unterlößt, den

Mondonten ouf den Regreßonspruch und dessen drohende Veriöhrung hin-

zuweisen.

Dos Berufungsgericht stellt nicht fest, ob und wonn für den Beklogten noch
Abschluß des Erbübertrogungsvertroges - bis dohin begongene Pflicht-

verletzungen lösten den Schoden und domit den Primöronspruch erst ous,

sind olso für den Sekundöronspruch unerheblich {BGHZ 94,380,382) - ein

Anloß zur Uberprüfung des eigenen Verholtens bestond oder er einen

Schoden der Klöger in Betrccht ziehen mußte. Dos könnte iedenfolls der Foll

gewesen sein, ols sich der Beklogte mit dem Schreiben des E P vom7.ll.l9B3
zu befossen hctte. Dos Antwortschreiben vom A.4.1984 stommt ous der
Federdes Beklogten. Ob dos frühere Mondotsverhöltnis solonge ondouerte
oder ob dos Schreiben oufgrund eines neuen Auftrogs entworfen wurde
(wofür die Abrechnung im Schreiben vom lB.3.l9B5 - sprechen könnte), ist

ungeklört. Erhölt der Anwolt noch Beendigung des ersten Mondots, ous

dem der Schodenersotzonspruch entstonden ist, ein neues Mondot über
denselben Gegenstond, so konn sich dorous zwor erneut eine Hinweis-
pflicht ouf den Schodenersotzonspruch ous dem olten Mondot ergeben;
Voroussetzung isl obel doß bei Ubernqhme des neuen Mondots die Ver-

iöhrung des Primöronspruchs noch löuft (BGH, Urt. v. 10.10.1985 - lX ZR

153/84; Gl 44/85: NJW 1986, 5Bl, 583; Vollkommer, c.o.O. Rdnr. 474;

Borgmonn/Houg, Anwoltshoftung 2. Aufl., S. 272 Ll. Ob hier dos neue

Mondot zu einem Zeitpunkt erteiltwurde, ols der Primöronspruch noch nicht
veriöhrt wor; ist froglich. Dos Berufungsgericht hot dozu nichts festgestellt.

Dorüber hinous muß cuch die weitere Pflichverletzung, die den Sekundör-

onspruch ouslöst, zu einer Zeit begongen sein, zu der der Primöronspruch

noch nicht veriöhrt wor (BGHZ 94, 380,391 : Gl 32/85; BGH, Urt. vom

Anwoltsnotorhoftung
- Abgrenzungen

- Veriöhrung

- o nderweitige Ersotzmög lichkeit
(BGH, Urt.v. 24.6.1993 - lX ZR 216/921

Leitsötze:

I . Ein Anwoltsnotor, derfohrlössig sowohl onwcltliche cls ouch Notcrpflichten
verletzt hot, konn ols Notcr ouch donn in Anspruch genommen werden,
wenn der Geschodigte von ihm oufgrund der Anwoltshoftung Ersotz ver-

longen konn oder - folls dieser Anspruch inzwischen veriöhrt ist - hötte
erlongen können.

2. ln Notorho{tp{lichtprozeß konn dem Geschödigten nicht entgegen-
geholten werden, doß er es schuldhoft unterlossen hobe, einen Urteils-
schoden durch Gebrouch eines Rechtsmittels obzuwenden, wenn dem

Notor im Vorprozeß der Streitverkündetwor und er dos Rechtsmittel desholb
selbst hötte einlegen können.

Totbestond:

Der om 23.9.1975 verstorbene P P wor in zweiter Ehe mit der Klögerin zu l) ver-

heirotet. Aus der geschiedenen ersten Ehe des Erblossers ist der Sohn E P, ous
derzweiten Ehe ist der Klöger zu 2) hervorgegangen. Die Klöger und E P woren
Erben zu ie 1/3. Zum Nochloß gehörten unter onderem Geschöftsonteile im
Nennwert von 150.000 DM on der G.-G. mbH (im folgenden, GVG) in G. E P,

der obendrein olleinvertretungsberechtigter Geschaftsfuhrer wor, hielt schon
vor dem Erbfoll weitere Anteile im Nennwert von 150.000 DM. Die restlichen
Anteile des Gesomtstommkopitols von 450.000 DM entfielen ouf ondere Fomi-

lienmitglieder.DieGVG,dieein,,Freizeilzenlrum"mitCompingplotz,Yochthofen
und Bodestrond betreibt, hot umfongreichen Grundbesitz.
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8.5.1984 - Vl ZR 156/82; Gl13/84: NJV/ 1984,2204; v. L l0.1987 - IXZR
202/86; Gl BB, 3Z : NJW 1988,265,266; v.14.11.1991- lX ZR 31/91; G\92,
Zl: NJW 1992,836, B3Z). Diese Voroussetzung wöre hier nichtzweifelhoft,
wenn dos Schreiben v.7.11.1983 olsbold noch Zugong den Anloß für die
erneute Einscholtung des Beklogten gegeben hötte' ln diesem Foll hotte die
Erteilung des neuen Mcndots zugleich den Anloß zur Uberprüfung des
eigenen Verholtens wöhrend des früheren Mcndots gegeben.

Die Veriöhrungsfrist für den Sekundöronspruch betrögt ebenfolls drei Johre;
sie beginnt mit der Veriöhrung des Primöronspruchs, wenn diese vor der
Mo ndotsbeendigung erfolgt, o ndernfo I ls mit dieser ( BGHZ 94, 380, 390 :
Gl 32/85 ; Voll kom mer, o.o.O. Rdnr. 474; Borg mo n n/Ho ug, o.c.O. S. 2731.

lst der Sekundöronspruch - wie es hier in Betrocht kommt - im Rohmen

eines neuen Mondotsverhöltnisses entstonden, so ist nicht ouf dos Ende des
olten, sondern des neuen Mondotsverhöltnisses obzustellen. Ob dieses mit
dem Schreiben vom 24.4.1984 geendet oder dorüber hinous ongedouert
hot, ist totrichterlich nicht geklört. Ebensowenig geklört ist, ob dos neue
Mc ndotsverhö ltn is g eg ebenenfo I ls vor der Veriö h ru n g d es Primö ro nspruchs
beendet wor.

ln iedem Folle wurde die Veriahrung eines elwoigen Sekundöronspruchs
durch die Streitverkündung im Vorprozeß unterbrochen. Die Unterbrechung,
die zunöchst für olle Schodenersotzonsprüche wirkte, gilt ober noch $ 215

Abs. 2 BGB {ür solche Ansprüche ols nicht erfolgt, die spöter ols sechs
Monote noch Beendigung des Vorprozesses gerichtlich geltend gemocht
wurden. Eine Teilkloge - und ebenso ein nur ouf einen Teil des Anspruchs
gerichteter Mohnbescheid - unterbricht nur die Veriöhrung dieses Teilon-
s p ru c h s (BGHZ 66,142,147 ; B G H, U rt. v. 22. 2. 197 B - V lll ZR 24 / 7 7, N JW 197 8,

1058,1059r MünchKomm/v. Feldmonn, BGB $ 209 Rdnr. 9; Polondt/Heinrichs,
o.o.O. $ 209 Rdnr. l4). Desho I b könnten der erst mit Schriftsotz vom 5. 4.1989
g eltend g emo chte Feststel I u n gso nspruch u nd der m it Sch riftso tz v. 7. 5.1990
erhobene weitergehende Zo h I u n gso nspruch veriö h rt sei n.

2. Schodenersotzonsprüche ous Amtspflichtverletzung eines Notors veriöhren
in dreiJohren ($ lgAbs.l Sotz3 BNotO i.V. m. $$ B39,B12BGB}. Gemöß $ 852
Abs. I BGB beginnt die Veriöhrungsfrist mit der Kenntnis des Geschödigten
von dem Schoden und der Person des Ersotzpflichtigen.

lst der Schoden erst mit Rechtskroft des Urteils des Londgerichts Homburg
im Vorprozeß eingetreten, wöre die Veriöhrungsfrist durch die Erhebung der
vorliegenden Kloge rechtzeitig unterbrochen worden (S 209 BGB). Dies

würde ouch für die im Loufe des Verfohrens neu gestellten Antröge gelten.

Wenn derZugong des Schreibens P vom 7.11.1983 moßgeblich ist, hötte die
zunöchst eingetretene Unterbrechung ($ 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB) wiederum
noch $ 215 Abs. 2 BGB ihre Wirkung teilweise verloren. Dosselbe hotte wohl

Fristenkontrolle
- Rechtsonwolt

- Berufungs{rist, $ 516 ZPO
(BGH, Beschl. v. 28.10. 1993 - Vll 7B 21/931

t

Leitsotz:

Die ous g516 ZPO sich ergebende 6-monotige Frist ist vom Prozeßbevoll-

möchtigten zu überwochen.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot sein Schlußurteil om 22.10.1992 verkündet. Den Prozeßbe-

vollmöchtigten der beiden Beklogten ist dos Urteil erst om 1.4.1993 zugestellt
worden. Dos Oberlondesgericht hot die om 3.5.1993 bei Gericht eingegon-
gene Berufung der Beklo gten unter Zurückweisung ih res Wiedereinsetzungso n-

trc g s wegen Versö u m u n g der Beruf u n gsf rist o Is u nzu lössig verwor{en. Do g eg en

richtet sich die sofortige Beschwerde der Beklogten.

il.

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die Prozeßbevollmöchtigten der Beklogten, deren Verschulden den Beklogten
gemöß $ 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist, hoben die Berufungs{rist versöumt.
Diese lief bis22.4.1993, nochdem dos Urteil bis zum Ablouf von fünf Monoten
noch der Verkündung noch nicht zugestellt wor ($ 516 ZPO). Die Berufung der
Beklogten ist erst om 3.5.1993 eingelegt worden.

Die Prozeßbevollmöchtigten hoben die Versöumung der Frist verschuldet.

Noch ihrem Vortrog ist die Söumnis nicht ouf ein Versehen zurückzuführen,

sondern dorouf, dofl in ihrer Konzlei die ous $ 516 ZPO sich ergebende sechs-

monotige Frist nicht notiertwird. Dos ist ein Orgonisotionsmongel. Prozeßbevoll-

möchtigte hoben sömtliche in Betrocht kommenden gesetzlichen Fristen zu

überwochen. Dos gilt cuch donn, wenn die Frist nur desholb Bedeutung
gewinnt, weil dos Londgericht die Fünf monotsfrist des E 516 ZPO nicht eingehol-
ten hot, wie es hier geschehen ist. Den mit der Fristüberwochung verbundenen
Verwoltungsoufwond holt der Senot für zumutbo

Auf den weiteren Vortrog, bei einer rechtzeitigen Berufung bis zum 22.4.1993
hötten die Beklogten die ubliche Uberlegungsfrist von einem Monct nicht ous-

schöpfen können, kommt es nicht on.
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Fristenkontrolle
- Telefox
(BGH, Beschl.v. 28. 10. 1993 - Vll 78 22/931

Leitsolz:

Dos Absenden eines Telefox ist eine einfoche technische Verrichtung, welche

ein Prozeßbevollmöchtigter im Rohmen der gebotenen orgonisotorischen Vor'

kehrungen einer hinreichend geschulten und überwochten BÜrokroft Über

trogen konn.

Aus den Gründen:

Noch der Feststellung des Berufungsgerichts sind ouf dem Berufungsschrifisotz

onstelle einer Unterschri{t nur zwei einzelne Striche zu erkennen, weil der un-

terste Teil der Seite beim Kopieren von der nochfolgenden ersten Seite der

Anloge zum Schriftsotz versehentlich obgedeckt worden wor. Domit liegt nicht

ein Ubermitilungsfehler vor, sondern ein Fehler bei der Eingobe in dos Kopier-

und U bermittlungsgeröt. Dos Berufu ngsgericht ist der Auffossung, der vorzeitige

Einzug einer Folgeseite sei ouch für den ungeÜbien Bediener eines Telefox-

gerötes erkennbor und desholb vermeidbcr. Der Prozeßbevollmöchtigte der

Beklogten hobe dcnoch die ihm obliegende Sorgfoltspflicht bei derVersendung

d es Beruf u ngssch riftsotzes sch u ld ho{t verletzt.

Domit hot dos Berufungsgericht übersehen, do0 der Fehler.nicht dem Prozeß-

bevollmöchtigten persönlich unierloufen ist, sondern seiner Angestellten. Fehler

von Büropersonqlfollen den Porteien, solonge eigenes Verschulden des Rechts-

onwolts fehlt, nichtzur Lost {vgl. Zöller, 7PO,1B.Aufl. Rdn. 232u9233 n. ousf. N.).

Ein Verschulden des Prozeßbevollmöchtigten ist insoweit nicht zu erkennen. Er

durfte dos,Absenden des Telefox einer hinreichend geschulten und überwochten

Bürokroft überlqssen. Es hondelt sich bei diesem Vorgong um eine einfoche

technische Verrichtung, welche der Prozeßbevollmöchtigie nicht selber ous-

führen mußte. Dieser hct gloubhoft gemocht, doß er hinreichende orgonisolori-

sche Vorkehrungen für den ordnungsgemößen Abgong des Telefox getroffen

und dos Absenden einer hinreichend geschulten und onsonsten zuverlössigen

Mitorbeiterin übertrogen hot.

zu gelten, folls der Schoden bereits mit Abschluß des Erbteilubertrogungs-

vertroges entstonden ist. Denn donn hötten die Kloger koum vor Zugong des

Schreibens vom7.ll.l9B3 Kenntnis von dem Schoden erlongi.

V.

Soweit der Beklogte ols Notor in Anspruch genommen wird, konn er sich nicht

ouf die Subsidioritöt seiner Hoftung ($ 19 Abs. I Sotz 2 BNotO) berufen.

lst der Schoden, der durch die fohrlössige Pflichverletzung eines Notors ent-

stonden ist, zugleich ouch ouf einen Anwoltsfehler zurÜckzufÜhren, konn der

Notor den Geschödigten grundsötzlich ouf diese onderweitige Ersotzmöglich-

keit verweisen. Dos gilt ober donn nicht, wenn der Notor und der Anwolt ein

und dieselbe Person sind.

$ 19 Abs.l Sorz 2 BNotO ist dem $ 839 Abs.I Sotz 2 BGB ncchgebildet. Diese

Vorschrift wird ollgemein so verstonden, doß dos Verweisungsprivileg nur ein-

greift,wenn ein Dritterunmittelborfürden Schodenfollund die dqrous herrühren-

den Folgen einzustehen hqt (E Kreft, Offentlich-rechtliche Ersotzleistungen 1980,

Rdnr..482; MünchKomm/Popier, BGB 2. Aufl., $ 839 Rdnr. 259). Dos ergibt sich

ous dem Sinn und Zweck der Vorschrift, den in der Regel leistungsschwochen

Orgonwolter zu schützen und ihn vor Gesomtschuldverhöltnissen mit privoten

Zweitschödigern zu bewohren (vgl. Soergel/Gloser, BGB ll. Aufl., $ 839 Rdnr. 38,

2ll; MünchKomm/Pcpier, o.o.O., $ 839 Rdnr. 258). Die Rechtsprechung be-

trcchtei sogor die verschiedenen rechtlich selbstöndigen iuristischen Personen

des öffentlichen Rechts grundsötzlich ols eine wirtschoftliche Einheit; hier konn

die eine Person den Geschödigten nicht ou{ Ansprüche gegen die ondere

Person verweisen (BGHZ GrS 13,88,]04 I;8GH749,267,275; A,394,396{;
68,2l7,221l.Ersl recht entföllt dos Verweisungsprivileg, wenn es nur um ondere

Anspruchsgrundlogen, ober um die Ersotzpflicht ein und derselben öffentlich-

rec htl i ch e n Kö rpe rsc h oft g eht ( RGZ I 65, 365, 374 ; BGHZ 29, 38, 4 4 ; 49, 267, 269 ;

79,26,27 F). Durch eine Verweisungsmöglichkeit wÜrde weder die Entschluß-

freudigkeit der Körperschoft gestörkt noch ihre wirtschoftliche Leistungskroft

geschont. Für $ 19 Abs. I Sotz 2 BNotO konn nichts cnderes gelten. Desholb ist

es dem Notor, der zugleich Anwolt isi und in beiden Eigenschoften einen Fehler

begcngen hot, verwehrt, den Ersotzonspruch durch Hinweis ouf seine Hoftung

ols Rechtsonwolt obzuwehren. Ob diese - etwo wegen Veriöhrung - nicht

mehr durchsetzbor wöre, ist unerheblich.
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Honororonspruch
- Einforderborkeit, $ 9 StBGebVO

- substo ntiierier Sochvorirog
{OLG Düsseldorf, U rt. v. ll. 3. 1993 - 13 U 123 /921

der Vormerkung zugunsten der G. Ltd. om 1.9.1989 den Koufpreis gezohlt
hot. Ein solcher Schoden konn cuch dorouf zurückzuführen sein, doß noch
dem Koufvertrcg mit Gr. vom 15.9.1988 dieser die Zohlung des Koufpreises
von 2.150.000 DM obzüglich dervereinborten Anzohlung von 30O.OOO DM
verweigern durfte, bis die - seitens der Klögerin bestellten - Grundpfond-
rechte gelöscht woren, und dies erst im Oktober 1989 geschehen ist.

d) Sollte die Amtspflichtuerletzung des Beklogten ollerdings den Schoden her-
beigeführt hoben, so {iele dieser entgegen der Ansicht der Revision bei
wertender Betrochtung in den Schutzbereich derverletzten Form (vgl. BGH,
urt.v.12.11.1992-lxzR68/92,21P1993,48,49 m.w. N.). Die pflichtzurRechrs-

belehrung gemöß $ lZ BeurkG soll noch dem Zweck und der Trogweite der
Vorschrift die Errichtung einer rechtswirksomen Urkunde gewöhrleisien. Die
dorunter follende Verpflichtung des Notors, die Vertretungsmocht eines
Beteiligten zu prüfen, erfoßt mit ihrem schutzbereich ouch einen Schcden,
der dorcus entsteht, doß infolge der Verletzung dieser P{licht dos betrüge-
rische Vorspiegeln einer Vertretungsmocht nicht erkcnnt wird. ln den Föllen,
in denen ein Dritter zu dem Schoden beigetrogen hot, entföllt die Zurechen-
borkeit der ersten Hoftungsursoche ousnohmsweise nur donn, wenn diese für
dos Eintreten des zweiten Schodenereignisses noch dem Schutzzweck der
Norm gönzlich bedeutungslos wo[ wenn olso dos schödigende erste Ver-
holten nur noch den öußeren Anloß für ein völlig ungewöhnliches und soch-
widriges Eingreifen eines Dritten bildet, dos donn den Schoden erst endgühig
herbeiführt (BGH, Urt. v. 10.5.1990 - lx zR 113/89 o.c.o. lzl2). Do diese
Ausnohme nicht vorliegt, wöre dem Beklogten eine ursachlichkeit seiner
Pf I ichtverletzu n g hoftu n gsrechtl ich bil I igerweise zuzuordnen.

2. Zur Kousolitöt der Verletzung der ollgemeinen Betreuungspflicht,

I nsoweit g elten d ie vorstehend en Ausf ü h ru n g en entsp rechend. Es wi rd do her
zu prüfen sein, ob die Klogerin wegen ihres Verfrouens zu G., wenn der
Beklogte pflichtgemöß ouf die bei einem Scheiiern des Vertroges drohenden
Ncchteile ous der vormerkung hingewiesen hötte, den vorgesehenen Ver-
trog unveröndert geschlossen hötte oder ob der Vertrog in diesem Folle ouf
Wunsch der Klögerin mif einer Klousel zum schutz gegen Nochteile ous
der Vormerkung beurkunddi worden wöre.

3. Die mit der Feststellung des Ursochenzusommenhongs verbundenen Tot-
frcgen wurden mit den Porteien noch nicht erschöpfend erörtert, so doß
nicht ouszuschließen ist, doß sie dozu noch ergönzend vortrogen möchten.

Leitsotz {d.Verf.)'

I . Hot der Steuerberoter erbrochte Leistungen ordnungsgemöß obgerechnet,
so bleibt die Ein{orderborkeit zumindest der behoupteten niedrigeren
Pouschole unberührt.

2. Behouptet der Mondonf, er hobe niedrigere monotliche Pcuscholen mit
dem Steuerberoter vereinbort, so ist er hierfur beweispflichtig. Er hot dcrzu-
legen, wonn er, wo, mit welchen Personen die behouptete Vereinborung
getroffen hot.

Aus den Gründen:

I . Dos Londgericht hot die Beklogte zunöchstzu Recht und ohne doß es dorcuf
onkommt, ob die Porteien eine Pouscholvereinborung getroffen hoben, zur
Zohlung von 1.920,09 DM gemöß den Rechnungen vom 2.4.,23.5. und
11. 6.1991 verurteilt. Auf die diesbezüg lichen zutreffenden Ausf ühru ngen im
ongefochtenen Urteil wird Bezug genommen.

Die Auffossung der Beklogten, diese Forderung ,sei nicht fallig, weil infolge
Nichtbeochtung der vereinborten Pouschole die zugrunde liegenden
Rechnungen nicht ordnungsgemöß erteiltworden seien, teilt der Senot nichi.
Gemöß $ zstBGebvo wird die vergütung föllig, wenn derAufrrog erledigt
oder die Angelegenheit beendigt ist. Die unstreitig vom Klöger erbrochte
Lohnbuchhohung ist beendet im Sinne dieser Vorschrift. Die Beklogte hot die
dem obigen Betrog zugrunde liegenden Rechnungen unstreitig erholten.
Dorin sind dieGebuhren so berechnet,wie es $ gStBGebvoweiterverlongt,
domit dos Honorcr einforderbor ist. Die Rechnungen sind ouch vom Klöger
unterschrieben, so doß weiter dem Erfordernis von Abs. 2 dieser Bestimmung
Genüge geton ist. Selbst wenn unler diesen Voroussetzungen eine von der
Beklogten behouptete Pouschole unberücksichtigt geblieben wöre, so ließe
dos die Einforderborkeit zumindesf der - niedrigeren - Pouschole unberührr.
lnsoweit würde es sich nur um eine fehlerhofte Berechnung hondeln. Die
Rechtswirkung der Liquidotion bleibt dovon unberührt (Eckert-Böttcher,

Kommenfor zur StBGebVO,2. Avfl.,5 9 Anm. 4).

2. Bezohlung der Rechnung vom 18.4.1991über weitere 6.103,20 DM Buch-
holtungshonoror konn der Klöger gleichfolls verlongen. Demgegenüber
konn die Beklogte sich nicht dorouf berufen, mon hobe eine (niedrigere)
monotliche Pouschole vereinbort Sie geht zutreffend dovon ous, doß sie eine

I
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losem Vertrouen zu G. einen pflichtgemößen Hinweis des Beklogten ouf

Zweifel on derVertretungsmocht des G. mißochtet und ouf einer von diesem

gewünschten Beurkundung des vorgesehenen Vertroges bestonden hötte.

lnsoweit gilt folgendes'

Unmittelbor noch der Beurkundung des Vertroges - noch on demselben

Toge - erteilte die Klögerin G. persönlich eine ,,Generclvollmochi" unter

Befreiung von der Beschrönkung des $ l8l BGB.

Noch seinem Vorbringen im Vorprozeß verwertete G. mit Hil{e dieser Gene-
rolvollmocht und der Zustimmung der Klögerin eine Eigentümergrundschuld

über 500.000 DM und bestellte zwei weitere Eigentümergrundschulden

über ie 600.000 DM, um domit Mittelfur Grundstücksgeschöfte im Nomen
der Klögerin zu beschoffen. Die Klögerin behouptete im Vorprozel), G. hobe

mit der Generolvollmocht von der V.bcnk G. 500.000 DM erholten und ver-

broucht sowie Grundstücke für mehr ols 40 Mio DM gekouft. Fur die Rich-

tigkeit dieses Vorbringens sprechen die Abtretung der Grundschuld uber

500.000 DM durch G. im Februor1987, die Bestellung der beiden Grund-
schulden über ie 600.000 DM im April 19BZ und deren Abtretung durch G.

im Moi 1987, die durch G. im Nomen der Klögerin geschlossenen drei Dor-

lehensvertröge vom 23.7.1987 über insgesomt 3,5 Mio DM sowie Grund-

stückskoufuertröge vom 20.8.1987 über 5,8 Mio DM und vom 17.9.1987 über

4.892500 DM.

An12.9.1987 erteilte die Klögerin G. nochmols eine notoriell beurkundete

,,Generolvollmocht'l genehmigte die von G. seit dem lZ 12.1986 vorgenom-

menen Vertretu n gsgeschofte u nd beo ntro gte, G. 50 Ausfertig u ngen d er Vol l-

mochisurkunde zu erteilen, nochdem der Notor,,über die Bedeutung und

Trogweite sowie dos Bestehen eines besonderen Vertrouensverhöltnisses

bei Erteilung einer Generolvollmocht belehrt" hotte.

c) Die Revision mochtzu Recht geltend, doß dos Berufungsgericht hötte prÜfen

müssen, ob wegen dieser Umstönde der behouptete Schoden in einem

odöquoten Ursochenzusommenhong mit der Amtspflichtverletzung des

Beklo gten steht. Dieser Zuso m menho ng ko nn fehlen, wen n der Geschödigte
in ungewöhnlicher und unsochgemößer Weise in den Geschehensoblouf

eingreift und eine weitere Ursoche setzt, die den Schoden erst endgÜltig

herbeiführt; diese Voroussetzung liegt nicht vo[ wenn für die Zweithondlung

des Geschödigten ein rechtfertigender,Anloß bestond oder diese durch dos

hoftungsbegründende Ereignis herousgefordert wurde und eine nicht unge-

wöhnliche Reoktion ouf dos Ereignis dorstellt (BGH, Urt. v. 10.5.1990 - lX ZR

113/89 o.o.O. lZll m.w.N.).

Dos Berufungsgericht hötte ferner prüfen müssen, ob der fur die Zeit vom

15.9..1988 bis 30. B.l9B9 geltend gemochte Zinsschoden - gemöß dem

Klcgevortrog - entstonden ist, weil der Köufer Gr. erst noch der Löschung

solche beweisen muß (Eckert-Böttcher, o.o.O., $ 4 Anm. l0), und beruft sich dies-

bezüglich in beiden Rechtszügen ouf den Zeugen. Schon dos Londgericht hot

in seinem klogeobweisenden Urteil zu Recht dorouf hipgewiesen, die Beklcgte

hobe ihr Vorbringen hierzu nicht substontiiert: Sie hobe weder vorgetrogen,

wonn die enlsprechende Vereinborung getroffen worden sein soll, noch hobe

sie dorgelegl, welche Personen hieron beteiligt gewesen seien. DorÜber hinous

gibt die Beklogte ouch den Ort der Vereinborung nicht on. Sie ist nicht nur im

ongefochtenen Urteil ouf die mcngelnde Substontiierung deutlich hingewiesen

worden, dorüber hinous hot der Klager in der Berufung dies nochmols beson-

ders betont und dozu, wie bereits im ersten Rechtszug, ergönzend erklört, er

kenne den von der Beklogten benonnten Zeugen nicht. Trotz olledem hot die

onwoltlich berotene Beklogte keine Veronlossung gesehen, nunmehr die not-

wendigen Einzelheiten zu dieser ongeblichen Pouscholvereinborung vorzu-

trogen. Sie hct sich weiter nur ollgemein ouf diesen Zeugen berufen. Unter

diesen Umstönden besteht keineVeronlossung, ihn zu hören. SeineVernehmung

würde ouf reine Ausforschung hinousloufen und ist desholb unzulössig. Die

Beklogte ist somit für dos Vorliegen einer von ihr behoupteten Pouscholverein-

borung beweisföllig geblieben. Schon diese Erwögungen irogen die Entschei-

dung des Londgerichts bezuglich der weiter zugesprochenen 6.203,20 DM.

Eine weitere Uberlegung rechtferiigt dieses Ergebnis zusötzlich' Die Beklogte

hot sich im zweiten Rechtszug dorouf berufen, schon fur die Johre l9BB und

l9B9 hobe der Klöger die Pouschole erholten, ohne iemols eine Berechnung

noch der Steuerberoiergebü h renverord n u n g vorzu neh men. Dieser Vortro g isi

unrichtig. Der Klöger hot im Schriftsotz vom ll.l.1993 im einzelnen erlöutert, wie

die Geschöftsbeziehungen der Porteien sich seit Mitte l9B5 entwickelt hoben

und wie ieweils obgerechnetworden ist. Dozu hoter die entsprechenden Unier-

lcgen vorgelegt. Sie weisen ous, doß ouch {rüher schon ouf der Grundloge des

Johresnettoumsoizes obgerechnetworden isi. Dobeiist die ursprÜnglich einge-

forderte Vorouszohlung von 500 DM für dos Johr 1989 nochtröglich und in

Anpossung des Gegenstondswerles on die wirtschofiliche Enpicklung des

von der Beklogten betriebenen Unternehmens ouf 250 DM ongehoben worden.
Die Beklogte hot dem nicht widersprochen und hot diese höheren Betröge

onstondslos, wenn ouch wiederholt erst noch mehreren Mohnungen, gezohlt.

ln genou gleicherWeise istder Klöger{ürdos hierstreitigeJohr1990verfohren.

Es konn desholb keine Rede dovon sein, der Kloger hobe schon immer die hier

streitige Pouschole erholten. Rechnungen und Schriftverkehr über den

gesomten Zeilroum, in dem der Klöger fur die Beklogte tötig geworden ist,

sprechen eindeutig gegen die Dorstellung der Beklogten.

JÖ
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Honoror / Mondolsverlrog
- Zeitgebühr

- Auslogenpouschole

- Kündigung

- Allgemeine Geschöftsbeding ungen
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.5.1993 - 13 U 201/921

-erklörung übertrogen wurde (vgl. BGHZ 13,61,65; BGH, Urt. v.18.10.1976 -
IzR9/75, NJW t9ZZ 199).

Der Beklogte hötte die sich ous diesen Zweifeln on der vertretungsmocht
des G. ergebenden Bedenken mit den Beteiligten erörtern und ouf die
Anwendborkeit britischen Rechts hinweisen müssen ($ lzAbs. 2satzl,Abs.3
BeurkG). Ablehnen mußtd er die Beurkundung nicht, do eine Genehmigung
durch die vertretene Köuferin domols nicht ols ousgeschlossen erschien.
Dos g ilt entgegen der Ansicht des Beruf u ngsgerichts o uch bei N ichtvorlo ge
der Vol lmochtsurkunde.

b) Für den weiteren Geschehensoblouf rügt die Revision zu Recht die Ansicht
des Berufungsgerichts, es sei dovon ouszugehen, doß die Klögerin bei
ordnungsmößiger Belehrung vernünftig reogiert und nicht ohne Vorloge
der Vollmochtsurkunde und eines Hondelsregisterouszuges ouf einer Beur-
kundung bestonden hötte; verbleibende Zweilel,wie die Beteiligten sich ver-
holten hötten, wenn G. eine Vollmochtsurkunde vorgelegt höfi.e, gingen zu
Losten des Beklogten.

Die Beweislosl des Geschödigten für den Ursochenzusommenhong zwischen
der Amtspflichtverletzung des Notors und dem geltend gemochten schoden
wird erleichtert durch die Regeln über den Beweis des ersten Anscheins, wenn
es sich um einen Sochverholt hondelt, der nqch der Lebenserfohrung ouf eine
beslimmte Ursoche hindeutet und typisch in einer bestimmten Richtung zu
verloufen pflegt. Diese voroussetzungen sind gegeben, wenn die Amts-
pflichtverletzung in einer unterlossenen Belehrung besteht und die Lebens-
erfohrung dofür spricht, doß der Beteiligte sich berotungsgemöß verholten,
olso einen Rot, Hinweis oder eine Wcrnung befolgt hotte. Es ist donn Soche
des Notcrs, den gegen ihn sprechenden Anschein zu erschüttern, indem er
Totsochen dorlegt und notfolls beweist, die den Schluß zulossen, doß der
Beteiligte sich über den Rot, den Hinweis oder die Wornung hinweggesetzt
hotte. Spricht weder die Regel des Lebens noch eine totsöchlich Vermutung
oder Wohrscheinlichkeit für einen erfohrungsgemößen Ablouf, so bleibt es
dobei, doß der Geschodigte den Ursochenzuscmmenhong zwischen der
Amtspflichverletzung und seinem geltend gemochten Schoden beweisen
muß und die Nichtfeststellborkeit zu seinen Losten geht (BGH, Urt. vom
23.5.1960 - lll ZR ll0/59, WM 1960, 1150, ll5l, v. 5. 3. 1974 - Vt ZR 222/72,
LM ZPO g2B2 - Beweislost - Nr. 2Z: DNotZ 1g75,367 f; Boumgörrel/
Loumen, Hondbuch der Beweislost im Privotrecht 2. Aufl. $625 Rdnr.59 f;
Seybold/Hornig, BNotO 5. Aufl. $ 19 Rdnr. 106 ff).

Die Revision weist zutreffend dorcuf hin, doß dos Berufungsgericht - von
den Porteien vorgetrogene und ous den beigezogenen Akten ersichtliche -
Umstönde, welche die noch der Lebenserfohrung bestehende Vermutung
eines berotungsgerechten Verhcltens der Klögerin erschüttern können, nicht
berücksichtigt hot. Es wird zu prüfen sein, ob die Klögerin ous grenzen-

Leitsötze (d.Verf.),

L Die Geltendmochung einer Zeitgebühr verlongt wegen der Gebührenhöhe
den Hinweis ouf $ 13 StBGebV.

2. Die Unkostenpouschole konn in ieder selbstöndigen gebührenrechtlichen
Angelegenheiiverlongtwerden ($ l6 StBGebV). Jede Sleuererklörung ist eine
selbstö ndige,,An gelegen heit'l

3. Der Steuerberotungsvertrog konn gemöß g A7 BGBfristlos gekundigt werden.

4. Dos Kündigungsrecht noch 5627 BGB konn in Formulorvertrögen nicht wirk-
som obgedungen werden. ($ 9 Abs. 2 Nr. I AGB-Gesetz)

Aus den Gründen:

Die Klöger können fur die oufgrund des Steuerberotervertroges v. 27.3J990
geleisteten Diensie Gebühren in Höhe von 4.373,38 DM beonspruchen. Der
weitergehende Zohlungsonspruch ist dogegen unbegründet. Die Berufung hot
ouch keinen Erfolg,soweitsiesich gegen die Feststellung im ongefochtenen Urteil
wendet, dos Vertrogsverhöltnis der Porteien sei durch die fristlose Kundigung der
Beklogten v. 22. 3.1991 beendet worden.

L

Der Senci teilt nicht die Ansicht des Londgerichts und der Beklogten, der Steuer-
berotervertrog v.27.3.1990 umfosse keinesfolls Berotungsleistungen, die dos
Steueriohr l99O betrofen. Die Klöger sind, legt mon den Wortlout des Vertroges
zugrunde, mit der loufenden Steuerberotung f ür die Zeit ob 

,l.1.1991 
beouftrogt

worden. Vertrogsgegenstond sind demgemöß die Leistungen, die erst mit dem
Beginn des Johres l99l erbrocht werden konnten. llierzv zöhlen ober zwongs-
loufig die Johresobschlußorbeiten 1990, dorüber hinous ouch die dcs Johr l99O
betreffenden Steuererklörungen, die erst noch Schluß des Kclender-(Geschöfts-,
Wirtschofts-)Johres ongefertigtwerden können. Doß sich die Beklogte von Mörz
bis Dezember 

,1990 
im Gründungsstcdium bef unden und der Geschöftsbetrieb

geruht hot, beeinflußt die ihr obliegenden Bilonzierungs- und Steuererklörungs-
pflichten nicht.

Gemöß t242 Abs.I und Abs.2 HGB hot der Koufmonn für den Schluß eines

ieden Geschöftsiohres eine Bilonz und die Gewinn- und Verlustrechnung oufzu-
stellen. Doß dos Geschöftsiohr hier einen vom Kolenderiohr obweichenden
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eine vorsorgliche, dem Notor ols Treuhönder übergebene Löschungsbewilligung
der Kouferin vorgebeugtwerden können (vgl. Reithmonn/Röll/Geßele/Albrecht,
Hondbuch der notoriellen Vertrogsgestoltung,6. Aufl. Rdnr, 385).

il.

Die Revision rügt iedoch zu Recht, doß dos Berufungsgericht unter Außerocht
lossung entscheidungserheblicher Umstönde den ho{tungsous{üllenden Ur-

sochenzuso mmenhong zwischen den Amtspflichtuerletzungen des Beklogten
und dem geltend gemochten Schoden beioht und die Beweislcst verkonnt
hobe.

Grundsötzlich hot derienige, der Schodenersotz fordert, die Entstehung und
die Hohe eines Schodens dorzulegen und zu beweisen. Dobei kommt ihm die
Beweiserleichterung des $ 2BZ ZPO zugute, ouch noch der Amtspflichtuerlet-
zung eines Noiors. Für die Beontwortung der Froge, ob eine solche Pflicht-

verletzung den behoupteten Schoden verursocht hot, ist zu prüfen, welchen
Verlcuf die Dinge bei pflichtgemößem Verholten des Notors genommen hötten.
Dorüber hot der Totrichter im Rohmen des $2BZ ZPO unter Würdigung cller
Umstönde noch freier Uberzeugung zu entscheiden {Senotsurt. v. 14.5.1992 -
\XZR262/91 o.o.O. l53B m.w N.).

Zur Kousolitöt der unterlossenen Prüfung der Vertretungsmccht,

c) Für dcs erste Glied in der Ursochenkette hct dos Berufungsgericht offen-
gelossen, ob bei pflichtgemößem Verholten des Beklcgten der ongeb-
liche Vertreter G. eine Ausfertigung der notoriellen Vollmochtsurkunde
vom 28. B.l98l vorgelegt hötte oder nicht, und ongenommen, in beiden
Föllen wöre seine Vertretungsmocht unklor geblieben.

lnsoweit ist dos Beruf ungsurteil enfgegen der Ansicht der Revision nicht zu

beonstonden, gleichgültig, ob G. die Urkunde vorgelegt hötte oder nicht.
ln iedem Folle hotte der Beklogte bei der geboienen Gesomtwürdigung
oller Umstönde Zweifel hoben müssen, ob G. berechtigtwcr, den Vertrog
für die Köuferin zu schließen. Der Urkunde ist nicht zu entnehmen, dcß
die Vertretungsbescheinigung - wie erforderlich - ouf eine Eintrogung in
einem Hondelsregister oder in einem öhnlichen Register gestützt wurde
(vgl. $ 12 BeurkG, $ 2l BNofO). Hiercuf konnte sie ouch nicht beruhen, dc
die Gesellschoft - noch der von G. im Vorprozeß vorgelegten Auskunft

der britischen Registerstelle vom ll.l0.l9B2 - unter der ursprünglichen
Firmc erst am 29.3.1982 im Register eingetrogen worden wor. Hötte G.
diese Auskunft zusommen mit der Vollmccht dem Beklogten vorgelegt,
so hötte sich diesem der Verdocht oufdröngen müssen, doß Dr. B. om
28. B.l9Bl ohneVertretungsmocht G. Vollmcchtfürdie G. Ltd. erteilt hotte.
Außerdem wöre die Vollmocht, wenn es um die Vertretung einer deutschen
GmbH gegongen wöre, noch deutschem Recht unwirksom gewesen, weil
domit die gesomte Befugnis zur orgonschoftlichen Willensbildung und

Zeitrcum um{cßt, ist, soweites um dos Ende des Geschöftsiohres geht, nichtdorge-
legtworden. VorAblouf des Johres 1990 hatte die Bilonz mii Gewinn- und Verlust-

rechnung ober nicht ongefertigt werden können. Erst noch Ablouf des Johres
1990 stonden die in Betrocht kommenden Ansötze endgültig fest. Allerdings hot-
ten Abschlußvororbeiten bereits im Johre 1990 ousgef ührt werden können. Eine

noch $ 35 Abs. 3 Steuerberotergebührenverordnung (StBGebV) mögliche Ver-

gütung f ür derortige Leistungen beonspruchen die Klöger indessen nicht.

Hinsichtlich der Steuererklörungen, für deren Fertigung Gebühren verlongt wer-
den, ergibtsich kein onderes Bild. Sömtliche von den Klögern vorgelegten Steuer-

erklörungen konnten erst im Johre 1991 erstellt werden.

il.

Die Klöger haben die im Johre l99l erbrochien Leistungen mit insgesomt 4 .882,62
DM berechnet. Die Beklogte ist ollerdings nur verp{lichtet,4.373.38 DM zu ent-
richten.

lm einzelnen,

1. Rechnung vom 26.2.1991 über 1.106,94 DM.

Die Klöger können f ür die Bilonz per 31.12.1990 nebst Gewinn- und Verlust-
rechnung die Mittelgebühr (23n0) gemöß $ 35 Abs.lo StBGebV noch einem
Gegenstondswert von 50.000 DM, olso 710,70 DM beonspruchen. Die
Rechnung entspricht - entgegen der Ansicht der Beklogten - den Form-

erfordernissen des $ 9 StBGebV. Die Tolsoche, doß die Beklogte nicht bereit
gewesen ist, die fertiggestellte Bilonz entgegenzunehmen, beeinflußt den
Honororonspruch der Klöger nicht. Gegenstondswert ist, wie sich ous $35
Abs.l Nr I StBGebV ergibt, dos Mittel zwischen der berichtigten Bilonzsumme
und der betrieblichen Johresleistung. Do leiztere hier entföllt, bemißt sich der
Gegenstondswert nur noch der Bilonzsumme, die 51.106,80 DM betrögt. Doß
die Ansötze in der Bilonz,diezu diesem Betrog ge{uhrt hoben, fehlerho{t sind,
hot die Beklogie nicht substcntiiert dorgelegt.

Den Klögern steht dorüber hinous die Pouschole für Post und Fernmelde-
gebühren gemöß $ 16 StBGebV in Höhe von 40 DM zu. lnsgesomt belouft sich

ihr Honororonspruch domit ouf 855,80 DM {einschließlich Mehrwertsteubr).

Die {ü r d ie Fertig stel I u n g der Fi no nzbuch ho ltu n g berech neten 220 DM kön n en

die Klager dogegen nicht becnspruchen. Diese Leistung ist unstreitig nicht
Gegenstond des Steuerberotervertroges vom 27.3.1990. Die Zeugen hoben
die Behouptung der Klöger, Anfong Jonuorl99l hobe derZeuge G. E. nomens
der Beklogien den Auftrog zur Erledigung der Finonzbuchholtung erteilt, nicht
bestötigt.

2. Rechnung vom 26.2.1991 über 3.570,48 DM.

Die Klöger können fur die berechneten Leistungen ein Honoror von 3.51258
DM beonspruchen. Die Einwendungen der Beklogten greifen nur in einem
Punkt durch.
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Zunöchst entspricht die Rechnung den formolen Voroussetzungen des $ 9 StBGebV.

Die fertiggesiellen Steuererklörungen, die der Beklogten ongeboten worden
sind, gehören, wie bereiis dorgelegt, zum Leistungsumfong des Steuerberoter-
vertroges vom27.3.1990. Bei den ongesetzten Gegenstondswerten hondelt es

sich, sieht mon von zwei Ausnohmen ob, um die in der Steuerberotergebühren-
verordnung vorgesehenen Mindeswerte. Aber ouch die höheren Gegenstonds-
werte sind nicht zu beo nsto nden. Der Wert f ur die Anfertig ung der Erklörung zur
Gewerbesteuer noch dem Gewerbekopitol richtet sich gemöß $ 24 Abs. I N r. 5 b
StBGebV ncch dem Gewerbekopitol vor Berücksichtigung der Freibetröge. Aus

welchen Gründen der in der vorgelegten Steuererklörung ongegebene ,,Hilfs-
wert" von 50.000 DM zu hoch bemessen ist, hot die Beklogte nicht nöher dorge-
legt. Dos Betriebsvermögen hoben die KlAger in derVermögensou{stellung ouf
den l.l.l99l mit 48.582 DM ongegeben. Welche der Ansötze, die diesem Wert
zugrunde liegen, fehlerhoft sind, hot die Beklogte ebenfolls nicht vorgetrogen.

Die Klöger hcben sich schließlich bei der Berechnung der Unkostenpouschole
im Rohmen des $ 16 StBGebV geholten. Noch dieser Vorschrift hot der Steuer-
beroterAnspruch ou{ Ersotz der beiderAusführung des Auftrogs entstondenen
Post- und Fernmeldegebühren; er konn in derselben Angelegenheit iedoch
höchstens 40 DM beonspruchen. Dos Gesetz verwendet ouch in dieser Norm
tvgl. $ Z StBGebU die Begriffe,,Auftrog" und ,,Angelegenheit'jdenen eine unter-

schiedliche Bedeutung beizumessen ist. Der,,Auftrog" umfoßt in der Regel meh-
rere selbsländige gebührenrechtliche ,,Angelegenheiten" {Eckort/Böticher, Steuer-

berotergebührenverordnung,2. Aufl., $12 Rdn. 2). Unobhöngig dovon, wos die
Porteien im einzelnen vereinbort hoben, ist iede der Steuererklörungen ols eine
selbstöndige,,Angelegenheit" onzusehen. Dos gilt ouch, wenn zweiTeilgebühren
gewöhrt werden, wie bei der Gewerbesteuererklörung (Eckort'/Böttcher; o.o.O.,
5 24 Rdn. l).

Die Rechnung der Klöger ist lediglich korrekturbedürftig, soweit es um dos
Honoror fur die Eigenkopiiolgliederung geht. Sie können nur die Mittelgebuhr
noch $ 24 A6s.l Nr.4 StBGebV (3,5/l0l beonspruchen, olso 3l?90 DM. Doß die
hier berechneten Leistungen eine überdurchschnittliche Bedeutung oder einen
mehr ols durchschnittlichen Schwierigkeitsgrod gehobt hoben, ist dem Soch-
vortrog der Klöger nicht zu entnehmen.

Lößt mon die cnsonsten noch vorgenommenen Auf- und Abrundungen oußer
Betrocht, so errechnetsich ein Betrog von 3.085,60 DM und noch Hinzurechnung
der Mehrwertsteuer A31,98 DM) ein solcher von 3.5lZ5B DM.

3. Rechnung vom 26.2.1991über lB0 DM.

Den in Rechnung gestellten Betrog können die Kloger schon desholb nicht be-
onspruchen, weil die Rechnung nicht den Anforderungen des $ 9 StBGebV ent-
spricht. Do eine Zeitgebühr geltend gemocht wird, hötte nicht nur $ 35 Abs. 3
StBGebV sondern ouch $ 13 StBGebV der die Höhe der Gebühr regelt, genonnt
sein müssen (OLG Düsseldorf - 18. Zivilsenot - Gl 1990, 113; Senot, Un.v.l7.l0. l99l

- 13 U 5ll91; Bonner Hondbuch, S9 STEUGO, Rdn.,9.320; vgl. ouch, Eckort/

a

belehren müssen. Dozu hötte oußer dem Verlongen, eine Vollmochtsurkunde
und einen Registerouszug neueren Dotums vorzulegen, der Vorschlog ge-
hört, für den Foll des Scheiterns des Vertroges die Eintrcgung einer Vor-

merkung zum Löschen der Auflossungsvormerkung bewilligen zu lossen,

oder die Einscholtung eines Notoronderkontos zur Vertrogsobwicklung zu

empfehlen.

Die dcgegen gerichteten Angriffe der Revision sind im Ergebnis erfolglos.

ol Zworwordie Bewilligung und Eintrogung derVormerkung zurSicherung des
Anspruchs ouf Eigentumsübertrogung keine - einer Rechtsbelehrung gemöß
$ lZ BeurkG unterliegende - ungesicherte Vorleistung der Klögerin, weil die
Vormerkung ols solche nicht verkehrsföhig, sondern on den zu sichernden
Anspruch gebunden ist ($ 883 BGB, BGH, Urt. v. 31.10.1980 - V ZR 95/79,
NJW 1981, 446, 4471, und dem Verköufer trotz der Vormerkung die Verfu-
gungsmocht über sein Grundstück verbleibt (RGZ 132,419,4241.

b) Dennoch hot der Beklogte gegen die einem Notor obliegende, über die
regel mößige Beleh rungspf licht o us U rkundstötig keit hino usgehende Pflicht
zur ollgemeinen Betreuung der Befeiligten ($ 14 Abs. I BNotO) verstoßen.

Eine solche P{licht besteht donn, wenn der Notor noch den besonderen
Umstönden des Einzelfolles Anloß zu der Vermutung hoben muß, einem
Beteiligten drohe ein Schoden vor ollem deswegen, weil er sich infolge mon-
gelnder Kenninis der Rechtsloge der Gefohr nicht bewußt ist {BGH, Urt. v.

14.5.1992 - lX ZR 262/91, WM 1992,1533, 1535 m.w. N.).

Der Klögerin drohte bei der Beurkundung des Grundstückskoufvertroges
ein Schoden. Do domols offengeblieben wor, ob die Köuferin ols Gesell-
schoftdes britischen Rechts bestond und durch G. ordnungsgemöß vertreten
wurde, mußte mit einem Scheitern des Vertrogs ernsthoft gerechnet werden.
ln einem solchen Folle konnte eine - vorgesehene - Vormerkung zur Siche-
rung des Anspruchs der Köuferin ouf Eigentumsübertrogung eine cnder-
weitige Veröußerung des Grundstücks behindern und infolgedessen zt)

Nochteilen für die Klögerin {ühren. Solonge die Vormerkung im Grundbuch
ei n g etro gen ist, sind vorm erku n gswid rige Verf ü g u n gen geg en ü ber dem Vor.
merkungsberechtigien unwirksom tS BB3 Abs. 2 BGB). Demnoch wor domit
zu rechnen, doß die Klögerin noch einem Scheitern des Vertroges ihren An-
spruch gegen die ouslöndische Köuferin, die Löschung der Vormerkung zu
bewilligen, in einem Rechtsstreit durchsetzen mußte; dies konnte mit erheb-
lichen Schwierigkeiten und Verzögerungen sowie dorous folgenden Noch-
teilen verbunden sein, sogor wenn ein deutscher Gerichtsstond (vgl. $$ 24,

29 ZPOI gegeben wor. Auf die Ge{ohr eines solchen Schodens, die der
Klögerin wegen fehlender Rechtskenntnis verborgen geblieben ist, hötte der
Beklogte die Klögerin hinweisen müssen (vgl. Wenzel NJW 1973,307,308;
Gonter NJW 1986, 1017,1020; Reithmonn WuB Vlll A $ 19 BNotO 2.89). Der
Gefohr hötte durch eine Vollmocht zur Löschung der Vormerkung oder durch

I
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EGBGB Rdnr. I ff, 10; Keidel/Kuntze/Winkleq FGG Teil B - Beurkundungs-
gesetz - 12. Aufl. $ 12 Rdnr. 12; Reithmonn/Mortiny, lnternotionoles vertrogs-
recht 4. Aufl. Rdnr. 844 I+,860,867 ff; Knoche Mür. RhNorK 1985, 165 ff,
Jocob - steinorth DNotZ 1960,126ff). wollte der cngebliche vertreter eine
Vollmocht der britischen Gesellschcft behc u pten, so richtete sich eine solche
Vertretungsmocht oufgrund des deutschen internotionolen Privotrechts
grundsötzlich noch dem Recht des Londes, in dem die vollmocht ihre Wir-
kung entfolten sollte (vgl. BGHZ 64,183,192; BGN, Urt. v. 13. 5)g\2 - lll ZR
l/80, NJW 1982, 2733; v. 26.4.1990 - Vll ZR 218/89, NJ\V 1990, 3088,
Polondt/Heldrich o.o.o. Anh. Art. 32 EGBGB Rdnr. I ff; Reithmcnn/Morriny
o.o.O. Rdnr. 868, 918,929 {+,944 ff; Knoche o.o.O. 167 {+l,soweit dos Gesell-
schcftsstotut diesen Grundsotz nicht einschrönkt (vgl. BGH, urt. v.26.11.1990
- ll ZR 92/90, WM 1991, 193 m. Anm. Thode WuB lV E Art. 33 EGBGB l.9l).
Der Beklogte mußte dovon ousgehen, doß die domit verbundene schwie-
rige Rechtsloge von den - deutschen - rechtsunkundigen Beteiligten nicht
zuverlössig beurteilt werden konnte. Auch wenn, wie er behcuptet hot, die
Klögerin durch einen Mokler und Rechtsonwolt beroten worden sein sollte,
so hotte der Beklogte doch keinen Anholtspunkt dofür, doß sie sicher und
umfossend dovon unterrichtetworden wor, wie G. Vertretungsmocht erlongt
hotte, und doß sie deswegen keinerweiteren Aufklörung bedurfte (vgl. BGH,
Urt. v. 10. 5. 1990 - lX ZR ll3/8? WM l990,l7l0,lZl3: Gl 90,185; v.5. li. 1992 -
lXZR260/91, WM 1993,260,2621. Das gilt erst recht, wenn - gemöß der
unbestrittenen Behouptung der Klögerin - G. entgegen seiner ursprüng-
lichen Absicht, selbst dos Housgrundstück der Klögerin zu koufen, erst bei
der Beurkundung erklört hoben sollte, ous steuerlichen Gründen solle die
von ihm vertretene G. Ltd. Vertrcgspcrtnerin sein.

lnsoweit beonstondet die Revision dos Berufungsurteil ouch nicht.

2. Dos Berufungsgericht hot weiterhin im Ergebnis zutreffend ongenommen,
der Beklcgte hobe ouch eine Pflicht zur o llgemeinen betreuenden Belehrung
verlelzl, und dozu ousgeführt, Besondere Umstönde.bei der Beurkundung
des Koufvertroges hötten Anloß zu der Vermutung gegeben, der Klögerin
drohe ein Schoden,weilsie sich wegen mongelnder Kenntnis der Rechtsloge
der Gefohr nicht bewußt gewesen sei. Es hobe sich um einen Foll mit,,Aus-
londsberührung" gehondelt. Bei einem Scheitern des Kcufuertroges hötte
die Klögerin gegenüber der Vertretenen ihr Rechf vor britischen Gerichten
suchen müssen. Dennoch sei die Fölligkeit des Koufpreises von der Ein-
trogung einer Auflossungsvormerkung und domit von einer ungesicherten
Vorleistung der Klögerin obhöngig gemccht worden. Do die Existenz der
ouslöndischen Köuferin und die Vollmocht ihres Vertreters nicht bewiesen
gewesen seien, hobe der Beklogte die Gefohr sehen müssen, doß der
Klögerin durch die Auflossungsvormerkung ein Schoden entstehen könnte.
Dorouf höue er die Klogerin hinweisen und zugleich uber die rechtlichen
Mog Iich keiten zu r Vermeid u n g od er zu m ind est zu r Verrin g eru n g d er Gefo h r

Böttcher, o.o.O., $ 9 Anm. 2.2 ,,Beispiel Zeitgebühr"). Bei dieser Sochloge konn die
Froge, ob die Gebühr sochlich gerechtfertigt ist, dohinstehen. Die berechneten
205,20 DM sind iedenfclls nicht einforderbor und klogbor.

il.

Der Zinsonspruch ist im zuerkonnten Umfonge gerechffertigt gemöß gg 286, 2BB BGB.

ilt.

Dos Londgericht hot dem mit der Widerkloge erhobenen Feststellungsbegehren der
Beklogten ollerdings zu Recht entsprochen. Dos Vertrogsverhöltnis der Porteien ist

durch die fristlose Kündigung der Beklogte n vom 22.3. i99l beendet worden.

L Die Beklogte wor berechtigt, dos Mondotsverhöltnis zu den Klögern gemöß

9627 BGB fristlos zu kündigen. Diese Vorschrift kommt zur Anwendung, wenn
Dienste höherer Art geleistet werden, die oufgrund besonderen Veilrouens
überlrogen zu werden pflegen, es sei denn, der Dienstverpflichtete steht in
einem douernden Dienstverhöltnis mit festen Bezügen. Den Klögern ist die
lou{ende Wohrnehmung der steuerlichen Belonge der Beklogten übertrogen
worden. Dcs umfossende Mondotsverhöltnis ist rechtlich ols Dienstvertrog,
der eine Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hot (S$ 6ll, 675 BGBI, zu
werten. Die Klöger schuldeten, wos die Quolitat ihrer Leisiungen ongeht,
Dienste höherer Art. Dos folgt schon ohne weiteres dorous, doß die Berufs-
cusübung der steuerberotenden Törigkeit eine besondere Ausbildung und
{och I iche Quo lifikotion voroussetzt.

Ob derzwischen den Klögern und der Beklogten geschlossene Vertrog recht-
lich ols douerndes Dienstverhöltnis zu werten ist, bedorf keiner Entscheidung.
Es kann iedenfolls nicht dovon ausgegongen werden, dofl die Beklogte die
Zohlung fester Bezüge versprochen hot. lm Vertrog vom 27.3.1990 ist ous-
drucklich festgeholten, doß sich die Vergütung noch der Gebührenverord-
nung für Steuerberoter bemesse. Domit ist zwischen den Pcrteien keine be-
siim mte Entloh nung f ür eine Geso mtdienstleistung vereinbo rt worden.

2. DerVertrogmiteinemSteuerberoterstelltimübrigeneintypischesVertrouens-
verhöltnis dor,weildie besondereVertrouenswürdigkeitzum Berufsbild gehört
(BGH NJW 1986,373,3741. BeruhI ein Vertrog ober ouf besonderem Ver-
trouen, so können beide Vertrogsporieien bei ernstlicher Erschütterung oder
sogor Foffoll der Vertrouensgrundloge ouch donn kündigen, wenn die Vor-
cussetzungen einer Kündigung ous wichtigem Grund noch den für olle
Arbeits- und Dienstuerhöltnisse geltenden Vorschriften des S 626 BGB nicht
erf ullt sind. Eine ernstliche Erschütterung des Vertrouens konn ober schon durch
unwögbore Umstönde, ouch durch rqtionol nicht begründete Empfindungen
ousgelöst werden ( BG H o.o.O.). H ier ist d ie bestehen de Vertro uensg rund I o ge
durch die Auseincndersetzungen über die Wirksomkeit des Steuerberoter-
vertroges vom27.3. 1990 und über die Modolitöten einer etwoigen Vertrogs-
oufhebung zerstöriworden. Dobei konn dohinsiehen, ob die Klagerden Streit
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verursocht hoben. Selbst wenn kein obiektiver Grund in ihrer Person vorlöge,
muß die Freiheit der Beklogten, sich vom Vertrog zu lösen, cngesichis des gonz
ou{ dem persönlichen Vertrouen beruhenden Verhöltnisses gewohrt bleiben.

3. Dos Kündigungsrecht der Beklogten noch $ 627 BGB ist ouch nicht wirksqm

obbedungen worden. lm Gegensolz zu 9 626 BGB, der einer Porteiendispo-

siiion entzogen ist, wird ein Ausschluß von 9627 BGB durch Porteiobrede
grundsötzlich onerkonnt (Polondt/Putzo, BGB, 50. Aufl., $622 Rdn. 5). Die

Porteien hoben einen solchen Ausschluß ouch ousdrücklich vereinbort. ln For-

mulorvertrögen konn 9627 BGB indessen nicht wirlsom obbedungen werden
(BGH NJW 1989,1479,1480r OLG Koblenz, NJW 1990,3153; LG Homburg,

MDR l9Z? 1025; Senot, Uri. v. 16.5.1991 - 13 U 14191; Sengelmonn, StB 1985,

173,174lt, weil dos mit dem wesentlichen Grundgedonken der gesetzlichen

Regelung nicht zu vereinboren ist ($ 9 Abs. 2 Nr. I AGBG).

Bei dem Vertrog vom 27.3.1990 hondelt es sich - entgegen der Ansichi der
Klöger- um einen Formulorvertrog, derdie Merkmole des $ IAGBG oufweist.

Auch die moschinenschriftlich hinzugefügten Klouseln slellen, do sie für eine

Vielzohl von Vertrögen vorformuliert worden sind, Vertrogsbedingungen im

Sinne dieser Vorschrift dor. Dos ergibt sich schon dorous, dcß weder die

,,Finonzbuchholiung" noch die,,Lohnbuchholtung" Gegenstond des Ver
troges der Pcrleien sind. DerZusotz überdie Pouscholvergütung betrifft eben-
folls nicht dos vorliegende Vertrcgsverhöltnis. Die Zohlung eines Pouschol-

honorors ist unstreiiig nicht vereinbort worden. Die Klöger legen ouch nicht

dor, dcß sie den gesetzesfremden Geholt der Bestimmung über den Aus-

schluß des 3 A7 BGB ernsthcft zur Disposition gestellt hoben.

Erklörung ols Vertreter für einen onderen obgeben will; denn nur soweit der

Vertreter Vertretungsmocht hot, konn die Urkunde - seinem Willen ent
sprechend - rechtliche Wirkungen für und gegen den Vertrefenen entfolien
($ 

.|64 
Abs. I Sotz I BGB). Leitet der Vertreter die Vertretungsmocht ous einer

Vollmocht her, so ist es regelmößig notwendig, doß sich der Notor die Voll-

mochtsurkunde in Urschrift oder - wenn sie notoriell beurkundet ist - in Aus-

fertigung vorlegen lößt tvgl. $ 12 BeurkG, $ 2l BNotO). Kcnn die Urkunde nicht

vorgelegt werden oder ergeben sich sonst Zweifel on der Vertretungsmocht,

so hot der Notor die sich dorous obzuleitenden Bedenken mit den Beteiligten

zu erörtern ($ 1Z Abs, 2 Satzl BeurkG). Bestehen diese gleichwohl ouf der Be-

urkundung, so konn der Notor sie ouch bei Zweifeln cn der Wirksomkeit des

Geschöfts vornehmen, hot donn ollerdings gemöß $ 1Z Abs. 2 Solz 2 BeurkG

einen entsprechendenVorbeholtin die Niederschriftoufzunehmen. Stehtdoge-
gen der Mongel der Vertretungsmocht fest und erscheint eine nochtröglich

Genehmigung durch den Vertretenen ols ousgeschlossen (vgl. $ lZZAbs.l BGB),

hot der Notor die Beurkundung obzulehnen ($ 4 BeurkG, $ 14 Abs. 2 BNotO).

Der Beklogte hoi bei der Beurkundung nicht geprüft, ob der ongebliche Ver-

ireier oufgrund Gesetzes oder Rechtsgeschöfts berechtigtwor, den Vertrog fÜr

die Köuferin zu schließen. Entsprechende Urkunden oder sonstige Belege sind

nichtvorgelegtworden; der Beklogte hot donoch ouch nicht gefrogt. Er hot sich

noch seinem Vorbringen ohne weiieres dorouf verlossen, dcß die Erklörung

des ongeblichen Vertreters, er sei ollein f ür die Köuferin verontwortlich und holie

deren Anteile, richtig sei, ouch weil die Klögerin dieser Außerung nicht wider-

sprochen hobe. Dos wor pflichWidrig. Zwor dorf der Notor regelmößig tot-

söchliche Angoben der Beteiligten ohne eigene NochprÜfung ols richtig zu-

grunde legen; dos gilt ober nicht für Außerungen rechtsunkundiger Personen

über rechtliche Begriffe und Verhöltnisse, die ols Totsochen dorgestellt werden

oder mit totsöchlichen Angoben verbunden sind, weil solche Erklörungen nicht

ouf Sochkunde beruhen und deswegen unzuverlössig sind (BGH, Urt.v.6.ll.l986

- lX ZR 125/85,G|87,7: VersR 1987,461,462; v.7.2.1991- lX ZR 24/90,G\92,
229:WM 1991, 1046,1048; v.19.12.1991 - IXZRB/91, G\92,229:WM1992,
527,529i. Es wor eine Rechtsfroge, ob ein Vertretungsverhöltnis zwischen der -
dem Beklogten unbekonnten - Köuferin und ihrem ongeblichen Vertreter, den

der Beklogte noch seinem Vortrog wenige Toge zuvor onloßhch einer Unter-

schriftsbegloubigung kennengelernt hotte und den er nicht nöher kcnnte,

bestond. Der Beklogte hotte triftigen Anlcß doron zvzweileln, doß die Beteilig-

ten dieses Rechtsverhöltnis sicher beurteilen konnten. Wenn die vom Beklogten

behouptete Erklörung des cngeblichen Verireters dohin zu werten wor, doß er

Orgon der - ols Köuferin vorgesehenen - Gesellschoft britischen Rechts sei, so

entscheidet noch deutschem internotionolen Privotrecht grundsötzlich dos

Recht des Sitzes der Ho u ptverwo ltu ng der ouslö ndischen Gesellschoft do rüber,

ob und in welchem Umfong deren OrgoneVertretungsmocht hoben (vgl. BGHZ

51,27,28;53,181,l83r 97,269,271;Polandt/Heldrich, BGB 52. Aufl. Anh' Art.12

Unerloubte Rechtsberotung
- Rechtsbeistond für Gesellschoftsrecht
(OLG Stuttgort, Urt. v. 6.7.1993 -12U 229/921

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Rechtsbeistond mit beschrönkter Zulcssung ouf dos Sochgebiet Gesell-

schoftsrecht ist nicht berechtigt, Rechtsberotung und Prozeß{ührung zum

Pochtvertro g der von ih m beroten en Gesel lsch oft d u rchzuf ü h ren.

2. Unzulössige Rechtsberotung begründet einen Honororonspruch ous unge-

rechtfertigter Bereicherung, wenn der Dienstleister nicht bewußt und gewollt
gegen dosgesetzlicheVerbotverstoßen hotund dieTotigkeitfürden Leisiungs-

empfönger einen ,Wert" gehobt hot.

ö'l 3t



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2194 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2194

den Unternehmens in ollen Angelegenheiten" erteilte; die Gesellschoft sollte
,,nur durch den Generolbevollmöchtigten reprösentiert und geleitei" werden.

Mit Schreiben vom 14.11.1987 on G. ols,,Geschöftsführer" der G. Ltd. focht die
Klögerin ihre Vertrogserklörungen vom lZ 12j9}6wegen orglistiger Töuschung
on.

lm Juni l98B beontrogte die V.bonk G. die Zwongsversteigerung des Grund-
stücks der Klögerin wegen einer Grundschuld von 600.000 DM, die G. ols
Vertreter der Klögerin im April l9BZ bestellt und im Moi lgBZ obgetreten hotte.
Am 15.9.l9BB verkoufte die Klögerin ihr Grundstück für 2.150.000 DM on den
Bonkkoufmonn Gr.; die Klögerin verpflichtete sich, dos Grundstück von seinen
Belostungen zu befreien. Sie erwirkte gegen G. ,,ols Bevollmöchtigten. der
G.Ltd1 ein rechtskröftiges Versöumnisurteil vom 16.5.198? berichtigt durch
Beschluß vom 28.7.1989, ouf Zustimmung zur Löschung der Vormerkung. Diese
wurde om 1.9.198? die übrigen Grundstücksbelostungen wurden im Oktober
1989 gelöscht.

Die Klögerin hot vom Beklogten Ersotz von Zinsen in Höhe von 196.000 DM ver-
longt, die sie noch ihrer Behouptung in derZeitvom 15.9.l9BB bis 30. B.l9B9 on
die V.bonk G. entrichten mußte, weil sie deren Forderung nicht mit dem von Gr.
zu zohlenden Koufpreis tilgen konnte, solonge die Vormerkung zugunsten der
G. Ltd. nicht gelöscht wor. Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos
Oberlondesgericht hot ihr stottgegeben. Mit der Revision erstrebt der Beklogte
die Wiederherstellung des londgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen:

Die Revision rügt mit Erfolg, doß dos Berufungsgericht eine Hoftung des Beklog-
ten wegen fo hrlössiger Amtspflichtverletzung ($ l9 Abs. I BNotO) o ngenom men
hot.

t.

l. Zu Recht ist dos Berufungsgericht dovon ousgegongen, doß der Beklogte
bei der Beurkundung des Koufuertroges vom17.12.1986 die ihm gegenüber
der Klögerin obliegende Amtspflicht verletzt hot, weil er - unstreitig - do-
mols nicht geprüft hot, ob der im Nomen der Köuferin - einer Gesellschoft
des britischen Rechts in L. - hondelnde Vertreter G. Vertretungsmocht hotte.

Diese Pflicht des Notors ergibt sich ous $ lZ BeurkG (BGH, Urt.v. 2l.l.l9BB -
IXZR 252/86, WM 1988, 545, 547 : DNotZ 1989, 43l.. Donoch hot er den
Sochverholt zu klören und die Beteiligten, zu denen die Klögerin gehörte ($ 6
Abs. 2 BeurkG), über die rechtliche Trogweite des Geschöfts zu belehren, um
die Errichtung einer dem Willen der Beteiligten entsprechenden, rechtswirk-
somen Urkunde zu gewöhrleisten. Dies schließt die Verpflichtung ein, die
Vertretungsmocht eines Beteiligten zu prüfen, der eine zu beurkundende

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung der Beklogten hot in der Soche Erfolg, wöhrend die
zulössige unselbstöndige Anschlußberuf ung des Klögers, mit welcher er Zinsen
ob einem früheren Zeitpunkt beonsprucht, ols unbegründet zurückzuweisen wor.

t.

Unstreitig hot die Beklogte den Klöger in seiner Eigenschoft ols Wirtschofts-
prü{er mit einer Uberprüf ung der wirtschoftlichen Anpossungsvoroussetzun-
gen der von ihr der ,,B.-Besitzgesellschoft" geschuldeten Pachtzinsen f ür die
Johre 1986 bis lgBB beouftrogt. Sie schuldet ihm dofür eine Vergütung. Den
der Rechnung des Klögers vom 2.5.1991überl.630,20 DM zugrunde gelegten
Zeitoufwond fUr die obgerechneten Arbeiten bestreitet die Beklogte gemöß
ihrer Protokollerklörung vom 18.5.1993 nicht mehr Einwönde gegen die
berechneten Stundensötze woren nie erhoben worden.

2. Die Beklogte zieht ouch nicht in Zweilel, doß der Klager eine Vergütung {ür die
Vertretung der Beklogten in dem gegen sie ongestrengten Schiedsgerichts-
verfo h ren wegen Au{lösu n g der Gesel lsch oft zu beo nspruchen h ot. Der H öhe
noch sind insoweit die geltend gemochten Gebühren (Rechnung v. 3. 12. l99l)
unstreitig.

il.

Unbegründet ist iedoch der Gebuhrencnspruch des Klögers, den er für seine
Tötigkeit im Zusommenhong mit einem von der Beklogten {unter ihrer früheren
Firmenbezeichnung) geschlossenen Pochtvertrog in dem onhöngigen und durch
Vergleich v.20.4.1991 beendeten Schiedsgerichtsverfohren gegen die H.-Besitz-
gesellschoft bürgerlichen Rechts geltend gemocht hot.

Die vom Kloger gem. Rechnung v. 3.7.l99l beonspruchte Proze0gebühr nebst
Auslogen und MwSt. betrifft die f ur die Beklogte erhobenen Klogen ouf Herob-
setzung der geschuldeten Pocht und ouf Feststellung der Wirlaomkeit des obge-
schlossenen Pochtvertroges. lnsoweit hotte zwor der Klöger einen Au{trog zum
fütigwerden f ur die Beklogte durch deren domclige Geschoftsf uhrer erholten -
in diesem Punkt folgt der Senoi der Beweiswürdigung des Londgerichts -.

Der domolige Geschöftsbesorgungsvertrog zwischen den Porteien wor iedoch
gem. $ 134 BGB nichtig ( BG HZ 37, 258 12621 ; 50, 90 lg2l ; 70, 12 ll7ll, weil der
Klöger ols Rechtsbeistond mit einer ouf dos ,,Gesellschoftsrecht" beschrönkten
Zulossung zu einer Rechtsberotung und Prozeßführung für die Beklogte ouf dem
Gebiet des von dieser obgeschlossenen Pochtvertroges nicht befugt gewesen
wor. Doß die Pochtongelegenheit begrifflich nicht dem ,,Gesellschoftsrecht"
zuzuordnen wor; hot ouch dos Londgericht richtig gesehen. Der Begriff' ,,Gesell-
schoftsrecht" isi o ls solcher o uch nicht in der Weise o usleg ungsfa h ig, doß dovon
ouch Geschöfte ous dem Tötigkeitsbereich einer Gesellscho{t, {ür welche der
Klager rechtsbesorgend tötig wor, mitumfoßt sein konnten.
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l. Die ous diesem Grunde gegebene Nichtigkeit des Geschöftsbesorgungs-
vertroges bedeutete iedoch noch nicht ohne weiteres, doß domit ieder
Zo h lungso nspruch des Klögers f ur die im Ro h men dieses Vertro ges ousgeübte
Tötigkeit entfollen mußte.

Höchstrichterlich ist zwor geklört (BGHZ 37,2A1, doß in den Föllen des ouf
eine unzulössige Rechtsberoiung und Vertretung in Rechtssochen gerichteien
GeschAftsbesorg u ngsvertro ges ei n Aufwen d un gsersotzo nspruch o us Ge-
schaftsfuhrung ohne Auftrog in der Regel zu verneinen ist, doß iedoch ein
Anspruch ous ungerechtfertigter Bereicherung in Höhe des Werles der ge-
leisteten Dienste ledenfolls donn in Betrocht kommt, wenn der Dienstleistende
nicht bewußt und gewollt gegen dos gesetzliche Verbotverstoßen hot (BGHZ

50,921.

Dof ür besteht hler kein hinreichender Anholtspunkt.

2. Ein Bereicherungsonspruch des Klögers ist hier iedoch zu verneinen, weil
die Totigkeit des Klögers wegen Mongeln der Leisiung des Klögers fur die
Beklcgte keinen ,Wert" gehobt hot, der eine ,,Bereicherung" der Beklogten
darstellen konnte; denn die vom Klögerfur die Beklogte verfoßte und im April
l99l erhobene Kloge gegen die H.-Besitzgesellschoft bürgerlichen Rechts ouf
Herobsetzung der Pocht {ür dos Johr 1989 wor, weil mit der vorliegenden
vertroglichen Regelung unvereinbor, sochlich unbegründet und hot fur die
Beklogte keine Vorteile, sondern nur Nochteile in Form erheblicher Kosten

gebrocht. Desholb konn der Klöger eine Vergütung für diese Leistung nicht
beonspruchen.

Notorhofiung
- Prüfung der Vertretungsmocht

- U rsochenzuso mmenhong

- Schutzzweck
{BGH, Urt. v.27.5.1993 - |XZR66/921

Leitsötze:

l. Der Notcr hot bei der Beurkundung eines Grundstückskoufs zu prü{en, ob
der ouslöndische Köufer (hier, Gesellschoft des britischen Rechts) ordnungs-
gemöß vertreten wird.

2. lm Rohmen seiner ollgemeinen Betreuungspflicht muß der Notor, wenn

besondere Umstönde dos Scheitern des zu beurkundenden Grundstücks-

koufuertroges nohelegen, den Verköufer dorou{ hinweisen, doß eine onder-

weitige Veröußerung des Grundstücks durch eine zugunsten des ouslöndi-

schen Köufers eingetrogene Vormerkung behindert werden konn.

Totbestond:

Die Klö g eri n verlo n gt vom beklo gten N oto r Schodenersotz weg en Amtspf licht-

verletzung.

Anl7.l2.l9}6 beurkundete der Beklogte einen Vertrog, in dem die Klagerin ihr

Hcusgrundstück in B. H. der G. Ltd. in 1., vertreten durch M. G. ous E,lür2,6 Mio
DM verkoufte. Die Beteiligten erklörten die Au{lossung, die Klögerin bewilligte
zur Sicherung des Anspruchs ouf Eigentumsüberirogung eine Vormerkung im

Grundbuch. Mit deren Eintrogung om 28. 1.1987 wurde der Koufpreis vertrogs-
gemoß fallig.

Der Koufpreis wui'de nicht bezohlt. Die G. Ltd., die seii l9B2 im Gesellschofts-

register von C./Groflbritonnien eingetrogen wor, wurde oufgrund eines von

Amts wegen ob Septemberlg86 betriebenen Verfohrens om17.2.1982 gelöscht.

G. wor schon beiVertrogsschluß vermögenslos.

An 17.12.1986 - noch Beurkundung des Koufuertroges - und am 12.9.1987

erteilte die Klögerin G. ieweils eine Generolvollmocht. Domit ließ G. ouf dem

verkouften Grundstück der Klögerin Grundschulden eintrogen, nohm unter

Abtretung von Grundschulden Dorlehen ouf und koufte Grundstücke. lm

Zusommenhong mit diesen Geschöften wurde dem Grundbuchomt im April

lgBZ eine vom Notor K. in S. om 28.8.l98l beurkundete Erklörung des - inzwi-

schen verstorbenen - Dr. B. in Ki./Schweizvorgelegt, durch die dieser,,hondelnd

ols Direktor der Firmo G. G.l. C. Ltdl - sowie im eigenen Nomen - G. umfos-

sende Vollmocht,,zur o lleinigen und o usschließlichen Vertretung des vorstehen-

Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -2,19941

Anwoltsnolor
- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung
- Wohnflöchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsicht
: Rückkoufongebot

Beweislost
- unterlossene Au{klörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- Kousolitöt
: z. P{lichverletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Erfü I I u ngsg eh i lfe
- Notor/Beteiligter

Feslstellungskloge

- kün{tiger Anspruch

94,40

94,28

94,19

94,3

94,4
94,26

94,2

Fristenkontrolle

- Fristenkonhollbuch
: Frist 0 516 ZPO, 6 Mte

- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gewinnousschüttun g, verdeckte -
- Zohlung für Kundenstomm

Honororonspruch d. SIB

- Aufrechnung
: mit n. fölliger Honororlorderung

- Einforderborkeit, S 9 StBGebV
: im Prozeßvortrog

- Erfüllung
: kein Verrechnungshinweis

- Gebührenrohmen, $ ll StBGebV
: MittelgebLihr

94,39

94,38

9.4,38

94,28

94, l4

94, l6

94,22
aa ,2
94, l6

64

94,2
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- Pouscholgebühr, $14 StBGebV
: Beweislost
- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkosienpouschole, $ 16 StBGebV
:1ede Sieuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe $ 13 StBGebV

Kousolitöt
- Berotungsfehler
- Beweislost
- Schulzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Mitverschulden
- Rechtsmiitel, unterlossenes
Nolor
- Anwoltsnolor

: Abgrenzung RA-Hoftung
- Belehrungsp{licht

: Genehmigungspflichi, S 12 GrdstVG, $ 19 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kouso litöt Notorfeh lerlSchoden

- Prüfungspflicht
: Vertretungsvoll mocht

Prüfungspflicht
- d. Johresobschlusses

: noch Umwondlung
Rechlsberotung
- Abwicklung d. nichtigen Rechlsberotungsvertroges

: Honororonspruch
- Honororrückzohlung
- Kindergeldsoche
- Rechtsbeistond

: Gesellschoftsrecht/Po chtuertro g

Schoden
- Wohnroum, sieuerbegÜnstigt

: Architektenhoftung
Steuerberoterkommer
- Merkblott, Lohnsleuerberotung
Steuerberolungsvertrog
- Auflösung d. -

:{ristlose Kündigung, $ 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung,9627 BGB
Streitverkündung
- Veriöhrungsunterbrechung
Telefox
- Anweisung on BÜrokroft
- Zugongsnochweis
Unterbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB

- StreiverkÜndung
Unterschrih
- Klogeschrift
Veriöhrung, $ 5l BRAO
- Belehrung über Fehler u Veriöhrungsvorschrift,

Sekundö ro nsPruch
: Anloß zur Belehrung
: neues Mondot

Veriöhruns ($ 852 BGB, $ 19 BNotO)
- Feststellungsinteresse, kÜnftiger Anspruch
- Kenntnis d. Schodens
- Veriöhrungsbeginn

: Schodenenlstehung
Zugong
- Beweis d. -: d. Telefox

94,56
94, t4
94,22

94,58

94,58

94,3
94,3
94,37
94,36

94,40

94,40

94,2
94,29

94,35

94,29

94,24

94,62

94,28

94,2
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:WM 1993, l5l3: NJW 1993,2244: VersR 1993, 1244
:D81993,2326
BGH v. 24. 6. 1993 - lX ZR 216 /92
:WM 1993, IBB9
:D81993,2327
:NJW 1993,2747
BGH v 30. 9 1993 - \XZR73/93
:wM1994,78
: NJW 1993, 3259
:D81993,2373
BGH v 28. ]0. 1993 -Vll78 21/93

BGH v. 28. 10. 1993 - Vll ZB 22/93
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OLG Düsseldorf v.17.12 1992 - 13 U 98/92 - rkr'

OLG Düsseldorf v. ll. 3. 1993 - 13 U \23/92
OLG Dl;sseldorf v. 29.4.1993 - 13 U \BB/92
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: NJW 1993, 2448
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94,12
94,2

9A 
'9

94,40

94,3

94,39
94,38

94,24
94,22
94,56
94, t9
94, t6
94,58
94,14
94,28

94,28

94,62

94,28

94,26

94,28

94,62
94,62
94,26

94,58

94,58
94,58

94,54

94,38
94,28

94,54

94,12

94,53
94,53

94,2

94,51

94,26

94,2BGH v. 15. 10. 1992 - IXZR 43/92
: VersR 1993, 358
:WM 1993,251
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